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ZIVILSCHUTZ 
VORMALS ZIVILER LUFTSCHUTZ 

UND BAULICHER LUFTSCHUTZ 

Die Zeitschrift "Zivilschutz" tritt in ihr 30. Lebensjahr ein. Das ist ein Ereignis 

und ein Jubiläum, zu dem man einer Zeitschrift, die es wegen ihrer Thematik 

besonders schwer hat, das Interesse weiter Leserkreise zu finden, auf das 

herzlichste gratulieren kann . Der regelmäßige Leser der Zeitschrift weiß, daß 

das hohe Niveau durch die Jahre hindurch gehalten, zum Teil sogar gesteigert 

werden konnte. Den Herausgebern und der Schriftleitung bleibt nur zu wün -

sehen, daß sich in unmittelbarer Zukunft der Interessentenkreis nunmeh r stark 

vergrößert, damit diese im Schrifttum über die Zivilverteidigung so gewich-

tige Stimme auch die rechte Resonanz findet . 

Ministerialdirektor 

Bundesm inisteri um des Innern 
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Schwarzer Freitag 

Der Zivilschutz an der Jahreswende 

"Eine positive Bilanz" nannte Ministerialdirektor Hans-Arnold Thom sen seine Rückschau 

in Heft 9/ 1965 dieser Zeitschrift auf die legislative Arbeit des vorigen Bundestages. " Da s 

Se lbstschutzgesetz, das Schutzbaugesetz und das Gesetz über die Errichtung eines Zivil 

schutzkorps sind", so schrieb der Leiter der Abteilung Zivile Verteidig ung im Bundes

innenm inisterium damals, "mit einer eindrucksvoll breiten, von allen Parteien getragenen 

Mehrheit verabschiedet worden . Damit ist nach einem langjährigen Provisorium der 

G run d s t ein für einen zwar begrenzten, aber nicht unbedeutenden Zivilschutz ge

legt worden ... " 

Wenige Tage vor der Jahreswende hat nun eine überraschende Akt ion einiger CDU-Ab

geordneter des Bundestages diese positive Bilanz nicht nur in eine negative verwandelt, 

sondern auch, um im Bilde des Hausbaus zu bleiben, die bisherigen Architektenpläne 

verworfen und den Grundstein beseitigt. Was nach dem 17. Dezember, dem Tage, an 

dem auch der Bundesrat den vom Haushaltsausschuß des Bundestags eingefügten § 16a 

des Haushaltssicherungsgesetzes billigte, von dem Vorhaben übrigblieb, is t die leere 

Baugrube. 

Das Parlament hat mit seinen Beschlüssen einen zweijährigen Baustop verfügt. Bleibt 

dieser bestehen, wird ein völlig anderes und sehr vie l teureres Haus errichtet werden 

müssen. Ob es 1968 vor allem aber noch seinen Zweck erfüllen kann, der deutschen 

Zivilbevölkerung im Kriegsfalle einen auch nur begrenzten Schutz zu gewähren, muß 

stark bezweifelt werden. 

Im Aktuellen Rundblick dieser Ausgabe drucken wir auszugsweise einen Artikel "Wo 

bleibt der Zivilschutz?" der Zeitung DIE WELT ab, in dem die Bonner Geschehnisse um 

die drei Gesetze aus politischer Sicht beleuchtet werden. Danach sei es den Finanz

experten der größten Regierungspartei in Wahrheit gar nicht um das Sparen gegangen. 

Vielmehr hätten "allgemeines Unbehagen an der Zivilverteidigung " und "Zwei fel am 

Sinn der vorgesehenen Schutzmaßnahmen" diese Parlamentarier zu dem Versuch ver

anlaßt, die Konzeption der Zivilverteidigung aus den Angeln zu heben. 

Ihr erstes Ziel, den Hausbau des Zivilschutzes nach der Planung der Bundesregierung zu 

verhindern, konnte die Aktion nur deshalb erreichen, weil es den meisten Abgeordneten 

der Regierungsparteien im Bundestag und der Mehrheit der Ländervertreter im Bun

desrat an der Zivilcourage fehlte, sich schützend vor die bereits verkündeten, aber noch 

nicht in Kraft getretenen Gesetze zu stellen . Mögl icherweise wird es den gemeinsamen 

Bemühungen von Bundesregierung, Bundesverteidigungsrat und Parlament gelingen, den 

Sachschaden durch eine Novellierung des Haushaltssicherungsgesetzes zu verringern . 

Seine negativen ps y c hol 0 gis c h e n Auswirkungen auf die Offentlichkeit und ins 

besondere auf die Bevölkerung dürften dagegen kaum zu reparieren sein. 

Der sch leswig-holsteinische Ministerpräsident Helmut Lemke betonte am 17. Dezember, 

der Staat müsse bei der Vorsorge für den Notstand g lau b h a f t ble iben, wenn er 

die Bürger zur Mitarbeit und zu finanziellen Leistungen gewinnen wolle . Die Mahnung 

Lemkes wäre in diesem Falle besser an die Adresse des Bun'desrats gerichtet worden, 

denn nur dieser hätte noch in zwölfter Stunde - durch Anrufung des Vermittlungsaus

schusses zu § 16a - die jetzige Vertrauenskrise im Zivilschutz verh indern können. Si e 

macht mit ziem licher Sicherheit die mühevolle psychologische Kleinarbeit vieler Jahre 

zunichte. Bundesregierung und Se lbstschutzverband müssen 1966 in ihrer Aufklärungs

und Werbetätigkeit praktisch wieder von vorne anfangen. 

In die Geschichte des deutschen Zivilschutzes wird der 17. Dezember 1965 daher zu 

Recht als Schwarzer Freitag eingehen. 

Sch r i ft lei tu n g 



Auf's Eis gelegt 

Bundesregierung ste llt Se lbstschutzgesetz I[urück. 

Eine wirtschaftspolit ische Betrachtung von Fritz Isterling 

Isto,ting , Auf's Eis gelugt Zivilschutz Helt 1 5 

\ \ ' ir In i II /-? <'11 dieS!' ..1 l1 s{iillrl/II /-?L' II , ohll e I1I1 S /Ilit nl/elll eilll'L'rstclIllll'lI erklärei? ZII könn ell , haiteIl es 

al)er {/ir lI iifz lich . <loB : 11 diese/ll Il'ichfigen Pro!J/el1l IJl ö/-? lid, st v ielseitig Stel/ung ge llO/1/m en wird. 

Fach- und Tagespresse brachten entsprechende Meldungen, 
befriedigend für diejenigen, die den Bemühungen der 
Regierung, endlich nach Jahren des Hin- und Herzerrens 
für die Bevölkerung und Wirtschaft die notwendigen Ge
setze für den Selbstschutz, den Eigenschutz zu schaffen, 
widerstrebt haben . 
Schock ierend und alarm ierend aber für die Masse der Be
völkerung und die Wirtschaftskreise, die in den Selbst
schutzgesetzen endlich das fanden, was für den Schutz des 
Landes, seiner Bevölkerung und seiner Wirtschaft unum
gänglich notwendig schien. 
Das Staatssch iff schwimmt zwar, doch Kap itän und Steuer
leute finden keine Mögl ichkeit, es zu bewegen, da es am 
notwendigen Betriebsstaff, man kann ruhig sagen "an den 
Kohlen" fehlt. 
Was nützt dem Schiff der sichere Hafen, in dem es im 
Notfalle sinken wird. Was nützt der Besatzung und den 
Passagieren das schönste Schiff, wenn sie mit ihm unter
Rehen, da es ihnen an Rettungsbooten , Rettungsringen und 
Schwimmwesten fehlt, es im Notfalle zu verlassen! 
Und was sind die Notstands-, die Selbstschutzgesetze schon 
anderes als die Vorbere itung für eine Gefahr, für einen 
öffentlichen Notstand, der zwar nach unseren Wünschen 
nie eintreten mag , jedoch mit jedem Tage eintreten kann? 
Nicht umsonst bauen alle Länder unseres Kont inents heute 
ihren Selbstschutz auf und aus! Nicht umsonst investieren 
die fr iedlichsten Länder unserer Welt Mil liardensum m';)n 
in den Schutz ihrer Völker, denn sie wissen, daß der Staat 
ein Nichts ist ohne das Volk . Sie wissen eben von der Ver
pflichtung des Staates, das Volk zu schützen, das Volk . 
das im Staate lebt und mit dem der Staat lebt. 
Drast ische Sparmaßnahmen der Bundesreg ier ung legen 
nun die Selbstschutzgesetze aufs Eis, lassen sie um zwei 
Jahre "verschieben". Was das bedeutet, kann nicht der 
La ie, kann nur der Fachmann ermessen, denn dieser we iß, 
daß das Inkrafttreten der Selbstschutzgesetze nicht gleich
bedeutend ist mit dem Beginn des Selbstschutzes. Es bedarf 
vielmehr nach Inkrafttreten der Gesetze noch einer langen 
Vorbereitungsze it, bis die im Gesetz verankerten Maßnah
men auch wirksam werden. Nicht nur die Bevölkerung, 
auch die Industrie braucht Zeit, bis die Mittel zur Verfü
gung sind, die sie aus eigener Kraft tragen müssen. Auch 
die Reg ierung muß ih ren Haushaltsplan daraufhin einstel
len. Daß wir für die Vorbereitung und die Durchführung 
der Gesetze sicher sehr viel mehr Zeit brauchen werden , 
als gut für uns ist, wissen wir seit langem . Nicht umsonst 
wurde seit sechs Jahren gedrängt und gefordert, endlich 
etwas für den Schutz, den Selbstschutz des deutschen Volkes 
zu tun. Tauz ie hen um Bedenken, die sich schließlich nicht 
länger oufrechterhalten ließen , haben das Inkrafttreten der 
Gesetze immer wieder hinausgezögert. Dann schließlich 
war es soweit. Daß der Selbstschutz bzw. die Kosten für 
seine Durchführung nicht allein Sache der Bevölkerung sein 
konnten und durften, lag offen auf der Hand. 
Die immensen Mittel, deren es bedurfte, um Schutzbauten 
zu schaffen, ein Zivilschutzkorps aufzustellen, die Selbst-

Sdlriftleitul1 g 

schutzorganisationen vom Betriebsselbstschutz hinunter bis 
zur Selbstschutz-Hausgemeinschaft aufzubauen und auszu
rüsten, sind ebenfalls seit Jahren bekannt. Millionen wurden 
bereits aufgewendet, um einen Grundstock zu schaffen, an 
dem die freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer des Bun
desluftschutzverbandes seit Jahren mitwirken . 
Und plötzlich werden alle Vorbereitungen sinnlos, wird der 
gesamte Aufbau des Selbstschutzes eingestellt, we il die 
Mitte l fehlen, weiterzumachen, das Werk zu vollenden? 

Das ist doch gerade so, wie ein Haus zu bauen, um es dann 
halbfertig stehen zu lassen! Und was ist dann die Folge? 
Das Haus, in den nächsten Jahren jedweder Witterungs
unbill ausgesetzt, verfällt. Verfällt, weil angebl ich die Mittel 
fehlen, um wenigstens ein Schutzdach darüber zu setzen, 
das den Regen abhält! 
Und wird nicht auch das Haus des Selbstschutzes verfallen, 
an dessen Aufbau wir mitgewirkt haben? Sollen die Men
schen und Organisationen, die sich selbstlos um den Schutz 
ihrer Mitmenschen bemühen, mangels Mitteln ihre Tätigkeit 
einstellen? Wenn ja, zur Wiederaufnahme ihrer Arbeit wird 
man sie kaum noch bewegen können! 
Sollte man nicht wenigstens versuchen, das Begonnene zu 
vollenden? 
Wird der getreue Hausvater nicht zuerst an seine eigene 
Fam ilie denken, ehe er Geschenkpakete an flüchtige Be
kannte oder entfernte Verwandte verschickt? Wird er den 
Kindern die Kerze nlichter am Weihnacht~baume vorent
halten um einem Unbekannten, der ihn darum bittet, elek
trische' Glühbirnen zu schenken? Wird er für seine Familie 
die Beitragszahlungen an die Krankenkasse einstellen, um 
dafür einen Fremden gegen Unfall zu versichern? Glauben 
Sie mir, lieber Leser, er wird es nicht! 
Er wird sein Geld zusammenhalten, um für seine Famil ie 
zu sorgen, in erster Lin ie für se ine eigene Familie. 
Und ist dieses Gleichnis nicht beispielhaft für unser Land, 
für unser Volk, für unsere Regierung? Müssen wir am eige
nen Schutze sparen, einsparen, um an andere zu zahlen, 
um ein Prestige aufrechtzuerhalten? Müssen wir den Krieg 
in Vietnam mit finanzieren, um dadurch unseren eigenen 
Schutz zu verlieren oder auch nur zurückzustellen? 
Wir müssen es nicht! Wir müsse n nur den Mut, die Zivil
courage, aufbringen, auch einmal ne i n sagen zu kön
nen, wenn uns Politiker aus "unterentwickelten Ländern" 
aufsuchen, um bei uns zu kass ie ren! Wir müssen nachden
ken darüber, ob es uns wichtiger sein kann, daß afrika
nische Minis ter auf Entwicklungshilfe-Kosten Luxuslimou
sinen fahren und Paläste bauen können, ob es wirklich 
gerechtfertigt sein kann, daß wir stolz aller Welt verkün
den, das Land zu sein, das führend ist in der Zahlung von 
Entwicklungshilfe und Kapitalhilfe, oder ob wir endlich ein
mal unserem eigenen Lande eine Entwicklungshilfe zu
kommen lassen sollten, derer es so dringend bedarf! 
Man sollte uns nicht eigennützig, eigensüchtig schelten, 
wenn wir das im Lande behalten wollen, was wir durch 
schwere Aufbauarbeit selbst verdienten. Wo in der Welt 
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Not ist, da wollen wir helfen, gerne helfen, im Gedenken 
daran, daß auch uns geholfen wurde, als wir in Not waren. 
Was wir in Bezug auf unsere Notstands- oder Selbstschutz
gesetze immer wieder verschieben , letztlich verschieben 
müssen, weil uns die Geldmittel hierzu fehlen, das haben 
uns alle anderen Länder Europas voraus: 

Entwicklung des Selbstschutzes für Bevölkerung und Wirt
schaft, Sicherung des Eigenlebens, des Fortlebens in der Zu 
kunft, auch dann, wenn uns, was Gott verhüten möge, ein 
Krieg bedrohen soll. Aus unserer Vergangenheit haben w ir 
gelernt, was Selbstschutz bedeutet, was Selbstschutz ver
mochte. 

Wie es der Landesverteidigu ng nichts nützen kann, Waffen 
zu führen, denen die Munition fehlt, wenn ein Krankenhaus 
ohne Med ikamente und Instrumente den Kranken nicht hel
fen kann, so kann uns ein Zivilschutz, ein Selbstschutz, 

Vorschläge zur Verbesserung 

ein Industr ieschutz niemals nützen, wenn er nur auf dem 
Pap ier steht, wenn nicht alles getan wird, e,inen solchen 
Schutz wirksam werden zu lassen. 

Und an den Mitteln kann dieser Schutz nicht scheitern, denn 
sie s:nd vorhanden. Man muß sie nur denen zugute kom
men lassen, die durch ihrer Hände und Käpfe Fleiß dazu 
beitragen, die Staatskassen zu füllen . 

Der Dank des Volk es, der Wirtschaft und der Industrie ist 
sicher, wenn sie sich durch den Staat geschützt, gesichert 
fühlen. 

Der Dank derer, denen man die Mittel heute gibt, ist un 
gewiß. 

Und einen Dank dafür, daß w ir beispielsweise für den Krieg 
in Vietnam zahlen sollen, werden wir von den Opfern 
dieses Krieges, auf welcher Seite sie auch standen, nie er
warten können! 

des allgemeinen Rettungs- und Unfallwesens 

Von Dr. Alfred Berndt 

Mit der ständig steigenden Zunahme des Verkehrs, der 
Technisierung des Gewerbes, des Haushalts, der Landwirt
schaft und der allgemeinen Industrialisierung haben die 
Möglichkeiten, Unfälle der verschiedensten Art zu erleiden, 
in den letzten Jahren so stark zugenommen, daß deren 
Bekämpfung und Verhütung immer mehr Bedeutung zu· 
kommt. 
Wenn unter Berücksichtigung dieser veränderten Lebens
weise ein erfolgversprechender, den modernen Begeben
heiten angepaßter Rettungsdienst aufgebaut werden soll, 
so muß man sich darüber im klaren sein, daß dieser Dienst 
sowohl eine technische als auch eine medizinische Seite 
enthält. Man ist oft noch allzu leicht geneigt, diese Dinge 
lediglich als Transportproblem an zusehen und glaubt, daß 
mit der Bereitstellung einer gewissen An za hl von Kranken
transportwagen und einer entsprechenden Schulung des 
dazugehörenden Personals im wesentlichen dieses Problem 
zu lösen sei. 

Wenn es sich auch in sehr vielen Fällen nur darum handelt, 
einen Verletzten nach einer kurzen, ersten notwendigen 
Versorgung in ein Krankenhaus zu überführen, so sind 
doch in einer nicht geringen An za hl von Fällen die betref
fenden Verletzten erst aus einer oft recht schwierigen Lage 
zu befreien. Ich denke in erster Linie daran, daß einge
klemmte Personen erst aus Trümmern befreit werden 
müssen, daß verunglückte Personen aus Räumen, die mit 
giftigen Gasen oder Dämpfen angefü llt sind, herauszu
schaffen sind, daß Personen von elektrischen Leitungen ge
trennt werden müssen und daß Ertrinkende oder in Eis 
Eingebrochene erst aus der gefahrbringenden Umgebung 
zu befreien sind. Bei diesen hier kurz angeführten Fällen, 
die noch durch eine Vielzahl anderer Beispiele erweitert 
werden können, muß erst eine Rettungsmaßnahme erfol 
gen, die im wesentlichen ein technisches Problem dar
ste llt, bevor an die eigentlichen sanitäts- und betreuungs
mäßigen Maßnahmen gedacht werden kann . Ganz beson 
ders durch die um die Jahrhundertwende aufgetretenen 
Gasunfälle wurde der Schwerpunkt des Unfallrettungs
dienstes stark nach der technischen Seite verschoben. Hin
zu kam noch der Umstand, daß in diesen Fäll en Hilfs
kräfte benötigt wurden, die eine gewisse Schulung und 
Erfahrung in der Handhabung mit Beatmungsgeräten be -

saßen. Dies waren die wesentlichsten Gründe, daß man 111 

Berlin und anderen Großstädten dazu überging, diesen 
Teil des Unfallrettungsdienstes grundsätzlich den Berufs
feuerwehren zu übertragen, da bei diesen die hierfür not
wendige technische Ausrüstung und die entsprechende 
Schulung für diese Aufgaben am besten vorhanden waren. 
Ein weiterer Faktor war die hohe und schnelle Einsatz
bereitschaft bei diesen Organisationen, wodurch eine 
äußerst schnelle Hilfeleistung stets gesichert war. Die hier
bei gemachten Erfahrungen waren die Ursache, daß in 
Städten wie Berlin, die über eine relativ große Feuerwehr· 
organisation verfügten, der Unfallrettungsdienst allmäh
lich ganz dieser übertragen wurde, dagegen nicht der all
gemeine Krankentransport, der einmal die Feuerwehr zu 
stark belasten würde und sich auch nicht von ihr durch
führen ließ, da sie über keine hierfür notwendigen Des
infektionsmöglichkeiten der Wagen und Geräte verfügt. 
So war bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin die 
Teilung von Krankentransport und Rettungswesen vollzo
gen. Nach dem Kriege wurden dann in den einzelnen Be
satzungszonen verschiedene Wege beim Wiederaufbau des 
Krankentransportes und Rettungswesens beschritten. So 
wurde in der britischen Besatzungszone das Rettungswesen 
nach Möglichkeit vom allgemeinen Krankentransportwesen 
getrennt und den Berufsfeuerwehren übertragen, während 
in der amerikanischen Besatzungszone beide Aufgaben 
zusammen fast ausnahmslos dem DRK zugeteilt wurden. Im 
Laufe der Zeit wurden in einigen Orten außerdem noch 
die Johanniter·Unfallhilfe, der Malteser Hilfsdienst und der 
Arbeiter-Samariter·Bund für diese Aufgaben herangezo
gen. 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat sich das DRK eine ge· 
wisse Anzahl von Krankenwagen beschafft und diese zu m 
Teil mit hauptamtlichem Personal besetzt. In letzter Zeit 
ist man auch dazu übergegangen, einen gewissen Teil 
dieser Fahrzeuge mit Sprechfunk auszurüsten. Es erhebt 
sich die Frage, ob diese Organisation mit allen ihren Ein 
richtungen den heutigen Anforderungen gerecht wird oder 
ob Anderungen hinsichtlich der Organisation, des Perso
nals oder der Geräte notwendig wären. 

Aus diesemGrunde habe ich mir, nachdem ich durch eigene 
Beobachtung eine gewisse Ansicht darüber gewonnen 
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hotte, sowohl von Vertretern des DRK ols auch der Polizei 
und Feuerwehr ihre Stellungnahme zu diesem Problem ein
geholt. Im wesentlichen stimmen die Meinungen der Poli 
zei und Feuerwehr mit den meinigen überein. Ja, auch von 
den Vertretern des DRK wurden meine Ansichten hierüber 
im großen und ganzen geteilt. Noch Möglichkeit sollte mon 
das Rettungswesen nicht als eine zusätzliche Aufgabe des 
allgemeinen Krankentransportwesens betrachten, sondern 
als eine getrennte; wenn auch beide sehr viele Berührungs
punkte hoben und oft von der gleichen Organisation 
durchgeführt werden. Diese Trennung sollte aber nur in 
den ausführenden Organen vorgenommen, keineswegs 
dadurch eine neue Organisation ins Lebens gerufen wer
den. Die bisherigen Träger des Krankentransportes - in den 
meisten Fällen wird es sich um dos Deutsche Rote Kreuz 
handeln - bleiben noch wie vor als übergeordnete Dienst
stelle bestehen. 

Von einem gut funktionierenden Rettungsdienst ist in erster 
Linie eine hohe Einsatzbereitschaft zu erwarten, was in 
diesem Maße von einem Krankentransportwesen nicht zu 
verlangen ist. Die Besatzung eines Rettungswagens muß 
dauernd unter erhöhter Alarmbereitschaft stehen, so daß 
sie in der Lage ist, spätestens eine Minute nach erfolgter 
Benachrichtigung zum Unfallort auszufahren. Diese Bedin 
gung muß zu jeder Tageszeit erfüllbor sein . Unfallverletzte 
sind, nachdem sie evtl. mit einer ersten unbedingt notwen
digen Hilfsmaßnahme versorgt worden sind, auf dem 
kürzesten Wege zum nächsten Unfallkrankenhaus zu fah
ren und dort der Aufnahme oder der Rettungsstelle schnell 
stens zu übergeben. Die Besatzung fährt auf dem kürze
sten Wege wieder zu ihrem Standort zurück, um so schnell 
wie irgend möglich sich wieder als einsatzbereit melden zu 
können. 

Ich habe diese Punkte bewußt etwas eingehender geschil 
dert, um den Unterschied zwischen einem Krankentransport 
und Rettungsdienst besser herauszustellen. Ein Kranken
wagen fährt mit dem Patienten nur selten in dos nächst
gelegene Krankenhaus, dort muß auch noch meist die sta 
tionäre Einweisung abgewartet werden, was auch noch 
eine gewisse Zeit benötigt. Hinzu kommt, daß ein Kranken 
wagen gelegentlich noch desinfi ziert werden muß, wodurch 
er noch zusätzlich für eine gewisse Zeit nicht verfügbar ist. 
Außerdem muß es möglich sein, jederzeit die Zentrale für 
das Rettungswesen schnell und sicher erreichen zu können . 
Ganz besonders während der Nachtzeit ist mon z. B. bei 
Verkehrsunfällen auf der Straße oft kaum in der Loge, das 
öffentliche Fernsprechnetz für diesbezügliche Meldungen 
verwenden zu können, da die Häuser bereits verschlossen 
und öffentliche Fernsprechzellen oft nicht auffindbor sind. 
Da die Einrichtung eines besonderen Meldenetzes mit sehr 
erheblichen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, hat 
man z. B. in Wiesbaden das bestehende Feuermeldenetz 
sowohl für die Polizei als auch für den Rettungsdienst mit 
zur Verfügung gestellt. Dieses Verfahren hot sich außer
ordentlich gut bewährt. Es sollte daher in ollen Städten, 
die über ein Feuermeldenetz verfügen, versucht werden, 
diese vorhandenen Einrichtungen auch dem Rettungs
wesen zugänglich zu machen. In ollen anderen Orten, 
in denen es kein öffentliches Feuermeldenetz gibt, muß 
für eine genügende Anzahl von Unfallmeldestellen ge
sorgt werden, die durch eine entsprechende Beschilderung 
leicht und deutlich auffindbor sind. Man kann den Wert 
derartiger Unfallmeldestellen bzw. Anlagen nicht hoch 
genug einschätzen, denn es ist kaum abzustreiten, daß 
in den überwiegenden Fällen, in denen eine noch mögliche 
Hilfeleistung zu spät kom, die Verzögerung dadurch 
bedingt war, daß eine entsprechende Meldemöglichkeit 
entweder nicht vorhanden oder nicht bekannt war. Die 
Zeit, die durch Schwierigkeiten bei der Nachrich tenüber-

mittlung eines Unfalles verloren geht, kann in den selten 
sten Fällen wieder ausgeglichen werden und ist oft für 
den weiteren Verlauf der Behandlung eines Verletzten 
von entscheidender Bedeutung. Grundsätzlich sollte man 
sich bei neuen Organisationsmaßnahmen, bei Neube
schaffung von Nachrichtengeräten, insbesondere von 
Funkgeräten, auf die ich noch zurückkommen werde, stets 
die Frage stellen, ob eine einwandfreie, zuverlässige 
und schnelle Benachrichtigung einer zentralen Meldestelle 
zu jeder Tageszeit gewährleistet ist oder nicht. Ist dies 
nicht der Fall , so sollte mon erst auf dieses Problem das 
größte Gewicht legen, bevor mon an andere Dinge heran
geht. Sprechfunkverbindungen, so sehr sie an und für 
sich zu begrüßen sind, sind so longe ohne Bedeutung, 
solange der Mann auf der Straße keine Möglichkeit hat, 
schnell, einfach und zuverlässig eine Unfallmeldung an die 
entsprechende Dienststelle zu geben. Oft ist es auch die 
Unkenntnis dieser 'Dinge, die viele davon abhält, eine 
Hilfe anzufordern. Daher gehört diesem Problem der 
Vorrang . Erst wenn dieses gelöst ist, sollten andere nach
richtentechnische Probleme in Angriff genommen werden. 
Die Ausrüstung von Krankenwagen mit Sprechfunkgeräten 
ist trotz der vorher gemachten Einwände zu begrüßen, 
gibt sie doch dem Einsatzleiter jederzeit die Möglichkeit, 
sich einen Oberblick über den augenblicklichen Standort 
seiner Fahrzeuge zu verschaffen und sie ggf. schnellstens 
umzudirigieren. Dennoch dürfen folgende Faktoren nicht 
übersehen werden. Ein Krankenwagen, dessen Besatzung 
erst einmal bei einem Patienten eingetroffen ist, fällt 
bis zur ordnungsgemäßen Aufnahme desselben in einer 
Krankenanstalt zur weiteren Verwendung aus. Eine Kran
kenwagenbesatzung kann daher nur während der Fahrt 
zu einem Patienten einen anderen dringenderen Auftrag 
durch Sprechfunk erhalten. Ferner kann der Sprechfunk
betrieb nur mit einer mit Sprechfunk ausgerüsteten Dienst
stelle verwendet werden. Solange aber keine Möglichkeit 
besteht, eine solche schnell und zuverlässig zu verständi 
gen, nützt der Sprechfunk nichts. Man sollte daher nicht 
in den Fehler verfallen und glauben, mit der Ausrüstung 
eines Teiles der Fahrzeuge mit Sprechfunkgeräten wären 
olle Probleme in dieser Hinsicht gelöst. Im Gegenteil, bei 
Vernachlässigung der anderen, kurz vorher erwähnten 
Probleme könnte trotz dieser Ausrüstungen der eingetre
tene Erfolg weit hinter den Erwartungen stehen. Bei der 
Ausrüstung von Rettungs- bzw. Krankenwagen mit Sprech
funk sollte auf olle Fälle versucht werden, diese on einen 
bereits bestehenden Funkbetrieb der Polizei oder Feuer
wehr anzugliedern, da damit erhebliche Einsparungen 
verbunden wären. Da die Anzahl der mit Sprechfunk 
auszurüstenden Fahrzeuge in den einzelnen Bezirken 
meist nicht sehr hoch sein wird, ist diese Koppelung in 
den meisten Fällen möglich. In Landkreisen wäre ein 
Zusammengehen mit den entsprechenden Betrieben der 
Landespolizei zu erwägen. 

Ist dos Problem der schnellen und sicheren Benachrichti 
gung gelöst, sollte mon, wenn irgend möglich, eine 
gewisse Trennung von Rettungs- und Krankentransport
wesen durchführen, um die Einsatzbereitschaft des Unfall 
dienstes auf eine möglichst hohe Stufe zu bringen. Die 
für den Unfalldienst vorgesehenen Fahrzeuge sollten 
unbedingt mit Funk ausgerüstet werden, damit deren 
Besatzung in der Lage wäre, bei völlig unerwarteten 
Situationen die entsprechenden Hilfskräfte anfordern zu 
können. Eine Krankenwagenbesatzung weiß in den mei
sten Fällen vorher ungefähr, wie die zu erwartende 
Aufgabe aussehen wird . Bei Unfallmeldungen sind die 
Angaben aber oft so unklar und ungenau, daß die 
Einsatzleitung sich kein Bild über die Art und Größe 
des Unfalles machen kann . Daher sollte die Besatzung 
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eines Unfallwagens stets in der Lage sein, schnell ent
sprechende Nachrichten weitergeben zu können. 

Außerdem sollten Unfallwagen noch mit gewissen Geräten 
ausgerüstet werden, damit deren Besatzungen in der Lage 
wären, einige Maßnahmen zur Rettung von Personen 
ergreifen zu kpnnen. Das soll nun nicht bedeuten, daß 
sie mit komplizierten technischen Geräten zu versehen 
seien, sondern nur mit einigen einfachen Werk zeugen 
(z. B. Brechstange, Axt, Metallsäge, Fuchsschwanz usw.). 
Außerdem gehört auf jeden Unfallwagen ein Rettungs
ring mit Leine, ein leistungsfähiger Feuerlöscher, eine 
Winde, ein Handscheinwerfer und ein isolierter Bolzen
schneider zum Durchtrennen elektrischer Leitungen. Die 
Besatzung eines derartigen Wagens muß aber in der 
Handhabung dieser genannten Geräte so unterrichtet 
sein, daß sie diese auch richtig zu verwenden versteht. 
Hierzu ist eine gewisse praktische Anlernung unbedingt 
notwendig. Eine derartig ausgerüstete und ausgebildete 
Besatzung ist dann in der Lage, bei den allermeisten 
Unfällen erfolgreich eingreifen zu können, ohne erst 
anderweitig Hilfe anfordern zu müssen. Dennoch wird 
es noch eine Anzahl von Unfällen geben, bei denen es 
diesen Besatzungen allein nicht möglich ist, die notwen
digen Hilfsmaßnahmen durchzuführen. Es wäre aber 
verfehlt, die Anforderungen an die Besatzungen dieser 
Unfallwagen noch weiter zu steigern. Aber es dürfen 
keineswegs Rettungsmaßnahmen an dem Fehlen einfacher 
Geräte scheitern. Ebenso so llten Gasunfälle in Orten, 
die über eine Berufsfeuerwehr verfügen, dieser überlassen 
bleiben, da sowohl was Ausrüstung, Ausbildung und 
Erfahrung betrifft, die Feuerwehr hierfür am geeignetsten 
erscheint. Dagegen müssen in Orten, die über ein öffent
liches Netz für Gasanschluß, aber über keine Berufs
feuerwehr verfügen, die Unfallwagen nach zusätz lich 
mit Atemschutzgeräten ausgerüstet werden. In ländlichen 
Bezirken wird wegen Fehlens einer öffentlichen Gaslei
tung sich dies meist erübrigen. 
Ferner muß ein Unfallwagen mit den wichtigsten sanitäts
mäßigen Geräten versehen sein. Eine Arzttasche mit den 
wichtigsten Medikamenten und Instrumenten so llte eben
falls vorhanden sein, damit ein eventuell herbeigerufener 
Azt die notwendigsten Maßnahmen vornehmen kann. 
Zur Zeit wird es aus personellen Gründen nicht möglich 
sein, Rettungswagen mit Ärzten zu besetzen. Aber auch 
hierbei sollte, wie bei der Ausrüstung mit den technischen 
Geräten, nur das wichtigste Gerät mitgeführt werden, 
das im Ernstfalle auf der Straße, in einer Werkshall e 
usw. wirklich nutzbringend verwendet werden kann. W enn 
man sich einmal die Verhältnisse in der Bundesrepublik 
vor Augen führt, so benötigt für die Fahrt von einer 
Unfallsteile zu dem nächstgelegenen Krankenhaus ein 
Kraftwagen, besonders wenn er noch mit Blaulicht und 
Martinshorn fährt, doch nur sehr geringe Zeit, so daß es 
sich meist erübrigt, auf der Unfallsteile größere und 
schwierigere ärztliche Maßnahmen vorzunehmen. Ein 
Gerät zur künstlichen Beatmung (Resutator) und ein 
Sauerstoffbehandlungsgerät mit dem notwendigen Zube 
hör gehören aber unbedingt zu jeder Ausrüstung der
artiger Fahrzeuge, so daß auch während der Fahrt eine 
künstliche Beatmung durchgeführt werden kann. Außerdem 
so llte es möglich sein, den Verletzten in Schocklage, d. h. 
mit tiefer gelegenem Kopf, zu transportieren. 

An den Tankstellen der Autobahnen sind z. T. vom 
ADAC bereits Blutersatzmittel deponiert worden, auf die 
im Notfalle zurückgegriffen werden kann. Auf den 
Autobahnen ist es allerdings öfter vorgekommen, daß 
längere Zeit vergangen war, bis ein Unfallwagen erschien. 
In dieser Zeit so llten dann Infusionen mit derartigen 
Mitteln vorgenommen werden. Welche Erfolge diese 

Bereitstellung von Blutersatzmitteln ze itigen werden, muß 
aber noch abgewartet werden. Sollte aber auf den 
Autobahnen der Unfalldienst nach den vorher geschilder
ten Prinzipien verbessert werden, vor allem durch Auf
stel lung einer genügenden Anzahl von Notrufeinrichtu n
gen mit entsprechenden Hinweisen, würden sich weitere 
organisatorische Maßnahmen in den meisten Fäll en erüb
rigen. Allerdings wäre e ine straffere Organisation des 
Unfalldienstes auf den Autobahnen im bereits beschrie
benen Sinn e eine un bedingte Voraussetzung. 
Der Einsatz von Hubschraubern, der bereits erwogen und 
vorbereitet wird, kann nur dazu dienen, größere Unfälle 
rechtzeitiger zu erkennen, so daß schnellstens Hilfe ange
fordert werden kann. Erfahrungen liegen hierüber noch 
nicht vor, so daß keine endgültige Stellungnahme hierzu 
abgegeben werden kann. Dieser Einsatz wird aber nur 
unter bestimmten Voraussetzungen auf stark befahrenen 
Autobahnen erfolgversprechend anwendbar sein. Als 
Transportmittel für Verletzte kommt der Hubschrauber 
in der Bundesrepublik unter normalen Verhältnissen kaum 
in Frage, da aus f lugtechnischen Gründen ein Transport 
mit Hubschraubern bei den relativ kurzen Entfernungen 
zu einem Krank enhaus meist mehr Zeit benötigen würde 
als der mit Kraftwagen. 
Vor einiger Zeit wurde die Frage diskutiert, ob es nicht 
angebracht sei, Operationsmöglichkeiten in Kraftfahr
zeugen einzurichten, so daß man in der Lage wäre, gleich 
am Unfallort gewisse chirurgische Maßnahmen ergreifen 
zu können. Nach den bereits geschilderten Verhältnissen 
in der Bundesrepublik erscheinen auch derartige kost
spie lige Anschaffungen für normale Verhältnisse über
flüssig . Für Katastrophenfälle, insbesondere für den V. -Fall, 
mögen derartige Einrichtungen u. U. nutzbringend sein. 
Dies müßte aber noch einer besonderen eingehenden 
Untersuchung vorbehalten sein. Diese Analyse soll sich 
nur auf die friedensmäßigen normalen Verhältnisse be
ziehen; und für diese sind Anschaffungen genannter oder 
ähnlicher Art nicht erforder li ch. 
Um nach diesem vorher geschilderten Verfahren einen 
Rettungs- und Krankentransportdienst zuverlässig gewähr
leisten zu können, sollte die Anzahl der einsatzbereiten 
Fahrzeuge, Besatzu ngen und sonstiger Einrichtungen nach 
Möglichkeit folgende Werte nicht unterschreiten, die auf
grund jahrelanger Erfahrungen von den Berufsfeuer
wehren und Rettungsorganisationen als Mindestwerte 
aufgestel lt worden sind : 
Auf je 50000 Einwohner sollte ein Krankenwag en einschI. 
Besatzung kommen, auf 2 Krankenwagen eine Desinfek
tionseinrichtung; auf je 100000 Einwohner ein Rettungs 
wagen einschI. Besatzung . 
Auf eine Stadt mit annähernd 250000 Einwohnern bezo
gen, würde dies bedeuten, daß sie über 5 Kranken 
transport- und 3 Rettungswagen einschließlich Besatzungen 
und mindestens 2 Desinfektionseinrichtungen verfügen 
müßte. Da während der Nachtzeit die Anforderungen an 
den allgemeinen Krankentransport nachlassen werden , 
könnte während dieser Zeit hier die Belegschaft etwas 
geringer sein . Am Tage müßten demnach mindestens 
15-16 Mann, in der Nacht ca . 8-10 Mann verfügbar sein; 
d. h. insgesamt müßten ca. 25 Mann hierfür eingestel lt 
werden. Berücksichtigt man noch Ausfälle durch Urlaub, 
Krankheit usw., so ist diese Zahl bestimmt nicht zu hoch 
gegriffen worden. 
Grundsätzlich so llte in jedem Kreis, auch wenn die 
Einwohnerzahl unter 100000 liegen sollte, ein Rettungs
wagen mit der vorher beschriebenen Ausrüstung außer den 
für den normalen Krankentransport bestimmten Fahr
zeugen vorhanden sein. An besonders gefährdeten 
Punkten so llten noch zusätzlich Unfallwagen station iert 
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werden. Natürlich lassen sich hierfür keine allgemein 
gültigen Regeln aufstellen; ein genauer Einsatzplan muß 
den örtlichen Begebenhe iten angepaßt se in. Auch werden 
sich durch die Entwicklung des Verkehrs, der Industrie und 
andere Bedingungen öfter gewisse Veränderungen in 
der Organisation des Rettungswesens nicht vermeiden 
lassen. Andererseits darf man auch nicht in den Fehler 
verfallen , zuviel Personal ein zustell en, so daß ein gewisser 
Teil dieser Belegschaften un zureichend ausgelastet wäre. 
Man muß bei der Planung derartiger Einrichtungen stets 
bestrebt sein, mit einem gewi ssen Mindestmaß an einsatz
fähigen Kräften auszukommen. Diese Mindestwerte müs
sen aber auch vorhanden sein, wobei die vorher erwähn
ten Angaben wohl als solche anzusehen sind. 

Bei plötzlich gleichzeitigem Auftreten mehrerer Unfälle 
kann es auch bei großzügiger Planung geschehen, daß 
die vorgesehenen Kräfte in einem bestimmten Bezirk nicht 
ausreichen werden. Man wird sich in solchen Lagen 
helfen, indem man Kräfte aus benachbarten Bezirken 
anfordert. Diesem Verfahren sind aber Grenzen gesetzt. 
Einmal können auch diese Kräfte bereits in Anspruch 
genommen sein; ein Vorgang, der zu bestimmten Zeiten, 
z. B. an Wochenenden, durchaus zu erwarten ist, anderer
seits kann durch zu große Entfernungen der entsprechen
den benachbarten Einsatzkräfte eine rechtzeitige Nach
barschaftshilfe in Frage gestellt sein. Es muß daher die 
Möglichkeit geschaffen werden, ggf. auf eine vorhandene 
Reserve zurückgreifen zu können. Um keine Mißverständ
nisse aufkommen zu lassen, ist in diesem Zusammenhang 
nicht von Katastrophen größeren Ausmaßes die Rede, 
sondern nur von Unfällen, wie sie sich jeden Tag ereignen 
und die von den bestehenden Rettungsdiensten einzeln 
ohne Schwierigkeiten zu bewältigen wären. Nur durch 
das plötzliche Auftreten mehrer solcher Unfälle zur glei 
chen Zeit ist die bestehende Organisation überfordert 
worden. Bei derartigen Situationen müßte man in der 
Lage sein, durch entsprechende, vorbereitete Maßnahmen, 
unverzüglich von einer anderen Organisation rasche und 
zuverlässige Unterstützung erhalten zu können. Als Re
serve bei derartigen Fällen bieten sich die Feuerwehren 
geradezu an. In Städten, die über eine Berufsfeuerwehr 
verfügen, dürfte es kein e Schwierigkeiten bereiten, in 
einem solchen Fall einen Unfallwagen mit der entspre 
chenden Besatzung einzusetzen. Durch den Ausfall von 
2-3 Mann für eine meist nur kürzere Zeit dürfte die 
Schlagkraft der Feuerwehr nicht soweit herabgesetzt sein, 
daß ihre Einsatzbereitschaft in Frage gestellt sei. Verfügt 
eine Berufsfeuerwehr über mehrere Züge, so verringern 
sich die Schwierigkeiten, die durch das neue Aufgaben
gebiet hinzutreten, noch mehr. Eine Unterstützung des 
Rettungsdienstes durch eine Berufsfeuerwehr dürfte keine 
unüberwindlichen Schwierigkeiten bereiten. Es ist im 
wesentlichen eine Frage der Organisation. In Gebieten, 
in denen es keine Berufsfeuerwehren gibt, sollten die 
Planungen, in jeder Kreisstadt eine sog . Stützpunktfeuer
wehr einzurichten, auch vom Gesichtspunkt des Rettungs
dienstes stärkstens unterstützt werden. Durch die Bereit
stellung dieser Reserven erreicht man nicht nur eine 
Verstärkung des Rettungsdienstes, der dadurch auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden kann , man ist auch durch 
diese Zusammenarbeit in der Lage, bei schwereren Unfäl
len schnell und zuverlässig schwereres Gerät, mit dem 
jede Feuerwehr ausgerüstet sein muß, an eine Unfallsteile 
heranzubringen . Bei einem gut eingespielten Zusammen
arbeiten bei der Organisationen und bei weitgehender 
Berücksichtigung der vorher beschriebenen organisatori 
schen Maßnahmen, Ausrüstungen und Ausbildungen ist es 
zu erreichen, mit nicht allzu großem Aufwand für normale 
Verhältnisse einen Rettungsdienst aufzuziehen , der den 

heutigen Anforderungen jederzeit gerecht werden kann. 
Für Katastrophen größeren Ausmaßes reichen die eben 
beschriebenen Maßnahmen und Organisationen nicht aus. 
Hierfür müssen noch andere Vorbereitungen getroffen 
werden. Die hierzu erforderlichen Kräfte können natur
gemäß nicht die hohe Einsatzbereitschaft haben wie 
die vorher genannten, die für die alltäglichen, häufigen 
Unfälle bestimmt sind. Man muß daher bei der Organi
sation eines Rettungs- und Katastrophendienstes mehrere 
Stufen unterscheiden . 

Die erste Stufe müßte sich auf Orts- bzw. auf Kreisebene 
beziehen. Hierbei ist der Anteil der ständig in Bereitschaft 
liegenden Belegschaft recht hoch. Der Schwerpunkt liegt 
hier auf dem schnellen Einsatz. Es sollen mit diesen 
Maßnahmen die täglich auftretenden Unfälle versorgt 
werden . Darauf ist die Ausrüstung und Ausbildung abzu
stimmen. 

Für größere Katastrophen müssen Einsatzkräfte bereit
gestellt werden, die aber erst bei einem derartigen Zu 
stand zu Hilfsmaßnahmen aufgerufen werden können. 
Hierfür wären Vorbereitungen der 2. Stufe, die sich auf 
Landesebene beziehen, zu treffen. Die Einsatzbereitschaft 
kann in dieser Stufe natürlich nicht wie in der ersten 
erreicht werden. 

Für ganz außergewöhnliche Vorkommnisse wären dann 
noch die Maßnahmen der 3. Stufe zu erwähnen, die auf 
Bundesebene zu treffen wären. Diese würden sich mit 
denen für die zivile Verteidigung im wesentlichen decken. 
Der Zweck dieser Ausführungen war es, die Organisatio
nen und Maßnahmen der 1. Stufe einer näheren Betrach
tung zu unterziehen. Die notwendigen Maßnahmen für die 
bei den anderen Stufen müßten in einer gesonderten 
Untersuchung erörtert werden. Sie sollten auch nur der 
Vollständigkeit halber einmal erwähnt werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Einsatz
bereitschaft, die Ausrüstung , die Belegschaft und deren 
Ausbildung für der' Rettungsdienst der 1. Stufe noch etwas 
zu erhöhen bzw. zu erweitern wäre. Bei den erforderlichen 
Erweiterungen des Rettungsdienstes könnte auf bereits 
vorhandene Fahrzeuge und Einrichtungen, die für den 
zivilen Luftschutz vorgesehen sind, zu einem größeren 
Teil zurückgegriffen werden. So würden bei einer sinn
gemäßen Zusammenarbeit dieser Dienste nicht nur be
trächtliche Anschaffungskosten erspart bleiben, sondern 
die für den Verteidigungszweck bereitgestellten Gegen 
stände könnten gelegentlich auch in Friedenszeiten bei 
alltäglichen Unfällen nutzbringend angewandt werden . 
Hierdurch würde bei entsprechend durchgeführten Vor
bereitungen den Organisationen des zivilen Luftschutzes 
auch für alltägliche Verhältnisse ein neues Aufgaben 
gebiet zugeteilt werden, so daß diese nicht nur für den 
Verteidigungsfall und für größere Katastrophen, die doch 
nur relativ selten eintreten, zur Verfügung stehen würden. 
Dadurch könnte vermieden werden, daß das für den 
Verteidigungsfall bereitgestellte Gerät nur hierfür gela
gert wird, obgleich es auch unter normalen Verhältnissen 
öfter sehr nutzbringend verwendet werden könnte. Ferner 
wäre eine weitgehendere Zusammenarbeit als bisher mit 
den bestehenden Berufsfeuerwehren anzustreben und die 
Errichtung der erwähnten Stützpunktfeuerwehren auf das 
stärkste zu fördern. 

Der Zweck dieser Ausführungen war es, in erster Linie 
einmal die technische Seite des Rettungswesens einer 
genaueren Betrachtung zu unterziehen, da diese bei allen 
anderen Veröffentlichungen und Diskussionen meist gar 
nicht oder nur unzureichend behandelt wird. Dagegen 
sind auf dem sanitätsmäßigen Sektor in der letzten Zeit 

öfter Vorschläge zur Verbesserung des Rettungswesens 
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gebracht warden, 50 daß es sich erübrigt, hierauf noch 
einmal näher einzugehen. 

Aber ein sanitätsmäßig noch sa gut ausgerüsteter Unfall
wagen ist in vielen Fällen nicht hilfebringend einzusetzen, 
wenn seine Besatzung wegen mangelnder Ausrüstung z. B. 
nicht in der Lage ist, einen mit giftigen Gasen oder 
Dämpfen erfüllten Raum zu betreten, um einen Verun
glückten daraus zu befreien. Dann erweist sich auch 

ein Unfallwagen, dessen Einrichtung fast an einen kleinen 
Operationsraum grenzt, als wertlos. Nur, wenn die tech
nische und sanitätsmäßige Seite des Rettungswesens bei 
der Oganisation und Ausrüstung entsprechend ihrer Be
deutung gleichzeitig berücksichtigt wird, kann ein Rettungs
dienst den heute zu fordernden Ansprüchen jederzeit 
gerecht werden. 

Der Zivilschutzdienst aus der Ebene der Gemeinde gesehen 

Von Eugen Schnell 

Wir bringen diesen Aufsatz, ohne den Ausführungen in allen Punkten zustimmen zu können . Wir 
würden aber eine Diskussion dieser so wichtigen Angelegenheit für sehr erwünscht halten und 
stehen für Gegenöußerungen gern zur Verfügung. 

Das l. Gesetz über Maßnahmen zum Schutze der 
Zivilbevölkerung (1. ZBG) bestimmt in seinem Poragraphen 
10 : "Die Gemeinden sind zur Aufstellung, Ausbildung und 
Ausrüstung des örtl ichen Luftschutzh i Ifsdienstes (LSH D), die 
Länder zu dessen Ergänzung durch überörtliche Verbände 
verpflichtet." 
Seit dem Inkrafttreten des 1. ZBG sind mehr als 8 Jahre ins 
Land gegangen, ohne daß es zur Aufstellung eines 
örtlichen LSHD in größerem Umfange gekommen wäre. 
Das hat daran gelegen, daß im Gegensatz zu den 
Ländern den Gemeinden zunächst keine besonderen 
Aufstellungsleiter und auch keine persönliche und sächli 
che Ausrüstung für die Helfer und auch keine Fahrzeuge 
zur Verfügung gestellt wurden. Hierdurch wurde den 
Gemeinden die ohnehin schwierige Werbung freiwilliger 
Helfer sehr erschwert. Der örtliche LSHD wirkte nicht 
attraktiv. Die Gemeinden hatten außer der Theorie nichts 
zu bieten. Nicht einmal eine Uniform, wie sie die anderen 
Hilfsorganisationen haben, konnte den Helfern in Aussicht 
gestellt werden. In den Stärkenachweisungen war für die 
Helfer nur ein "Arbeitsanzug" vorgesehen. Welche 
Anziehungskraft bei der Werbung eine Uniform ausübt, 
zeigen die Erfolge der Länder bei der Werbung von 
freiwilligen Polizeireservisten. Bei dieser Sachlage blieb 
die für den örtlichen LSHD geworbene Zahl der Helfer 
weit hinter den Sollstärken zurück . 

Im übrigen konnte festgestellt werden, daß die Ange
sprochenen die Notwendigkeit eines örtlichen LSHD 
durchaus anerkannten, sich auch freiwillig melden würden, 
wenn für den LSHD ebenso wie für den Dienst in der 
Bundeswehr eine Pflicht bestehen würde. In diesem 
Zusammenhang wurde immer wieder auf das Wehrpflicht
gesetz hingewiesen, das ja auch nicht ausschließt, daß der 
größte Teil der Bundeswehrangehörigen Freiwillige sind. 
Fest steht jedenfalls, daß auf Grund der in Paragraph 12 
des 1. ZBG vorgesehenen "freiwilligen Mitarbeit" keine 
schlagkräftigen LSHD-Einheiten aufgestellt werden 
können. 
Diesen Mangel suchte die Bundesregierung durch die 
Vorlage eines Gesetzentwurfes über die Aufstellung eines 
Zivilschutzkorps an Stelle des "überörtlichen" Luftschutz
hilfsdienstes und über einen Zivilschutzdienst an Stelle des 
"örtlichen" Luftschutzhilfsdienstes zu beheben. Die gegen 
den Zivilschutzdienst in seiner vorgeschlagenen Form 
vorgebrachten Bedenken konnten nicht ausgeräumt wer
den so daß schließlich nur die Bestimmungen über das 
Zivilschutzkorps nicht aber die über den Zivilschutzdienst 
verabschiedet worden sind. 

Schriftleitung 

Der Dienst in dem für die überörtliche Hilfeleistung 
vorgesehenen Zivilschutzkorps wird von Wehrpflichtigen 
geleistet. Hierdurch wird erstmalig die Gleichstellung von 
militärischer und ziviler Verteidigung anerkannt. 

Aus der Ebene der Gemeinde gesehen, ist diese 
Entwicklung nur zu begrüßen. Es ist zu hoffen, daß die für 
das Zivilschutzkorps für zweckmäßig befundene Regelung 
nur der erste Schritt für die Schaffung einer entsprechen
den Lösung auf örtlicher Ebene ist. Bei der Schaffung 
eines einheitlichen Zivilschutzdienstes sollte man sich weni
ger von juristischen Ober legungen und Sonderwünschen der 
Hilfsorganisationen, als vielmehr von den harten Notwen
digkeiten, die die großräumige Wirkung moderner 
Angriffsmittel zwangsläufig mit sich bringt, leiten lassen. 
So wie niemand auf den Gedanken kommt, z. B. wegen 
der örtlich begrenzten Tätigkeit des Heimatschutzes 
(Territorialreserve) eine zweite Bundeswehr zu schaffen, 50 

wäre es auch fehl am Platze, dem örtlichen Zivilschutz
dienst einen anderen Status zu geben als dem überörtli
chen Zivi Isch utzkorps. 

Als warnendes Beispiel vor einer Fehlorganisation sei in 
diesem Zusammenhang auf den früheren, entgegen den 
Vorschlägen der damaligen ärtlichen Lu.ftschutzl.ei ter 
aufgestellten "Sicherheits-Hilfsdienst" hingewlese~. Dieses 
komplizierte Zwittergebilde konnte den nach einfachen 
Norm en verlangenden Verhältnissen des Ernstfalles nicht 
gerecht werden und mußte nach 21/2Kriegsjahren im 
Juni 1942 aufgelöst und seine Einheiten zu etwa 90 Prozent 
in die örtliche Luftschutzleitung, das war damals die 
Polizei , als sogenannte "Luftschutzpolizei" eingegliedert 
werden. 

Der Entwurf eines Gesetzes über ein Zivilschutzkorps und 
einen Zivilschutzd ienst wurde von den Beteiligten im allge
meinen begrüßt. In der Fachpresse wurden besonders die 
Bestimmungen über das Zivilschutzkorps eingehend be
handelt, während der Zivilschutzdienst zunächst nicht 
seiner Bedeutung entsprechend gewürdigt worden ist. Das 
dürfte wohl daran gelegen haben, daß bei den 
Innenministerien der Länder hauptamtliche Sachbearbeiter 
für den überörtlichen LSHD vorhanden waren, die bereits 
über praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügten. 
Sie erkannten, daß durch die Einbeziehung der Wehr
pflichtigen in das Zivilschutzkorps ihre Aufgabe, überört
liche Verbände aufzustellen, wesentlich erleichtert wird. 

Die Aufstellung des örtlichen LSHD bei den Gemeinden ist 
nach wie vor schwierig. Vielen Gemeinden fehlen auch die 
Sachkenner auf diesem Gebiet, die sich für die Belange 
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des Zivilschutzdienstes ebenso einsetzen könnten, wie es 
die Sachkenner auf Landesebene für das Zivilschutzkorps 
getan haben . 

Der zivile Bevölkerungsschutz ist auf dem Grundgedanken 
des Selbstschutzes aufgebaut. Erst wenn der Selbstschutz 
nicht ausreicht, wird er durch die nachbarliche Hilfe und 
diese durch den Einsatz örtlicher Einheiten ergänzt. 
Danach hätte der Zivilschut zdien st den Vorrang vor dem 
Zivilschutzkorps haben müssen . 

Einsatzbefugnis 

Der Zivilschutzdienst ist so zu gestalten, daß er im 
Bedarfsfalle ohne Verzögerung eingesetzt werden kann . 
Dieser unverzügliche Einsatz ist aber nur dann möglich, 
wenn die Einsatzbefugnis nicht bei dem Hauptverwal 
tungsbeamten der Stadt- und Landkreise, sondern bei dem 
Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinden bzw. des 
Gemeindeverbandes (Amt) und in größeren Städten beim 
Leiter des LS-Abschnittes liegt. 

Die Befürchtung, daß dadurch eine Zersplitterung der 
Kräfte eintreten würde, ist, wie die Erfahrungen des 2. 
Weltkrieges zeigen, unbegründet. So wurde z. B. in Berlin 
jedem Leiter eines LS-Abschnittes zugestanden, daß er 
über die in seinem Abschnitt stationierten LS-Kräfte ohne 
Rückfrage bei der vorgesetzten Behörde verfügen durfte. 
Diese Regelung hatte immerhin zur Folge, daß es trotz 
28,5 Quadratkilometer zerstörten Stadtgebietes in Berlin 
keinen Feuersturm gegeben hat. 

Nach Feststellung der Schadenslage im ganzen Stadtgebiet 
erfolgte d ie Schwerpunktbildung dadurch , daß nicht oder 
nicht so hart betroffene LS-Abschnitte (Stadtteile) ouf 
Anordnung der örtlichen LS·Leitung den schwerbetroffenen 
Stadtte ilen zu Hilfe kommen mußten . Dieses Verfahren auf 
e inen Landkreis angewendet, würde bedeuten, daß der 
Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde bzw. des Ge
meindeverbandes (Amt) in einem Schadensfall alle in 
seinem Bezirk stationierten Einheiten des Zivilschutz
dienstes einsetzen könnte, und daß nach Feststellung der 
Schadenslage im ganzen Kreisgebiet der Hauptverwal 
tungsbeamte des Kreises die LS-Einheiten der nicht oder 
nicht so hart betroffenen Gemeinden den Gemeinden 
zuführen würde, die mit ihren eigenen Kräften den 
Notstand nicht beseitigen oder mildern können. 

Hierdurch würde auch die Einheitlichkeit der Verwaltung 
in der Gemeinde gewahrt bleiben, zu der nicht bloß der 
Einsotz des Zivilschutzdienstes, sondern noch vieles andere 
mehr, wie z. B. die Verpflegung und Unterbringung von 
Obdachlosen usw., gehört. 

In diesem Zusammenhang sei noch auf eine im 2. 
Weltkrieg viel kritisierte Erscheinung hingewiesen . Viele 
unmittelbare Hilfeersuchen wurden seinerzeit von den 
Einheiten mit dem Hinweis abgelehnt : "Wir haben noch 
keinen Einsatzbefehl." Wenn man auch einem Einheits
führer im Interesse der Schwerpunktbildung nicht ohne 
weiteres die freie Jagd auf Schadensstellen zugestehen 
kann, so würden doch bei der jetzt vorgesehenen 
Verlagerung der Einsatzbefugnis zum Hauptverwaltungs
beamten des Kreises und bei dem zu erwartenden Ausfall 
der Fernmeldeverbindungen noch mehr LS-Einheiten, eben 
weil sie keinen Einsatzbefehl haben, statt zur schnellen 
Hilfe, zum unnützen Warten verurteilt sein . 

Die Verlagerung der Einsatzbefugnis zum Hauptverwal
tungsbeamten der Gemeinde bzw. des Gemeindeverban
des (Amt) hat neben ihrer luftschutztaktischen Bedeutung 
auch noch eine nicht zu unterschätzende psychologische 
Wirkung. Für die Bevölkerung einer Gemeinde ist es eine 
große Beruhigung, wenn sie weiß, daß in der Stunde der 

Gefahr der von ihr gewählte Hauptve rwa ltungsbeamte 
nicht mit ge bundene n Hä nden dasteht, sondern die 
Hilfsorganisationen (Feuerwehr usw. ), die sie selbst mit 
aufgebaut hat, unverzüglich z ur Bese itigung oder Milde
tung von Notständen einsetzen kann . 

Die Verlagerung der Einsatzbefug nis zum Hauptve rwal 
tungsbeamten des Kre ises würde u. a . au ch be deuten , daß 
z. B. e ine kreisangehörige Stadt mit 85000 Einwohnern , 
die heute vordringlich LS-Maßnahmen gemäß § 9, 1. ZBG, 
durch zuführen hat, den Einsatz ihre r LS-Einhe ite n beim 
Hauptverwaltungsbeamten des Kre ises beantragen müßte. 
Durch den hierdurch bedingten Zeitverlust würde aber das 
Aufkommen von Flächenbränden und Feuerstü rmen gera
dezu begünstigt werden . Allein aus diesem Grunde sollte 
der Gesetzentwurf entsprechend geändert werden. 

Ist der Notstand so groß, daß die Kräfte eines Stadt- oder 
Landkreises nicht ausreichen, so fordert der Hauptverwal 
tungsbeamte Verstärkung bei der Landesregie rung bzw. 
bei der von ihr bestimmten Stelle (Regierungsprä sidium) 
an . Diese Stelle wird, je nach Schadenslage in ihrem 
Gebiet, Einheiten des Zivilschutzkorps und auch des 
Zivilschutzdienstes der nichtbetroffenen Kreise z ur Schwer
punktbildung den hilfesuchenden Kreisen zuführen. Sollten 
die Kräfte des Landes auch nicht ausreichen, so kann das 
Land beim Bundesminister des Innern den Einsatz von 
Einheiten des Zivil schutzkorps aus anderen Lä nd e rn 
anfordern . 

Um den Wirkungen der modernen Waffenentwicklung 
gerecht zu werden, darf die Einsatzbefugn is des Bundes
ministers des Innern jedoch nicht nur auf solche Einheiten 
beschränkt bleiben , die er sich vorher unterstellt oder 
dere n Einsatz er sich vorbehalte n hat. Die Einsatzbefugnis 
des Bundesministers des Innern muß vielmehr dahingehend 
erweitert werden, daß er jederzeit nicht nur Einheiten des 
Zivilschutzkorps, sondern auch des Zivilschutzdienstes in 
anderen Ländern einsetzen kann. Diese Regelung ist schon 
im Hinblick auf die nahe beieinanderliegenden, je doch z u 
verschiedenen Ländern gehörenden Großstädte, z. B. des 
Rhein-Main-Gebietes, erforderlich. So dürfte z. B. de r 
Zivilschutzdienst der Stadt Mannheim der Stadt Ludwigs
hafen schnellere Hilfe bringen können, als d ie weit 
voneinander getrennt untergebrachten Einheiten de s 
Zivilschutzkorps in den ein zelnen Ländern. 

Das Zusammenwachsen von Einzelbränden z u Flächen
bränden und zu Feuerstürmen braucht bekanntlich ein bis 
zwei Stunden. Es ist unwahrscheinlich, daß die Einheiten 
des Zivilschutzkorps in so kurzer Zeit herangeführt werden 
können, zumal die Schadensfeststellung, als Voraussetz ung 
des Hilfeersuchens, auch eine gewisse Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Der Zivilschutzdienst, als das Rückgrat für 
die Beseitigung von Notständen , ist daher besonders 
schlagkräftig zu gestalten . Sein Einsatz muß unmitte lbar 
nach der Schadensfeststellung durch den Hauptverwal 
tungsbeamten der Gemeinde bzw. des Gemeindeverban
des (Amt) oder des Abschnittsleiters in einem Stadtkreis 
erfolgen können . Schnell wie die Feuerwehr muß seine 
Losung sein . Zur Einsatzbefugnis des Hauptve rwaltungsbe
amten der Gemeinde muß auch das Weisungsrecht 
gegenüber der Polizei gehören . 

In dem Gesetzentwurf über das Zivil schutzkorps und den 
Zivilschutzdienst ist wohl mit Rücksicht darouf daß d ie 
Polizei zur Zuständigkeit der Länder g e hört, das Weisungs
recht des Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde g e
genüber der Polizei nicht geregelt. Lediglich in Ziffe r 5 der 
A VV-LS-Ort ist angeordnet, daß der örtliche Luftschutzlei
ter neben den Einrichtungen des Verkehrs, der Post usw. 
auch zur Polizei Verbindung z u halten hat. Dieses 
Verbindunghalten genügt aber keinesfalls und trägt den 
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Erfordernissen, wie die Erfahrungen des 2. Weltkrieges 
lehren, in keiner Weise Rechnung. Die zur Beseitigung von 
Notständen zu treffenden Maßnahmen können unmöglich 
von der Polizei und von dem Hauptverwaltungsbeamten 
der Gemeinde getrennt getroffen werden. 

Auch kann der Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde 
auf die gut ausgebauten Nachrichtenmittel der Polizei 
weder zur Schadenserkundung noch zur Leitung des 
Einsatzes verzichten. 

Die einheitliche Führung der Polizei und örtlichen 
Luftschutzleitung ist heute schon in den Städten mit 
kommunaler Polizei vorhanden. Trotz unseres födera listi
schen Staatsaufbaues müßte es möglich sein, hier eine 
bundeseinheitliche Regelung zu schaffen. Der Beschrän
kung des örtlichen LSHD auf etwa 97 Städte lag wohl die 
Vorstellung zugrunde, daß diese Städte als besonders 
gefährdet zu betrachten se ien. Diese Vorste llung ist 
insofern überholt, als nach der modernen Waffenwirku ng 
das gesamte Gebiet der Bundesrepublik als ziemlich 
gleichmäßig gefährdet angesehen w erden muß. 

Unterschiede bestehen nur in der EmpfinC#i~hkeit der 
einzelnen Gebiete. 

Es ist daher zu begrüßen, daß der anstelle des örtlichen 
LSHD aufzustellende Zivilschutzdienst nicht mehr auf 97 
Städte beschränkt bleibt, sondern in jeder Gemeinde, ohne 
Rücksicht auf ihre Größe und Lage, eingerichtet w erd en 
soll. 

Die seither für den örtlichen LSHD der 97 Städte 
vorgesehene Stärke kann nun nicht einfach für den 
Aufbau des Zivilschutzdienstes in der ganzen Bundesre
publik zugrunde gelegt werden, denn das würde zu einer 
nicht zu verantwortenden Schwächung führen. Der Zivil 
schutzdienst muß daher entsprechend seiner größeren 
räumlichen Ausdehnung auch eine entsprechende zahlen
mäßige Verstärkung erfahren. 

Gliederung 

Nach § 31 des Entwurfes über das Zivilschutzkorps und 
den Zivilschutzdienst ist der Hauplverwaltungsbeamte 
eines Stadt- oder Landkreises für die Aufstellung und den 
Einsatz des Zivilschutzdienstes verantwortlich. Zur Vorbe
reitung und Leitung des Einsatzes steht ihm ein Stab, 
bestehend aus den Führern der einze lnen Fachdienste zur 
Verfügung. 

Dieser Stab bedarf, um arbeitsfähig zu sein, eines taktisch 
geschulten Führers, um dem Hauptverwaltungsbeamten 
den Entwurf von Einsatzbefehlen vorlegen zu können, die 
die Belange "a ller" Fachdienste berücksichtigen. Ohne 
einen solchen taktisch geschulten Führergehilfen ist der 
Hauptverwaltungsbeamte zumindest in den größeren 
Städten überfordert. 

Früher bestimmte die Luftwaffendienstvorschrift Nr. 751 
Beiheft 1, Ziffer 17, daß der Kommandeur der Schutzpoli 
zei gleichzeitig der Führer des Sicherheits- und Hilfs
dienstes bzw. der Luftschutzpolizei war. Sollte man sich z. 
Z. aus den verschiedensten, hier nicht näher zu erörternden 
Gründen zur Ernennung eines solchen Führers nicht 
entschließen können, so wird spätestens der Ernstfall 
seinen Einsatz gebieterisch erzwingen, wobei dann zum 
Nachteil aller Beteiligten auf ungeschulte Kräfte zurückge
griffen werden muß. 

Abweichend von der in der AVV-Organisation -LSHD (Bun
desanze iger Nr. 246 vom 21. 12. 1960) vorgesehenen Glie
derung des LSHD in 8 Fachdienste sieht der § 31 (2) des 
Gesetzentwurfes nur 5 Fachdienste, nämlich 

vor. 

Brandschutz 
Bergung und Instandsetzung 
ABC-Schutz 
Sanitätswesen und 
Betreuung 

Weggefallen sind 

der LS-Veterinärdienst 
der LS-Lenkungs- und Sozialdienst 
der LS-Fernmeldedienst. 

Das bedeutet, daß die Aufgabe des LS-Veterinärdienstes 
von den staatlichen und kommunalen Veterinärbehörden 
wahrzunehmen sein wird , während die Aufgaben des LS
Lenkungs- und Sozialdienstes vom Betreuungsdienst des 
Zivilschutzdienstes mit übernomm en werden müßten. 

Nicht ganz so einfach liegen die Dinge beim Fernmelde
dienst. Zwar kann der Betri eb der ortsfesten Fernmelde
anlagen der Gemeinden und der Kreise auch im Ernstfall 
von den in Friedenszeiten vorhandenen ßediensteten 
aufrecht erhalten werden, wenn diese hierfü r verpf lichtet 
werden können. Wenn auch anzunehmen ist, daß die 
Bereitschaften und Züge des Zivilschutzdienstes mit 
Funksprechgeräten ausgestattet werden, so muß der 
Hauptverwaltungsbea mte des Kreises und der größeren 
Städte zur schnellen Fests te llung der Schadenslage und zur 
schnellen Weitergabe seiner Einsatzbefehle und zum 
Einrichten von Befehlsstellen an großen Schadensstellen 
über zusätz liche ortsfeste und bewegliche FernmeIdeein 
richtungen - Funk- und Fernsprechgerö te - verfügen . 

Die Einsetzung eines Leiters des Fernmeldedienstes in 
jedem Stadt- und Landkreis mit en tsprechend zusätz lichem 
Gerät ist wegen der unbedingt erforderlichen Einheitlich
keit des Fernmeldewesens dringend notwendig, weil sonst 
die Hilfsmaßnahmen nicht rechtze itig zum Zuge kommen 
können, was unabsehbare Verluste an Menschen und 
Sachwerten zur Folge haben würde. 

Entsprechend der Wichtig keit des Fernmeldewesens sollte 
auch das Gesetz über den Zivilschutzdienst hierüber k lare 
Bestimmungen enthalten. 

Die Hauptlast des Zivilschutzdienstes werden, wie im 2. 
W eltkrieg, die Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren zu 
tragen haben. Die Feuerwehren sind Katastrophenschutz
organisationen im Sinne des § 32 des Entwurfes. Es wäre 
abwegig, neben diesen Feuerwehren etwa besondere 
Zivilschutzeinheiten im Sinne des § 33 aufzustellen. 
Unbeschadet ihrer fri edensmäßigen Gliederung sind 
jedoch die Feuerwehren der Stadt- und Landkreise zu 
verstärken und zu luftschutztaktischen Einheiten - zu 
Feuerwehrbereitschaften - zusammenzufassen. Diese zah
len- und gerätemäßig gleichwertigen Feuerwehrbereit
schaften erleichtern und beschleunigen sowohl den Einsatz 
a ls auch die Führung an der Schadensstelle. Im 2. 
W eltkrieg bildete die Grundlage für die Zusammenfas
sung der Freiwilligen Feuerwehren zu Bereitschaften das 
damalige Reichsgesetz über das Feuerlöschwesen . Auf
grund dieses Gesetzes sind z. B. die Feuerwehrbereitschaf
ten der Landkreise Nauen, Teltow, Niederbarnim bei den 
großen Angriffen Berlin zu Hilfe geeilt und haben, da sie 
im Gegensatz zu den für den auswärtigen Einsatz 
bereitgestellten LS-Abteilungen (mot) kürzere Anmarsch
wege hatten, viel dazu beigetragen, daß es in Berlin 
keinen Feuersturm gegeben hat. 

In Anerkennung der Vorteile, die sich aus dieser 
Organisationsform erg eben, haben einige Länder, darun
ter auch Baden-Württemberg, schon in Friedenszeiten 
große Teile der Freiwilligen Feuerwehren zu sogenannten 
Katastrophenschutzbereitschaften zusammengefaßt. Die 
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Eingliederung dieser jetzt schon bestehenden Feu erwehr
bereitschaften in den Zivilschutzd ienst müßte, obwohl sie 
nach den Vorschriften der Länder aufgestellt worden sind, 
sich ermöglichen lassen. 

Für den Bergungs- und Instandsetzu ngsdi enst stehen die 
O rtsverbände der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk zur 
Verfügung. Diese sind im allgemeinen in der Lage, die 
Führer und Unterführer zu stellen. Auch hier dürfte sich die 
Aufstellung von Zivilschutzeinheiten nach § 33 erübrigen. 
Es wird genügen, dieser Organisation die fehl en den Helfer 
zuzuführen. 

Als besonders schwierig hat sich die Aufstellung des ABC
Dienstes erwiesen, weil hierfür keine Basisorganisation 
vorhanden ist. Zwar sollte der BLSV auf Grund des § 31, 1. 
ZBG, helfen, der Erfolg ist jedoch bisher ausgeblieben. Die 
Aufstellung besonderer Zivilschutzeinheiten im Sinne des 
§ 33 wird sich daher für den ABC-Dienst nicht umgehen 
lassen. 

Das Vorhandensein verschiedener Hilfsorganisationen auf 
dem Gebiet des Sanitätswesens lassen die Aufstellung der 
Einheiten des Sanitätsdienstes durch den Hauptverwal
tungsbeamten angebracht erschei nen, wobei die Führer 
und Unterführer von den Hilfsorganisationen geste ll t 
werden können . 
Die caritativen Verbände für die im Ziv ilschutz vorge
sehene Betreuung selbständig ei nzusetzen, ist praktisch 
nicht durchführbar. Sie können lediglich von den Sozial 
ämtern zur Unterstützung herangezog en werden, wie das 
im 2. Wel tkrieg auch der Fall war (NSV). Die Betreuung 
im ganzen kann verantwortlich nur von den Sozialämtern 
mit ihren Hil fseinrichtungen (Stadtküchen, Obdachlosen
fürsorge) gelöst werden. Die für die "Betreuung" 
vorgesehenen Einheiten und Einrichtungen des Zivilschutz
dienstes sollten daher den Sozial ämtern zugetei lt werden. 

Rechtsverhöltnis 

Die vorgesehene Anwendung des Zivildienstgesetzes als 
Rechtsgru ndlage für die Helfer im Zivilschutzdienst und 
Zivilschutzkorps w ird der Gleichrangigkeit der zivilen mit 
der militärischen Verteid igung nicht gerecht. Sowie für die 

militärische Verteidigung das Wehrpflichtgesetz und das 
Soldatengesetz die Grundlage bilden, so muß auch das 
für das Zivilschutzkorps geschaffene Recht für den 
Zivilschutzdienst Geltung haben. Durch die rechtliche 
Gleichstellung des waffen losen Verteidigers mit dem 
waffentragenden Verteidiger würde der Einsatzwert der 
LS-Einheiten erheblich angehoben und das Gefühl der 
Zweitrangigkeit beseitigt werden, was im Interesse einer 
umfassenden Gesamtverteidigung unbedingt erforderlich 
ist. 
Das Inspektionsrecht des Hauptverwaltungsbeamten der 
Gemeinden hinsichtlich der Katastrophenschutzorganisati
onen müßte dahingehend erweitert werden, daß er, wie es 
in § 30 des Selbstschutzgesetzes vorgesehen ist, auch die 
Behebung von Mängeln verlangen kann und daß die 
Inspektionsbefugnis im Rahmen des in der Kommunalver
waltung geltenden. Delegationsrechts auch auf andere 
Bedienstete übertragen werden kann. 

Katastropheneinsatz 

Unbefriedigend ist auch, daß es nicht Aufgabe des 
Zivilschutzkorps und des Zivilschutzdienstes sein soll, dem 
Katastrophenschutz im Frieden zu dienen. Die heute 
bestehende Zweig leisigkeit in der Beseitigung von 
Notständen bleibt a lso ausdrücklich aufrecht erhalten. Das 
ist umso unverständlicher, als der Bund für die in die 
Zuständigkeit der Länder fallenden Katastrophenschutz
einrichtungen bedeutende Mitte l, z. B. für das Deutsche 
Rote Kreuz, Technische Hil fsw erk usw. bereitstellt. 

Für die von ei ner Katastrophe betroffenen Menschen ist es 
völlig gleichgültig, aus welcher Ursache der Notstand 
eingetreten ist; ihnen muß schnell geholfen werden. Für 
eine solche Hilfeleistung sind aber das mit Bundesmitteln 
aufzustellende Zivilschutzkorps und der Zivilschutzdiens"t 
neben den Katastrophenschutzorganisationen bestens ge
eignet. Da rüberhinaus würde ein solcher Einsatz G elegen
heit geben, den Ausbi ldungsstand und die Einsatzbereit
schaft zu überprüfen und wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln. Eine Verzögerung der Hilfelei stung wegen 
Zuständigke itsfragen zwischen Bund und Ländern wird 
niemand verstehen . 

der Studiengesellschaft für Schutzraumtechnik 
Technisch-wissenschaftliche Vereinigung e. V. Köln 

zur Diskussionsaussprache über schutzraumtechnische Anlagen, Aggregate, 
Apparate und Armaturen am 10. März 1966 um 9.00 Uhr in der 

Bauschau Bonn, 53 Bonn, Baunscheidtstraße 15, Telefon Sa .-Nr. 27057 

Der Vorstand der Stud iengesellschaft für Schutzraumtechnik lädt alle am 
Luftschutzgeschehen interessierten Damen und Herren zur Diskussionsaus
sprache über Schutzraumprobleme ei n. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
Aufsatz " Studi engesellschaft für Schutzraumtechnik und ihre Aufgaben" . 

Köln, den 4. Januar 1966 
Der Präsident 
gez. Te m k e 
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DER ÖRTLICHE ZIVILSCHUTZLEITER 

örtliche Zivilschutzhilfsdienste im Katastropheneinsatz 

von Albert Butz, Köln 

I. 
Am letzten sonnigen Oktober-Sonntag wurde in Köln eine 
Katastropheneinsatzübung angesetzt. Diese kombinierte 
Einsatzübung für die Fachdienste Brandschutz-, Sanitäts
und Betreuung sollte die Einsatzfähigkeit der Kat a -
s t r 0 p h e n h i I f s k räf t e im Rahmen des Katastra
phenabwehrplanes der Stadt Köln überprüfen und Erfah
rungen über Einsatz von Ger ä tun d Hel fe r n d e s 
ö r t I ich e n L u f t s c hut z h i I f s die n s t e s als Er
gänzung und Verstärkung der Katastrophendienste zur 
gemeinsamen Abwehr bzw. Minderung von Gefahren 
zum Schutze der Bevölkerung bringen . Zu diesem Zweck 
wurde die Berufsfeuerwehr der Stadt Köln nur mit gerin
gen Kräften herangezogen. 

Ubungsleitung 

Das Amt für Zivilschutz der Stadt Köln, zuständig sowohl 
für die Durchführung des Katastrophenschutzes als auch 
für den Aufbau, die Ausbildung und den Einsatz des ört
lichen Luftschutzdienstes, veranstaltete diese Einsatzübung, 
wobei die Ubungsleitung in Händen des stellvertretenden 
Fachdienstleiters Brandschutz, Dipl.-Ing . Reiß, lag. 

Ubungsthema 

Dem Leitenden wurde der Auftrag gestellt, eine groß
flächige Waldbrandbekämpfung durchzuführen und hier
bei die notwendigen Katastrophenhilfskräfte gemäß Kata
strophenabwehrplan der Stadt Köln und notfalls zur Ver
stärkung LSHD-Gerät und -Helfer einzusetzen. 
Als U b u n g s z w eck sollte dabei erprobt werden : 
a) durch den Brandschutzdienst 

- die Wasserentnahme aus offenen Gewässern und 
aus der Sammelwasserversorgung, 

- die Errichtung einer WasserstausteIle und 
die Löschwasserförderung über lan,ge Strecken, 

b) durch den Sanitätsdienst 
- die Bergung und Versorgung verletzter und rauch

vergifteter Personen im Waldgebiet, 
c) durch den Bergungs- und technischen Dienst 

- das Schlagen von Schneisen und die Herstellung 
von Wundstreifen . 

Auf Zu sam m e n a rb e i t angewiesen, waren unter der 
Führung der Katastrophenabwehrleitung der Stadt Köln 
(KAL-Ort) ei ngesetzt: 
- Einsatzkräfte, der Berufsfeuerwehr, der freiwilligen 

Wehren und der nachbarlichen Löschhilfe, 
- die zuständige Forstbehörde, 
- der Sanitätszug der Johanniter-Unfall -Hilfe, 
- der Betreuungszug des Malteser-Hilfsdienstes, 
- das Technische Hilfswerk, 
- Gerät und Helfer der 1. LS-FB. 

Ubungsunterlagen 

Die materiellen und rechtlichen Grundlagen für die Ubung 
waren u. a . 
- das Feuerschutzgesetz, 

Richthinien für die Organisation und Durchführung der 
Katastrophenabwehr in Nordrhein-Westfalen, 

- die Einsatz- und Ausbildungsrichtlinien für den Luft
schutzh i lfsdienst (nur für LS-Ubungsteile), 

Kosten 

Die kosten mäßige Abwicklung erfolgte demnach gemäß 
- § 49 OBG, 
- § 24 FSHG, 
- § 13 l.ZBG, 
- Ersatzleistungsverordnung Luftschutzhilfdienst, 
- Hpl. 14 der Stadt Köln. 

Personal- und Geräteeinsatz 

Der Personal- und Geräteeinsatz umfaßte: 
B ra n d dir e k t ion K ö I n mit ca. 30 Personen und 

2 LF 16 
2 HF 16 
2 SKW 
4 FDW 
1 Waldbrandgeräteanhänger 
1 Kommandowagenanhänger 

- fr ei wi l l i g e Fe u e r weh ren Köln-Brück, Wor
ringen, Fühlingen, Merkenich, Langei, Flittard, Hol
weide, Dünnwald mit ca. 80 Personen und 

3 HF 16 
2 LF 8 - TS 
1 LF 8 - TSA 

na c h bar I ich e Fe u e r weh rh i I fe mit ca . 
20 Personen (dargestellt durch die FF) und 

2 LF 8 - TS 
- ö r t I ich e r L S H D mit 

2 SKW der 1. LS-FB und 
3 HF 8 der LS-FS 

- J 0 h a n n i te r - U n fall - H i I fe K ö I n 1 Sanitäts
Zug mit ca. 35 He lfern, 

5 VW-Busse und 
1 Krad 

- Mal te s er- H i I f s die n s t K ö I n Betreuungs-
gruppe mit ca. 12 Helfern, dazu 

Küchen- und Gerätewagen 

- Tee h n i sc h e s H i I f s wer k K ö I n mit einer Ein
satzgruppe 
Kreispo l izeibehörde Köln mit Polizei
posten zur Verkehrsregelung und Absicherung des 
Schadensgebietes 
Staatliches Forstamt Königsforst 
mit Verbindungskräften 

- Verteidigungskreiskommando 311 
mit Verbindungskräften 

Außerdem standen zur Verfügung : 
- 20 Verletztendarsteller durch die Jugendgruppe der 

Johanniter-Unfall-Hilfe und 
15 Schadensdarsteller von der Freiwilligen Feuerwehr 
Dünnwald. 

Im Schadensgebiet von 16 ha Umfang wurden allein 
217 B-Schläuche mit 4.340 m und 

71 (-Schläuche mit 1.065 m 
für die Löschwasserförderung eingesetzt. 
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FernmeldemiHel 

Für die Nachrichtenübermittlungen standen bei Obungs
beginn nur die Nachrichtenmittel der beteiligten Einheiten 
und Hilfsorganisationen zur Verfügung . 
Um die Obung in jeder Phase führungsmäßig begleiten 
und überwachen zu kännen, waren außerdem eingesetzt: 

1 Funkbrückenwogen, besetzt durch den 
LS-Fernme ldezug Ort sowie der 
Kommandowogen der Obungsleitung . 

11. 
Die Ubungslage 

Am 10. 10. 1965 sind gegen 08.20 Uhr von Anwohnern 
des Waldgebietes Köln-Rath/ Königsforst starke Rauchwol 
ken beobachtet worden. Bei der Berufsfeuerwehr gehen 
von 08.20 Uhr bis 08.25 Uhr mehrere Notrufe über diese 
Beobach tungen ein. Es herrscht Schönwetterlage mi t all
gemeiner Dürre. Der im Obungs-/Schadensgebiet gele
gene Sei bach führt wenig Wasser. Seit dem 9. 10. 1965 
ist ein großes Zeltlager in der Nähe der angenommenen 
Brandsteile mit Genehmig ung der Forstverwaltung von 
mehreren Pfadfinder-Organisat ionen errichtet worden . 

Bemerkungen zur Loge : 
Die Feuerwachen 2, 3 und 4 der Berufsfeuerwehr Köln 
sind zur Zeit des Schadensereignisses zur Bekämpfung 
eines umfangre ichen Holzlagerbrandes im Einsatz und 
können n ich t herangezogen werden. 
Unfallrettungswogen und Krankenwagen sind weitgehend 
im Stadtgebiet eingesetzt. 
Do s Obungsgebiet befindet sich im Staatsforst bei Köln 
Rath. Es wi rd im Westen begrenzt durch die Wohnsi ed
lung Donarstraße, im Norden durch den Selbach, im 
O sten durch den Schiefer Hauweg, im Süden durch Wald 
wege in Gegend Forsbacher Straße. 
Dos Ubungsgebiet ist eine Lichtung, die mit mehreren 
engen, ober befahrbaren W egen durchzogen ist. Dos 
Schadensgebiet w ird als Kiefernhochwald mit Schonun 
gen angenommen, dos mit dichtem Brombeergestrüpp 
durchsetzt war. 
Die Darste llung und Abg renzung des jeweiligen Scha
dens~ebietes erfolgt durch rote Fahnen, die entsprechend 
der Obungslage von Leitung shelfern in den einze lnen 
Ubungsphasen auf -und umg este llt werden. 

'Netter: 
Klar, keine Bewölkung 
Windstärke: 3 
Temperatur: 16 - 20° C 
Windrichtung: Nord-Ost 

111. 
Ubungsablauf 

Für d ie Obung wurde aus Ausbildungsgründen ein aus
führlich er " G e d 0 c h t e r Ver lau f" (siehe Ziffer IV) 
v~rbereitet: der für andere Obungen ein Anholt sein kann . 
Hi erzu einige grundsätzliche Bemerkungen : 

Der Obungsablauf soll die in dem angenommenen 
Katastrophenfall vorliegenden Verhältnisse berück
sichtigen; er muß von der Leitung wirklichkeitsnah und 
übersichtlich, ober auch kurz und klar gestaltet und 
bei jeder Obung mindestens in Stichworten vorhanden 
sein. 
Alle Maßnahmen, die der Leitende für die Ubung 
trifft, sollen sich im Rahmen des Ubungszwecks be
wegen. 
Der "gedachte Verlauf" hat u. a. den Zweck: 

den Obungsstoff auf die Ubungsphasen zu verteilen, 
den Ablauf der Obung zeitlich festzulegen und 
den taktischen Ablauf mit den Mitteln und Ein· 
lagen der Leitung sicherzustellen. 

Es so llte außerdem beachtet werden, daß 
im Rahmen der angewandten Auftragstaktik die Füh
rer, Unterführer und Einheiten nicht mehr eingeengt 
werden, als es zur Erre ich ung des Obungszwecks not
wendig ist, 
die Entschlußfreudigkeit der Führer durch Leitungs
maßnahmen gefördert w ird, wobei die verschiedenen 
Entschlußmöglichkeiten nur angedeutet werden sollen, 
der An 0 r d nun g durch die Leitung die sei b -
5 t ä n d i g e Durchführung durch den Obenden gegen
überstehen muß. 

Die erwa rteten Maßnahmen (Lösungen) so llen im "ge
dachten Verlauf" als Entschlußmöglichkeiten aufgeführt 
werden, die nur den Leitungsorganen zugänglich sind. Sie 
müssen sich im Rahmen des Leistungsvermögens der 
Ubenden und der G eräte- und Ausrüstung slage bewegen. 

Sicherheitsbestimmungen 

Um die Schadensereignisse wirklichkeitsnah zu geben, iso 
die Darstellung durch Feuer, Rauch und Knallkörper, Waf
fenwirkungsflaggen, Kenn zeichnung des Schaden sgebietes 
usw. nützlich. Bei dem Gebrauch von Darste llungsmu ni· 
tion müssen Sicherheitsbestimmungen aufgestellt werden, 
deren Einhaltung von Leitung sgehi lfen zu überwachen ist. 
Aus Sicherheitsgründen notwend ige Einengungen und Ein
griffe der Leitung sind den Führern und Einheiten gegen
über ausdrück lich als friedens- und sicherheitsbedingte 
~nVleisu ng zu bezeichnen. 

V. 
Ubungsbesprechung 

Jede Ubung schließt mit einer Obungsbesprechung, und 
zwar zweckmäßig im Ubungsgelände. Der Leitende führt 
diese Besprechung als Abschluß der Ubung durch, on der 
mindestens die Führer und Unterführer der teilnehmenden 
Einheiten zu versammeln sind. 

Hierzu einige grundsätzliche Bemerkungen: 
- Die Obungsbesprechung soll nur dos Grundsätzliche 

bewerten, wobei ei ne aufbauende Kritik am Platze ist. 
Führer, Einheiten und Teilnehmer erhalten dabei mit der 
Würd igung der Leistung zugleich eine wertvolle Beleh
rung und taktvolle Krit ik . 
Die Auswertung der Obungsbesprcchung bildet die 
G rundlage für den späteren Unterricht und für die 
we itere Au sbildung. 
Die Besprechung soll kurzgefaßt werden; sie kann wie 
folgt gegliedert sein: 

Bekanntgabe des Ubungszweckes und der Ubungs
loge, 
Kurzschilderung des Ubungsverlaufs, 
Beurteilung der Führerentschlüsse, der Leistungen und 
des Ausbildungsstandes, 
Besprechung von grundsätzlichen Einzelheiten, 
Zusammenfassung und Schlußfolgerung. 

D.i.e ~insatzübung wurde entsprechend dem Zeitplan 
punktlich um 11.30 Uhr beendet. Bei der Abschlußbespre
chung führte der Leiter des Amtes für Zivilschutz VR 
Butz, folgendes 0 uS : ' 

"Der Obungszweck ist voll erreicht worden. Die einge
se!zten Kräfte :voren für die Schadensbekämpfung aus
reichend. Der Ubungsverlauf blieb im Rahmen des not
wendigen Zeitbedarfs. Die erstmalige Zusammenarbeit 
der verscmedenen Fochdienste untereinander war ein
~andfr.ei und gut. Die Befehlsgebung war klar. Bei der 
U~e~mlttl~ng von Funksprüchen muß auf überflüssige 
Hoflichkeltsformen verzichtet werden. Sie wirken zeit
hemmend. Die eingesetzten Fernmeldemittel waren nicht 
ganz ausreichend, können ober durch Einsatz weiterer 
Fernmeldegeräte jederzeit verstärkt werden. Die Leistung 



Ubungs
phase 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Zeit 

08.20-08.25 

08.35 

0.8.35 

08.40 

09.00 

09.10 

09.15 

09.35 

"Gedachter Verlauf" 

Ereignis 

Nachrichtenzentrale der BF erhält über Notruf 112 Mel
dungen : "Waldbrand im Königsforst". 

- Eintreffen der Einsatzkräfte an der Straßenkreuzung 
Rather Mauspfad/Lützerather Straße 

Lageerkundung hat ergeben, daß Brand im Königsforst 
hart nordöstlich Donarstraße entstanden ist. In der 
Nähe großes Pfadfinder-Zeltlager mit ca. 50 Zelten 
und 300 Jugendlichen. Pfadfinder versuchen die Brand
stelle zu bekämpfen. 

Dienstgruppe 2 gibt Rückmeldung : 

Feuer dehnt sich in Richtung Fichtenweg aus und geht 
über diesen hinweg. 

- Während des Stellungswechsels treffen Oberbeamter 
vom Alarmdienst und der Forstbeamte an der Einsatz
steIle ein. 

Brand, begünstigt durch Wind nach Süd-West, breitet 
sich schnell aus. 

Eintreffen von Kräften der Alormstufe 3 am Bereitstel
lungsplatz 

1 LF 8 TS ) von 
'1 LF16mitFdw I Fw8 

1 SKW 
2 TLF 8 

- KAL-Ort ist arbeitsfähig. 

des örtl. 
LSHD 

Erwartete Maßnahmen 
(nur für Ubungsleitung) 

Gemäß Alarm- und Ausrückeordnung rücken die für 
Waldbrandbekämpfung vorgesehenen Kräfte der Dienst
gruppe 2 mit 

Fw 7 mit LF 16, TLF 16, TLF 16/ Allrad, Geräteanhänger 
von Fw 5, Schlauchkraftwagen mit Kommandowagen 
anhänger 

aus. 

Erkundung der BrandsteIle durch den Abmarschführer. 

Einsatzleiter Dienstgruppe 2: 
Befehl für 
a) Ein s atz der o . a. Kräfte mit 

Wasserentnahme aus Rückhaltebecken 
- Angriff längs des Fichtenweges mit 6 (-Rohren 

(8 mm). 
b) Aus lös u n g der Alarmstufe 3 
c) Be s tim m u n g des Bereitstellplatzes 

"Florian Köln 37 - Einsatzstelle Staatsforst - Rath, Alarm
stufe 3, ausgedehnter Waldbrand nordöstlich Donar
straße. Flächenausdehnung ca. 100x50 m. (-Rohre vor." 

Eingesetzte Kräfte werden zurückgezogen und beziehen 
neue Abwehrstellung längs des LärC'henweges. 

a) Lagebesprechung 
b) Entschluß 

- Auslösung des K-Alarms 
Nachforderung weiterer Einsatzkräfte u. Mittel, 

(Tanklöschfahrzeuge, Löschgruppenfahrzeuge, K
Bergungsdienst, Planierraupe). 

Errichtung einer Einsatz-Befehlsstelle 

Einsatz d ieser Kräfte 

Waldbrandgeräteanhänger an östl. Teil des Fichtenwe
ges und Tannenweges 
Ein r ichtung einer Staustelle (Selbach-Schiefer Hauweg) 
Aufbau einer Löschwasserförderstrecke (1 B-Leitung von 
Fischteich über Schiefe r Hauweg) 
Uberpumpen von Löschwasser aus Fischteich in den Sel
bach 
Kräfteeinsatz mit Rückenspri tzen und Feuerpatschen 
längs des Fichtenweges 

KAL-Ort bestätigt den K-Alarm gem. RKA und ordnet 
auf Vorschlag des Fachdienstleiters den Einsatz von 
3 weiteren LSHD-Fahrzeugen für die Wasserförderung 
über lange Strecken an (mögl ichst 1 SKW und 2 TLF 8 
bei den Verstärkungskräften - FF - der Alarmstufe 3) 
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Ubungs
phase 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Zeit 

09.40 

09.45 

09.55 

ab 10.00 

10.15 

10.20 

10.40 

10.50 

11 .30 

11.45 

12.30 

13.15 

Ereignis 

- Eintreffen des Sanitätszuges der Johanniter-Unfall -Hilfe 
unter Führung des stellvertr. Zugführers am Bereit
ste ll ~ ngsplatz 

- Eintreffen des Führers Sanitätszug Johanniter-Unfall 
Hil fe bei der Techn. Einsatzleitung 

Brandausbrei tung in Richtung Tannenweg und Uber
schre itung des Tanncnwegcs 

Eintreffen der FF mit 
3 TLF 16 und 
2 LF 8 - TS sowie 

Funkwagen Florian 155 

Nachforderung von Kraftstoff für Einsatzfahrzeuge 

Es werden laufend wei tere verletzte Personen im östl. 
Brandschutzgebiet f estgestellt 

Eintreffen von 
2 LF 7 - TS der Nachbarlöschhilfe 
1 SKW und 1 TLF 8 des LSHD 

- Einsatzleiter techn o Dienst THW trifft ein 

Ein treffen von PiKräften der sPiKp 71 Q Longerich (An 
nahme) 

- Wcsservorrat Rückha ltebecken geht zu Ende. 

- Obung beendet 

- Obungsbesprechung 

Verpflegungsausgabe 

Abmarsch in die Quart iere 

Erwartete Maßnahmen (Lösungs möglichkeiten) 
(nur für Ubungsleitung) 

Einrichtung der Verletzten -Sammelstelle 

Versorgung von 20 bereits eingetroffenen Verletzten 

Lageeinweisung 

Einsatzbefehl für den Sanitätszug 

- Anforderung weiterer Löschkräfte bei KAL-Ort 

Einsatz von 2 Löschgruppen der FF längs des Lärchen 
weges und Fichtenweges mit Wasserentnahme aus 
Sammelwasserleitung Baidurstraße und Donarstraße 

Zurücknahme von Kräften aus dem östl. Abschnitt des 
Tannenweges und Einsatz am nördl ichen Kiefernweg 

Einsatz der 3 TLF 16 der FF 
und der TLF 16/ Allrad im südlichen Teil des Kiefern
weges mit Löschwasserversorgung im Pendelverkehr, 
Wasserentnahme aus Hydrant Forsbacher Straße 

- Technische Durchführung der Versorgung 

San-Zug = Einsatz unter K-Bedingungen mit Verletzten
darsteller 
Versorgung und Abtransport der Verletzten 

Vornahme von (-Rohren (8 mm) entlang des Erlen 
weges 
Löschwasserförderung über lange Wegestrecken 
Wasserentnahme aus Sammelwasserversorgung 
Benutzung einer Ständerschlauchbrücke 

Lagebesprechung mit TE 
Entschluß : 
Schlagen von Schneisen und Herstellung eines Wund
streifens u. ä. 

- Lagebesprechung mit TE und Entschluß : 

Entschlußfassung : 
Wasserversorgung aus Hydranten der Sammelwasser-
versorgung ... . ...... .. . 

Obungsleitung mit Einsatz der Funkmittel 

Leitender 

- Betreuungsgruppe des Malteser-Hilfsdienstes Köln 

Einheitsführer 
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Kombinierte Einsatzübung Ko und LSHD in Köln 

der Einheiten entsprach den Erwartungen und dem Aus
bildungsstand. Es wurde schnell, ruhig, mit Sachverstand 
und ohne hektische Hast gearbeitet. Führer und Unter
führer hatten jederzeit ihre Einheiten in der Hand. Die 
Bekämpfung des Schadensgebietes blieb dadurch über
sichtlich. 

Die fachlich gut vorgebildeten Wehrmänner der freiwilli
gen Wehren waren eine Bereicherung der Einsatzkräfte. 
Der zusätzliche Einsatz von Teilen des örtlichen LSHD mit 
schwerem Gerät für die Wasserförderung über lange 
Strecken war zweckmäßig und eine notwendige Verstär
kung des Materialeinsatzes. Die freiwilligen Wehren, die 
über ihre Geräteausstattung hinaus ein erhebliches Kräfte
reservoir besitzen, konnten dieses LSH D-Gerät nutzbrin 
gend zur schnelleren Brandbekämpfung einsetzen." 

Die Abschlußbesprechung endete mir der Anerkennung 
an alle Obungsteilnehmer für die gezeigten Leistungen 
und den vorbildlichen Einsatz. In diesen Dank schloß 
Verwaltungsrat Butz besonders auch die zahlreichen Hel
ferinnen der Johanniter-Unfall-Hilfe Köln, die im örtlichen 
Sanitätszug zum Einsatz kamen, und die jugendlichen 
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Verletzten- und Schadensdarsteller ein, die mit besonde
rem Eifer sich bemüht haben, ein wirklichkeitsgetreues 
Verhalten zu zeigen. 

Nach der gemeinsamen Einnahme der warmen Einsatz
verpflegung, vorzüglich hergerichtet durch die Betreu
ungsgruppe des Malteser-Hilfsdienstes Köln, wurden die 
Einheiten um 13.15 Uhr in ihre Quartiere entlassen. 

Das Hauptanliegen der Obungsl eitung war die Zusam
menarbeit der verschiedenen Fachdienste und der Einsatz 
von Teilen des ört lichen LSHD zur Verstärkung des 
Katastro phensch utzd ienstes. 

Der Obungserfolg fand einen ersten sichtbaren Ausdruck 
durch die geschlossenen Verpflichtungen einiger Lösch
gruppen der freiwilligen Wehren für eine Mitarbeit im 
LSHD. 

Der Fachdienstleiter-Brandschutz konnte diesen Lösch
gruppen die Ausrüstung und Zuweisung des LSHD-Ge
rätes in Aussicht stellen, das sowohl für die Aufstellung 
einer LS-Feuerwehrbereitschaft als auch zur Verstärkung 
des friedensmäßigen Brandschutzes von diesen eingesetzt 
werden kann. 
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luRrüstung und LuRraumverteidigung in West und O st 

von H. C. Weiler-Mayen, LPC 

B. Taktische Ang riffsfl ugzeuge der US-Streitkröfte in Europa (Fortsetzung) 

I. Die leichten Bomber und Jagdbomber der US-Airforce 
Europe 

Die Hauptlast der Aufgabe, der Roten Luftwaffe in Europa 
Paroli zu bieten, tragen bis jetzt noch die amerikanischen 
Luftstreitkräfte der Airforce und der Marineflieger. Die stra
tegischen Bomber der US-Airforce, die teilweise zwar noch 
in den westlichen europäischen Ländern stationiert sind, 
aber ständig verr ingert werden, sollen hier außer Betracht 
ble iben. Sie sind hauptsächlich als Bedrohung der Industrie
zentren weit im sowjetischen Hinterland, vornehmlich im 
asiati schen Rußland, gedacht. Ein späteres Kapitel wird sich 
mit diesen strategischen Bombern zusammen mit denen 
Großbritanniens und der UdSSR befassen. 

Die taktischen Luftstreitkräfte der US-Airforce in Europa 
verfügen über ein beachtliches Potential modernster Jagd
bomber und leichter Bomber. 

Douglas B 66 

In das Bild, das sich noch viele Zeitgenossen unter dem Be
griff des "leichten Bombers" vorstellen, paßt von allen ame
rikanischen Kampfflugzeugen neben der in Ostasien ein
gesetzten B 57 nur noch die Douglas B 66. Zwei Turbojet
Tr iebwerke von je 6300 kp Schubkraft, in Gondeln an den 
gepfeilten Tragflächen, verleihen der beladen 35 t schweren 
Maschine eine Höchstgeschwind igkeit von rd . 1 100 km/h 
und eine Gipfelhöhe von 13700 m. Bei normaler Betankung 
hat sie eine Reichweite von 2400 km. Die B 66 kann eine 
Last an Bomben und anderen Waffen bis zu 6800 kg schlep
pen. Das ist soviel wie die Nutz last des leistungsfähigsten 
in Europa eingesetzten Großbombers des 2. Weltkr ieges, 
der viermotorigen brit ischen "Lancaster", oder die doppelte 
Menge der berühmten amerikanischen B 17 "Fliegende 
Festung". Durch Zusatztanks kann die Reichweite, allerdings 
auf Kosten der Waffenlast, erheblich gesteigert werden . Is 

--1-
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Abb. 1 : Dre iseiten -Silhouetten
zeichnung des le ichten Bombers 
Douglas B 66 

Zeichnung: Soldat und Techn ik 

Abwehrwaffen gegen feindliche Jäger hat die B 66 im Heck 
eine radargesteuerte Zwillingskanone vom Kaliber 20 mm, 
wodurch als Besatzung nur ganze 3 Mann erforderlich sind. 
Die Zahl der in Europa stationierten, schon langsam als 
veraltet geltenden B 66 ist nicht sehr groß und beträgt 2 
Geschwader mit rd. 100 Maschinen. Der Typ wird vorwie
gend als bewaffneter Aufklärer für mittelweite Entfernun
gen verwendet. 

Abb . 2 : Da ug las B 66, e in dre is itz ige r Bombe r mit radargesteue rter 
Zwi lli ngs ka none im Heck 

W erksfoto Dauglas 

North American F 100 "Supersabre" 

In der F 100 "Supersabre" hatte die US-Airforce schon sehr 
früh ein überschallschnelles Hochleistungsflugzeug, das so
wohl als Jäger wie auch als Jagdbomber mit beachtlicher 
Tragkraft verwendet werden konnte. Die Masch ine war üb') r 
viele Jahre der taktische Atombombenträger der Ameri
kaner in Westeuropa. Noch heute ist das Gros der US
Jagdbomberverbände hier mit F 100 C und 0 ausgerüstet. 
Mit einem Turbojet-Triebwerk von 7680 kp Schub mit Nach
brenner erreicht das in beladenem Zustand 12800 kg 
schwere Flugzeug Geschwindigkeiten von über 1 300 km/ ho 

Abb . 3: Dreiseiten-Si·lhauetten
zeichnung des Jagdbombers 
Narth Am e rican F 100 

Zei chnung : Soldat und Technik 

- -.,-
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Eine Maschine der A-Serie flog 1955 mit 1 323 km/ h einen 
Weltrekord, obwohl 'damals das Triebwerk noch schwächer 
war. Die Dienstgipfelhöhe beträgt 15000 m, die Reichweite 
ohne Zusatztanks 1 900 km. Die mili tär ische Nutzlastkapa
zität von rd. 3 t läßt auch hier zu, daß beträchtliche Men
gen an Treibs toff zusätzlich mitgeführt werden können und 
dennoch bei der verbleibenden Waffen last ein hoher Ein
sa tzwert geceben ist. 
Vi er Kanonen 20 mm sind im Rumpf eingebaut. Als Jagd
bomber für Tiefongriffe auf feindliche Nachschublinien 

Abb. 4: F 100 im Flug, beladen mit ie 2 Bombe n zu 230, 460 und 920 kg , 
insgesa mt rd. 3,2 tAbw urflast. 

Fa to:US -lnfo rmati on Service (US IS) 

kann die F 100 dan eben noch zwei sechsläufIge Ma schinen
kanonen 20 mm G enera l Electric "Vulcan" in Behältern unter 
den Tragfläche n mitfü hren. Diese leistungsfähigste Flug 
zeugkanone der Welt hat die ungeheure nom inelle Feuer
geschwindigkeit von 6000 Schuß Explosivmunition in der 
Minute. W elche Feuerkraft ein so ausgerüsleter Jagdbomber 
hat, zeigt folgende Rech nung. Bei einer Angriffsgeschwin
d igkeit von 900 km/h in Bodennä he kann die Maschine eine 
3 km lange Nachschubkolonne in 12 sec. überfliegen und 
mit 3000 Explosivgeschossen beschießen. Ein mit zwei 2cm-

Kanonen ausgestatteter Jagdbomber des 2. Weltkrieges 
mußte dazu die Kolonne 12- bis 15mal überfliegen und 
verbrachte dabei mit 450 km/ h jeweils die doppelte Zeit 
im Bereich der feindlichen Bodenabwehr, wenn dazu über
haupt sein Munitionsvorrat ausreichte. Als besonders wirk
same Waffen für Jagdbomber haben sich die Raketen er
wiesen, vor allem wenn Ziele wie Verkehrsan lagen und 
Industriewerke zu bekämpfen sind. Sie sind fast immer ge
nauer ins Ziel zu bringen als Bomben, wobei sich das Flug 
zeug wei t weniger den Gefahren der Bodenabwehr aus
setzen muß. 20 bis 40 Raketen der Kaliber 80 bis 120 mm 
können von einem einzigen Jagdbomber mitgeführt wer
den. 

Republic F 105 " Thunderchief" 

Mit der F 105 "Thunderchief" verfügt die US-Luftwaffe aller
dings über ein noch wesentlich moderneres und schnelleres 
Angriffsflugzeug, das als leis tun gsfähigster Jagdbomber 
der Welt gilt, nimmt man die erst in Einzelexemplaren in 
Entwicklung befindlichen allerneuesten Prototypen aus. Ihre 
Tragkraft von rd . 7000 kg Abwurfmunition bei nur einem 
Mann Besa:zung entspricht der des Bombers B 66 oder de r 
erwähnten Lancaster des 2. Weltkrieges, die bis 10 Mann 
Bes::lfzung erford erte. Bei Vorführungen wurde d ie F 105 
mit n:ch t wenige r als 26 Bomben zu je 265 kg gezeigt. Die 
r: 105 kann ebenso w ie die F 100 den Flugkörper "Bullpup" 
als Außen last mitführen . Es handelt sich dabei um ei ne 
lenkbare Rakete, die 113 kg Sprengstoff oder einen Kern
wa ffe:lsprengkopf enthalten kann, und die in der älteren 
Version 8 km. in der neueren 10 -12 km vom Zie l entfernt 
geslartet und auf ihrem Flug ferngesteuert werden kann. 
Dami t können Angriffsflugzeuge wichtige Ziele bekämpfen, 
ohne daß s;e sich in d ie Reichweite der leichten und mittle
ren Flak begeben müssen. Bei Kernwaffenverwendung gerät 
das angreifende Flugzeug so nicht selbst in den Gefahren
bereich der Exp!osion. 

Die ., Thund erch ief" mit einem Tri ebwerk von 12000 kp 
Schub mit Nachve rbrennung erreicht ung efä hr die doppelte 
Schallgeschwindigkeit, näml ich rd. 2200 km/ h bei 22 t max. 
Abfluqgewicht. Das Flugzeug hat einen Aktion sradius von 
: a. 1 500 km, mit Zusal ztanks einen solchen von 2500, was 
einer Re ichweite in einer Richtung von über 5000 km ent·· 

Abb. 5: General El eclric "Vul 
can", di e schnellste Bordkanone 
der W elt, verschießt mit '6 ro
tiere nd e n Läufe n 6 000 Schuß 
1cm-Explosivgeschosse pro Min . 

W erksfo to 
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Abb. 6: Dreiseilen-Sil
ho uellenzeichnung des 
schweren Jagdbombers 
Republic F 105 

Zeichnung: 
Soldat und Technik 

spr icht. In der jüngsten Zei t is t ei n Muster mit Sitzen fü r 
zwei Piloten bekann t geworden, und zwar wurde dieses 
nich t nu r a ls üb li che Abwandlung fü r d ie Schulung von 
Pi loten gebaut sondern für den Einsatz. An sch ei nend setzt 
sich bei den Am erikanern dach immer mehr die Ansicht 
durch, daß ein Pilot eines solchen Hochl ei stungsflugzeuges 
doch bei best immten Aufträgen lei cht überfordert werden 
kann und ihm deshalb besser ei n Kopilot beigegeben wer
den sollte, der ei nen Tei l se iner Aufgaben übernimmt. 

Abb . 7: Zwei F 105 mit Zusa tztanks im Fluge Werhfoto Republic 

Zahlenmäßig tr itt d ie F 105 in Europa z. Zt. noch hinter der 
F 100 zu rück. Allerd ings ist dam it zu rechnen, daß d ie F 100 
mit der Ze it sämtl ich durch modernere Typen ersetzt wer
den, wozu auch die Airforce-Version der bei der US-Navy 
bere i ts beschri ebenen McDonnel F 11 0 " Phantom 11 " gehört. 

B e san der e B 0 m ben w u r f t 0 k t i k e n fü r J 0 g d
bomb e r 

Die modernen Jagdbomber führen Bomben und Raketen 
zumeist al s Außenlasten mit. Manche haben deshalb keinen 
Bombenschacht mehr, andere nur kl ei ne Schächte. Grund fü r 
d ie Abkehr vom Bombenschacht ist, daß Tiefflug-Angriffe 
den früher übl ichen Bombenabwurf nur zulassen, wenn die 
Bomben mit Zeitzünder oder Fallverzögerern versehen sind 
und erst dann explodieren, wenn dos Flugzeug selbst aus 
dem Gefahrenbere ich ist. Splitterbomben und andere Bom
ben gegen Erdziele sowie Napalm-Brandbomben sollen in 

-- . . - . . . .. -. -
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Abb. 8: Die neue zweisitzige Republic F 105F roll t an den Start 
Foto: lJSIS 

der Regel sofort bei Bodenberühru ng zünde n. Bei A tom
bomben ist es in vie len denkba ren Fä llen erwü nscht, daß 
die Bombe in ei ner besti mmten Höhe über der Erde zur 
Exp losi on komm t. Es haben sich deshal b mehrere Takti ken 
des Bom benabwurfs entwickelt, d ie au s unserem Schaub ild 
zu ersehen si nd. Der sogena nnte Wurf über d ie Schulter ist 
davon in der Offentlichkei t am bekanntes ten. Bei all en d ie
sen Bombenwurf-Flugfiguren muß die Bombe eine gew isse 
Richtung erhalten, und das geht nur, wenn sie außen am 
Flugzeug angebracht is t. Da al s Brandabwurfmun it ion heute 
überw iegend die Napalmbombe Verwend ung find et, ist da s 
Fehlen von Bombenschäch ten auch für Angri ffe mit Brand
mun ition nich t von Nachteil. 

Abb . 9 : Verschied e ne Flugfiguren zum Abwurf von Bomben durch tief
fl iegende Angr iffsflugzeuge . Kurve C zeigt den allgeme in bekannten 
Wurf übe r d ie Schulter, iedach ist bei neueren Hochgeschwindigkeits
flugzeugen Figur A oder B noch sicherer für den Angre ifer. 

Zeichnung: Werk Republic 

------------ * ------
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Zusammenfassung: 

Die US-Airforce Europe verfügt neben den etwa 100 leich
ten Bombern über rd. 500 schwere Jagdbomber der Typen 
F 100, F 105 und der bei den Aufklärern näher zu beschrei
benden F 101. Das mag angesichts der großen Stückzahlen 
auf der Gegenseite zunächst wenig erscheinen. Bei ver
schiedenen Anlässen, so beim Lufttransportmanöver "Big 
Lift" 1964, haben die Amerikaner aber bewiesen, daß sie 
in der Lage sind, von einem auf den anderen Tag ganze Ge
schwader von Jagdbombern, insbesondere auch des Typs 
F 105, unter Auftanken mit Tankerflugzeugen über dem 
Atlantik von den USA nach Europa zu verlegen . Diese Tat
sache ist angesichts der verhältnismäßig schwachen An
griffsverbände der Luftwaffen der europäischen NATO
Partner schon beruh igend, besonders unter dem Gesichts 
punkt einer möglichen kriegerischen Auseinandersetzung 
mit konventionellen Waffen. Dann käme es nämlich sehr 
darauf an, die rückwärtigen Verbindungen der überlegenen 
Landstreitkräfte des Ostblocks so stark und nachhaltig zu 
zerschlagen, daß die rote Dampfwalze ähnlich wie die deut
sche Ardennenoffens ive 1944 zum Stehen gebracht würde. 
Für diese Aufgabe sind Flugzeuge erforderlich, die nicht 
nur sich mit hoher G eschwindigkeit - zumeist im Ti efflug -
ihren Zielen nähern sowie sich der gegnerischen Jagd- un d 
Bodenabwehr entziehen können, sondern auch eine mög 
lichst hohe Nutzlast an Bomben und Raketen mitfüh'ren . 
Man darf daher die Kampfkraft der amerikanischen takti
schen Verbände nicht allein an ihren Flugzeugzahlen mes
sen. Ein Geschwader F 105 kann z. B. bei nahezu gleichen 
Flugleistungen und größerer Re ichweite etwa 4 - 5mal so
vie l Abwurfmunition ins gegnerische Land tragen w ;e ein 
Geschwader deutscher F 104 G " Starftghter". 

rikanische Marine mit ihren Flugzeugträgern, bestückt mit 
modernsten Angriffsflugzeugen, die in der vorhergehenden 
Folge eingehend behandelt wurden, kann die amerika
nische Kampfkraft in Europa zur Luft in kürzester Zeit sehr 
erheblich verstärken. Schon seit Jahren sind US-Flugzeug
träger ständig im M itte lmeer stationiert und patroullieren 
im Atlantik. 

Ausbl ic k 

Die Vereinigten Staaten haben offensichtlich die Absi cht, 
die taktischen Angriffsverbände der Luftstreitkräfte auch in 
Zukunft beizubehalten, ja sogar durch noch lei stungsfähi 
gere Flugzeuge fortzuentwickeln . Darauf deuten vor allem 
zwei Neukonstrukt ionen von Flugzeugen hin. 
Anfang 1964 überraschten die USA die Welt damit, daß 
Präsident Johnson Einzelheiten über ein Militärflugzeug m;t 
3-facher Schallgeschwindigkeit bekanntgab und dabei ein 
Foto zeigte. " Zivil schutz" brachte das Foto in Hef t 7/8-1964, 
Seite 275. Inzwischen ist die Ma sch ine, die in Abwandlun
gen unter den verschiedenen Bezeichnungen A 11 , YF 12 A 

I 

Abb . 11, Das is t des in mititärischen Dingen sonst so gesprächig~ n Ame. 

rikas bestgehütetes Geheimnis, die in über vierjähriger Arbeit mit 

7. M ia. DM Kostenaufwand e ntwickelte A 11 bzw. YF 12 A al ias YF 71, 
ei n Ko m;>fOugzeug mit dreifacher Schallgeschwind igkeit. 

Foto, USIS 

und YF 71 bzw. RS 71 bekannt wurde, einem begrenzi~ r1 

Kre is von Journali sten gezeigt worden, wobei auch einige 
Daten veröffentlicht worden sind. Zwei Turbotriebwerke 
~oll en je 12000 kp Schub leisten. DJS Fluggewicht w ird mit 
rd . 40 t angegeben, wobei allein die mitzuführenden Tre ib
o:oH mengen etwa die Hä lfte davon ausmachen . Die Reich
Ive :i:::: erschei nt mit 6400 km, was einem Aktion~radius von 
über 3000 km entspricht, verhältnismäßig groß fü r ein ';a k
t isches Flugzeug. Zweifellos ist die M Jschine nicht nur als 
Fernabfang jäger und Aufklärer, sondern auch als schneller 
Atombombenträg er zu verwenden. Allerd ings braucf1t sie 

Abb. 10, Mit Hilfe des Auftonkens in der Luft können die USA in eine sehr lange Startbahn , was ihrer Verwendung Grenzen 
kürzester Zeit Jagdbomber nach Europo ver legen . setzt. 

Foto , USIS 

Von westeuropäischen Basen aus können die meisten Flug 
zeuge der taktischen Angriffsverbände der US-Airforce 
Leningrad und Kiew, von südeuropäischen Flugplätzen aus 
die Krim-Halbinsel erreichen, von der Türkei aus bis Stalin
grad Einsätze fliegen . Ein Teil der Maschinen kann - insbe
sondere mit Zusatztanks - sogar Murmansk, Moskau und 
Charkow erreichen, ferner von der Türkei aus das ganze 
südliche Rußland vor dem Ural bis zur Linie Swerdlowsk
Gorki-Moskau sowie zwischen kaspischem M eer und Aral
see bestre ichen . Die Flugzeuge können sämtlich Kernwaffen 
tragen. Sie würden d ie USA auch ohne den Einsatz der 
strategischen Bomber und interkontinentalen Raketen und 
selbst bei Annahme hoher Verluste in die Lage ve rse tzen , 
zahlreiche Städte und Industriezentren der UdSSR in Trüm
mer legen, sol lte einma l ei n atomarer Gegenschlag unver
meidlich se in. 
Das amerikanische Luftkr iegspotential in Europa besteht 
aber nicht nur aus den Verbänden der Luftwaffe. Die ame-

Abb. 12 , Erstmals rollt der Prototyp der F111, gebaut von General 

Dynamics und Grumman, unter sta rker Anteilnahme der Fachwelt aus 

d e r Holle . 
Foto, USIS 
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Abb. 13 , Mode ll der F 111 mit d e n Tragflügeln in dre i verschiedenen 
Ste llun gen Fo to, USIS 

Merkwü rdigerwe ise sind die USA b isher nicht mit einem 
senkrechtstartenden Kampfflugzeug in Erscheinung getreten, 
im Gegensatz zu den europäischen flugzeugbauenden Nat i
onen, d ie all erdings auch unter ganz anderen GesIchtspunk
ten planen müssen . Dafür setzten d ie Amerikaner auf den 
Kurzstart-Jagdbomber. ln einem gewaltigen Programm ist 
zur Zeit ein schnelles Flugzeug diese r Art, die F 111 , frühe r 
TFX genannt, im Bau. Es handelt sich um eine der merk
würdigsten, aber auch technisch schwierigsten Flugzeug
konstruktionen der Luftfahrtgeschichte. Die Tragflügel der 
F 111 sind näml ich verstellbar, von einer graden Stellung 
nach Art der 2.-Weltkrieg-Flugzeuge über eine mehr oder 
minder starke Pfeilung bis zum spitzwinkligen Deltaflüge l. 
Dadurch kann sich die Maschine jeweils den Erfordern issen 
ihrer Flughöhe und -geschwindigkeit anpassen, mit geraden 
Flügeln und größtem Auftrieb starten und landen, mit Delta 
form Mach-2,5 in größten Höhen fl iegen. Zwei Turbojet
Triebwerke von je 8600 kp Schub sollen der 31 ,5 t schweren 
F 111 in Bodennähe noch eine Fluggeschwindigke it von 
Mach 1,2 verleihen . Ober 1 600 Flugzeuge des Typs sollen 
für die Airforce und die N avy gebaut werden. Die Kosten 
des gewaltigen Fertigungsprogramms werden mit rd. 7 M ia. 
Dollar veranschlagt. 

Es folgen: 

C. Haben die e.Jropäischen NATO-Staaten ausre i
chende Luftangriffsverbände? 

D. Die Götterdämmerung der strategischen Bomber 

E. Kann die Luftabwehr uns schützen? 

Studiengesellschaft für Schutzraumtechnik 

Technisch wissenschaftliche Vereinigung e. V. Köln 

Schutzraumtechnik ist in unserer heute so krisenre ichen Ze it 
ein aktuelles Thema . 

Es ist leider zu befürchten, daß Konfl ikte, Krisen und 
Spannungen eines Tages einen Kr ieg auslösen können, in 
dem mit der Anwendung aller, auch der modernsten Kampf
mittel - den ABC-Kampfstoffen - gerechnet werden muß. 
Man kann sich vorstellen, daß es nicht der Anwendung der 
ungeheuerl ichsten aller Waffen bedarf, um unser durch 
Perfekt ion so empfindliches W irtschaftssystem zu zerstören. 
W ir dürfen aber die Hoffnurlg haben, uns gegen die Waf
fenwirkungen und gegen den Wirkungsbereich schützen zu 
können, gegen den ei n wirtschaftlich mögl icher Schutz sinn
voll ist. 

Behörden, Organ isationen, Verbände und private Unter
nehmungen arbe iten darum nicht nur ein Zivilschutzsystem 
aus, sondern entwickeln Schutzraumbauten und Einrichtun
gen mit einem derartigen Schutzgrad, der die Gewähr eines 
wi rksamen Schutzes über größere Zeiträume und gegen 
einen großen Bere ich der Waffenwirkungen b ietet. 

Die Fülle der Aufgaben und Probleme, die mit dem Bau 
und der Einrichtung heut iger Schutzraumbauten verbunden 
sind, setzen nicht nur umfangreiches W issen und Können 
voraus, sondern sind in ihrer Gesamtheit zu folgenschwer, 
als daß sich nur ein kle iner Kre is von Personen oder ein
zelne Firmen damit lluse inandersetzen sollten. 

Aus d iesem Grunde wurde im Jun i 1963 in Köln d ie Stud ien
gesellschaft für Schutzraumtechnik als techn isch -w issen
schaftliche Verein igung e. V. gegründet. 

Sie hat sich die Aufgabe gestellt, 
0) die OHentlichkeit, som it jedermann und natürlich auch 

ihre M itglieder über alle Fragen des Schutzraumbaues 
und der Schutzraumtechn ik zu informieren, 

b) auf Vortragsveranstaltungen über anstehende Probleme 
bei der Ausführung technischer Anlagen oder deren 
Einzelteile zu diskutieren und 

c) öffentl iche Arbe iten, wie beispielswe ise Abfa ssen von 
Richtlinien und Normen, zu unterstützen. 

Um den sich aus dieser Aufgabe ergebenden und selbstauf
erlegten Verpflichtungen nachzukommen, wurden bereits 
mehrere öffentliche Vortragsveronstaltungen, beispielsweise 
in Bonn und München, abgehalten. 

Zuletzt fand eine Veranstaltung dieser Art mit sechs EinzeI 
beiträgen und einem umfangreichen Programm am 12. 
November 1965 in der Bauschau Bonn statt. Hinweise hier
über sind in den Heften 9 und 10/ 1965 dieser Ze itschrift 
"Zivilschutz", die seit einiger Zeit Publikationsorgan d er 
Stud iengesellschaft ist, erschienen. 

Im ersten Beitrag wurde zusammenhängend über die Ge
samtthematik des Schutzraumbaues referiert. 

Das zweite Referat befoßte sich mit den theoreti schen Zu 
sammenhängen der atomaren Waffenwirkungen . 
Im dritten Beitrag wurde das Schutzbaugesetz, das im Heft 
9/ 1965 dieser Zeitschrift " Z ivilschutz" abgedruckt ist, vom 
baul ichen und organ isatori schen Standpunkt a'us erläutert. 

Anschl ießend wurde anhand eines umfangreichen Bildma
terials ein meist sehr stiefmütterlich behandeltes, aber sehr 
ernstzunehmendes Thema "OHnungen in Schutzbauten " 
aufgegri ffen und ihre versch iedenen Ausführungsformen 
besprochen . 
Danach folgte ei n Beitrag, ·der sich mit den Arten und Au s
führungsformen von Lüftung s- und Klimaanlagen befaßte. 
Den Abschluß der Be iträge bildete das Thema "Aufgaben, 
Sinn und Zweck der Studiengesellschaft für Schutzraum
techn ik" . 
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Ober alle diese Vorträge an d ieser Stelle und in diesem 
Zusammenhang ausführlich zu ber ichten , ist jedoch nicht 
Aufgabe dieses Beitrages. Interessenten stehen die Be iträge 
teilweise, jedoch in gekürzter Form, vervielfältigt zur Ver
fügung. 
In der sich den Referaten anschließenden lebhaften Dis
kussion wurden nicht nur Kritiken an den bestehenden Bau
elementen und Konstruktionselementen für schutzraumtech
nische Anlagen laut, son'dern es wurden auch anhand der 
in der Bauschau Bonn ausgestellten und gezeigten Arma 
turen und Apparaten ernstzunehmende technische Mäng el 
und Fehler nachgewiesen. Die Mehrh ei t der Diskussionsteil 
nehmer und Gäste ,der Vortragsveranstaltung sprachen sich 
aus diesem Grunde und im Interesse der künftigen Schutz
suchenden für die Schaffung eines techn ischen Prüfungs 
ausschusses aus, der im Zusammenwirken mit verantwort
lichen Vertrete rn der Industrie, der Behörden und der Stu
diengesellschaft für Schutzraumtechnik bereit ist, nach Be
gutachtung und technischer Prüfung eine Gütesicheru ng 
durchzuführen, um die zur Zeit nachwei slich bestehenden 
Mißstände bei den von einem Teil der Industrie ongebote
nen Bauelementen für schutzraumtechnische Anlagen zu be
seitigen. 
Darüber hinaus wurden auch die heutigen Ausführung sfor
men und Leistungen verschiedener schutzraumtechn ischer 
Anlagen erwähnt. 
Im ollgemeinen wurde bedauert, daß auf vielen G ebieten 
der. Schutzraumtechnik sei tens der Bauherren, die zur Zeit 
noch vorwiegend von den Behö rden repräsentiert werden, 
absolut unklare Vorstel lungen über den Schutzgrad und 
Umfang der Schutzraumbauten und ihre techni schen An 
lagen bestehen. 
Unverständnis wurde darüber zu m Ausdruck gebracht, daß 
das heutige Vergabeverfahren keine Einschränkungen vo r
sieht, um nachweisl ich nicht qualifizierte Firmen vom Bau 
dieser Anlagen auszuschl ießen, und zwar solan!=le sie sich 
nicht zum Beispie l in vorausgegangenen Arbeitsgemein
schaften d ie erforder liche Erfahrung und das Wissen um 
solche Anlagen angeeignet haben. Um diesen Obelstand 
abzuwenden, sollten die bereits von der Studiengese llschaft 
durchgeführten Seminare in kürzeren Zeitabständen wieder
holt werden , um ei nen großen Fachkreis für die Ausführung 
solcher Anlagen zu gewinnen . 
Der Vo rs tand der Studiengesellschaft für Schutzraumtech
nik hat sich bere it erklärt, im Interesse aller mit Vertretern 
der Industrie, der anlagenbauenden Firmen, der Behörden, 
der Verbände und den verschiedensten Interessengruppen 
eine gemeinsame Aussprache zur Klärung aller offenen 
Fragen, ungefähr dem vorbeschriebenen Umfange entspre
chend, durchzuführen und wenn es gewünscht wird, auch 
die Federführung für einen aus dem vorgenannten Kreis 
zu bildenden Prüfung s- oder Güteausschuß zu übernehmen. 
Für Donnerstag, den 10. März 1966 lädt die Studiengesell
schaft für Schutzrau mtechnik alle an diesen Gesprächen 
Interessie rten ei n. Ta!=lun!=l sort ist d ie Bauschau Bonn; Beginn 
der Veran stal tung 9.00 Uhr. 
Als Au sgangspunkt irgendwelcher Beschlüsse werden zu 
Beg inn in einem Einführunqsreferat die bekannten Män!=lel 
und Probl eme aufQeführt, die dann im Zusammenhang dis
kutiert werden sollen. 

Die Industrie teilt mit 

(Für die Ausführung"n der Firmen übernimmt die Schri fll ei l ung keine 
Verantwartung) 

D ie EIS E MAN N GM B H, S tut t gar t, hat einen 
Handscheinwerfer mit der Typenbezeichnung HK 130 her
ausgebracht, der sich durch universelle Verwendbarkeit und 
Unabhängigkeit von Batterieladestationen auszeichne.t. 

FEUE RLÖSCH -A RMATUREN 
B-Oruckbeq renzungsven t i I 

DIN 14380 

Sei t 1832 

Unsere über 130-jährigen 
Erfahrungen bürgen 

für Lei stungsfähigkeit und 
Qualität 

AUG. HOENIG 
Feuerlöschgeröte

und Armalurenfabrik 

Lieferung durch den Fachhandel! K 0 LN - N I PP E S 

Die Leuchte besteht aus ei nem Batter iegehäuse aus schlag
zähem Kunsts toff, auf dem der Leuchtenkopf mit Pa rabo l
spiege l und 130 mm Lichtaustritt aufgesetzt ist. An der Rück
se ite des Batterieg ehäuses können in einer " Schwalben
schwanzfüh rungsschiene" Zusatzgeräte wie Netzwächter 
oder Ladegerät ei ngeschoben werden. 
Durch Verbi ndung mit dem Netzwächter LZG 2/1 kann aus 
dem neuen Handscheinwerfer ei ne Notl ichtanlage gemacht 
werden; mit dem ebenfalls anschließbaren Ladezusatzge
rät LZG 3/ 1 läß t si ch d ie in der Leuchte ei ng ebaute Batterie 
au flad en. 

Vom Verba nd Versand-Karton nagen e.V. (VVK), Heide lberg, 
wird uns mitgetei lt: 

TRANSPORTVERPACKUNGEN AUS VOLLPAPPE BEWAHR
TEN SICH IM FEUCHTTROPISCHEN URWALDKLIMA 
Nach einer Dauer von über 3 Jahren wu rde jetzt ein im 
Rahmen einer Expedit ion durchgeführter Tran sport-, Lage
rungs- und Stapeltest in den Tropen beendet. Di e Expedi
iion , die nach Süd-Am erika in das Ama zon asg ebiet führte, 
wurde von dem vereidigten Sachverständigen für Tropenbe
stä ndigkeitsprüfungen, Her rn Manfred Rau schert, Bonn, ge
leitet. An d iese r praktischen Erprobung betei ligte sich der 
Verba nd VERSAND-KARTONAGEN e. V. (VVK) mit 85 Pack
stücken . Auf den Begi nn dieser außergewöhnlichen Pack
stoff- und Packstückprüfung im Jahre 1962 hatten viele Fach-
7.ei tschr iften hingew iesen. 
Die Verpockungsstücke, Starkpappkisten aus Vollpappe :n 
verschiedenen Ausführungsarten und mit unterschiedlichen 
Füll- bzw. Packqütern, wurden Anfang Mai 1962 von Bre
men aus per Schiff noch der Hafenstadt Belem do Para 
Nordbrasi l ien transportiert. In Belem sind d ie Packstücke 
dann umgestaut und auf dem Amazonas mit ei nem Fluß
dampfer in das Land es innere nach dem Binn enhafen Mon ie 
Aleg-re befördert worden. Ein Tei l der Versuchspackstücke 
wurde in Monte Al egre im feuchten Tropenklima etwa 3 
Jahre gelagert. Ein weiterer Teil der Packstücke, Starkpapp
kisten aus Vollpappe mit Reise-Proviant und Ausrü stungs
gegenständen re i ~te als Expeditionsgepäck per Kanu und 
als Traglast weiter in die unerschlossenen feuchten Reg en
waldgebiete an den Flüssen Ma icuru und Paru. Eine Anzahl 
der Versuchspackstücke ist in Küstennähe in Oriboco gela 
qert worden . Alle Packstücke wurden während des lang
dauernden Testes außerordentlich harten mechanischen, 
kl imatischen und biologi schen Beanspruchungen ausgesetzt. 
Nach Beendigung des Versuchs und Rücktransport nach 
Bremen, wo die Packstücke am 18. 6. 1965 eintrafen, wurde 
sofort eine erste Oberprüfung vorgenommen, die erqab, 
daß den Vollpappe-Schachteln zwar die Strapazen der lan
gen Transport- und Lagerungszeit im tropischen Klima an 
zusehen sind, die Schachteln aber ihre Funktion als Ver
packung ohne Vorbehalt noch weiter erfüllen können . 
Es wird jetzt eine sorgfältige Auswertung der Ergebnisse 
vorgenommen, alsdann wird eingehend über diesen Tropen 
test berichtet werden . 
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ABC -Abwehr · 
Zum Problem der höchstzulässigen Strahlenbelastung 
unter Notstandsbedingungen 

von Dr. A. Rudloff 

Der nach s tehende A ufsat z über die Fra ge der zulässigen Strahlenbela stun g unter No ts tandsbedin · 
!lungen verdient beso ndere Aufmerksamkeit, lVeil er das unseres Erad1tens z u lVenig berücksichtigte 
i'vlo m ent der Erh o lungs fähigkeit des O rganis mu s herauss tellt . Der V erfasser kommt z u der bedeut· 
sa m en Fests tellung, daß infolge der Erh olungsfähigkeit gegeniiber Gammastrahlung eil1e viermal so 
!lroße Fallout·Strahlenb elastrm g unter sons t gleichen Schutz bedingungen to leriert werden kann , als 
bisher al1genommell wurde. Gleid1z eitig wird d ie iiblich e Fes tlegung ein er allgem ein gültigen Tole
ra nz dosis in Fra ge ges tellt . Wir würden uns fr err en, lVem1 die A us fiihwI1 gen des Verfassers den A n
stoß zu ein er regen Diskuss ion dieses Pro blem s 1bgeben lViirdel1. 

A. Einleitung 
Die Frage noch der höchstzulässigen Strahlen belastung 
unter Notstandsbed ingungen ist für den Ziv ilschutz von 
besonderer Bedeutung, da von ihr Planung und Organi
sation aller Schutz- und Rettungsmaßnahmen wesentlich be
einflußt wird. Dies gilt insbesondere für die Verhältnisse 
im fallout-Gebiet von Kernwaffendetonationen. Hier hän
gen z. B. Entscheidungen über die Dauer des Schutzraum
aufenthaltes, den Zeitpunkt der Entwarnung, dos Verblei
ben der Bevölkerung am Wohnort nach Verlassen des 
Schutzraumes bzw. ihre evtl. notwendige Evakuierung in 
nicht kontaminierte Gebiete, die zulässige Einsatzdauer von 
Zivilschutz-E inheiten u. a . m. unm ittelbar von dem Toleranz
wert für die Strahlenbelastung ob. 
Offens ichtl ich stellt die Forderung nach Festlegung dieser 
Größe die Mediziner und Strahlenbiologen vor eine 
schwierige Aufgabe, da 
1. nur wenige Fälle einer Exposition von Menschen mit 

hohen Stroh lendosen vor! iegen, 
2. die Wirkung einer definierten Dos is nicht auf alle Men

schen die gleiche ist, sondern von Person zu Person 
wesentlich schwanken kann, 

3. Rücksch lüsse von Tierversuchen auf den Menschen nur 
bed ingt gezogen werden können, 

4. Strahlenspätschäden (vorzeitiges Altern, verkürzte Le
benserwartung) sowie genetische Schäden nur mit einem 
erhebl ichen Maß an Uns icherheit abgeschätzt werden 
können. 

Dies macht verständl ich, daß bis heute noch kein verbind
licher Toleranzwert festgelegt worden ist. Hinzu kommt als 
we ilere Schwierigke it, daß bisher keine Klarheit darüber 
besteht, welche Strahlenschäden unter Notstandsbedingun
gen toleriert und welche ausgeschlossen werden sollen . 
Hierauf gibt auch dos amerikanische Standardwerk "The 
effects of nuclear weapons" keine direkte Antwort, legt 
jedoch den Schluß nahe, daß die Wirkung einer Strah le n
dos is hauptsächlich am Auftreten akuter Erkrankungen und 
an der Dauer der Erholungsze it bzw. bei höheren Dosen 
an der Oberlebenswahrsche inlichkeit zu messen ist. Diese 
Auffassung ist si cher nur für den ausgesprochenen Koto· 
strophenfall gerechtfertigt, denn sie läßt jedwede Strah
lungsspätschäden und vor ollem genet ische Schäden unbe
rücks ichtigt. Mit dieser Einschränkung ist es m. E. jedoch zu
läss ig und auch notwendig, den Toleranzwert in erster 
Linie on der Oberlebenswahrsche inlichkeit zu orie nt ieren, 
zumal bei den unter Kernwaffene inwirkung zu erwarten· 
den hohen Dosen ei n vollständiger Schutz der Bevölkerung 

gegen olle möglichen Strahlenschäden ohnehin nicht reali
sierbar sein wird . 

Eine Entscheidung dieser primären und grundsätzl ichen 
Frage kann von Se iten der Wissenschaft jedoch nicht er
wartet werden. Sie muß vielmehr administrativ erfolgen, 
indem der Tole ranzbegriff e indeut ig definiert wird . Unter 
dieser Voraussetzung wird es auch der Wissenschaft leichter 
fallen, einen in den Grenzen unserer heutigen Kenntnisse 
gült igen Zahlenwert für die noch tolerierbare Strahlenbe
lastung zu benennen. 

Einen neuen Anstoß zur Diskuss ion dieses Problems gab der 
Vortrag des Biophysikers Prof. Muth auf der letztjährigen 
Tagung der Schutzkomm iss ion in Würzburg . Unter dem 
Thema "Zum Problem der fallout-Warnschwellen" refer ierte 
Muth über amerikanische Untersuchungen, d ie zu dem Er
gebnis führten, daß eine e inmalige akute y-Strahlendosis 
von 200 R noch als tragbar anzusehen se i. Weiter machte 
Mu th Angaben über die Regenerationsfähigkeit des mensch
lichen Körpers gegenüber y-Strahlung, die zur Folge hat, 
daß deren biologische W irkung nicht alleine von der emp
fangenen Dosis abhängt, sOrl'dern auch von der Zeit, inner
halb derer sie akkumuliert wird, sowie von dem Intensi tä ts
verlauf während der Bestrahlung. Schließlich ist die Wir
kung auch noch von der Zeit abhängig, die seit Beend igung 
der Bestrahlung verstrichen ist. Hieraus folgt, daß es nicht 
mögl ich ist, eine für alle Strahlungsbedingungen gültige 
Toleranzdos is anzugeben. Es muß vielmehr nach einem 
Toleranzwert für die biologische Wirkung unter beliebigen 
Strahlungsverhältn issen gefragt werden . 

Den von Mu th gemochten Angaben zufolge soll der 
menschliche Organismus insgesamt etwa 90 % der W irkung 
e iner subletalen Dos is im Laufe der Zeit abbauen können, 
während die restlichen 10 0/ 0 als irreparabler Schaden wirk
sam bleiben. Eine Strahlenwirkung W kann demnach durch 
einen irreversiblen (Wj) und ei nen reversiblen Anteil (W r) 
beschrieben werden , wobei angenommen wird, daß täg
lich etwa 2,5 % des jeweils vorhandenen reversiblen An
teils durch Erholung gelöscht werden . 

Bezeichnet mon mit y (t) die Dos isle istung, so läßt sich die 
zeitl iche Änderung von Wollgemein aus der von Bla ir [1] 
angegebenen Formel 

dW dWr dW j 
(1) - d-t - = - d-t - + - d-t = A' y (t)-ßWr 

berechnen. Hier bedeutet A eine Konstante, die, wie weiter 
unten gezeigt wird, allein von der Größe der mittleren 
Letaldosis bei einma liger Bestrahlung abhängt. Der Faktor 
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ß in GI (1) ist ein Maß für die Erholungsrate und hat den 
o. g. Wert von 0,025!Tag bzw. etwa 1O-3/Stunde. 
Da der irreversible Anteil Wi stets proportionol der ein
gestrahlten Dosis ist, läßt sich dessen zeitliche Zunahme 
durch 

(2) 
dWj 
-- = A · o ·,, (t) 

dt 

beschreiben, wobei nach obigem für 0 = 0,1 einzusetzen 
ist. Mit Hilfe von GI (2) läßt sich W j aus GI (1) eliminieren 
und man erhält 

dW r 
(3) - dt- + ßWr = A (1-0) '" (t) 

woraus <:Ier reversible Anteil W r allgemein berechnet wer
den kann. Man fin<:let: 

t 

(4) Wr(t) = A(l-o)e- ß t . J eß' ,, (,)d, 
to 

Für den irreversiblen Anteil W j erhält man aus GI (2) : 
t 

(5) W j (t) = A· o' J ,, (T) d, = A· 0 . D (t) 
t o 

wo D (t) die zwischen den Zeiten to und t tatsächlich akku
mulierte Dosis bedeutet. 
Addition der Gin (4) und (5) ergibt die Gesamtwirkung 

(6) t 
W (t) = A · J ,, (,) {(1 - 0) e - ß (t - ,) + 0 } d, 

to 
Im folgenden soll der zeitliche Verlauf der Gin (4) bis (6) 
an einigen speziellen Beispielen näher untersucht werden . 

B. Einmalige, kurneitige Bestrahlung 

Die Bestrahlung erfolgte nur während eines kleinen Zeit
intervalls Lh (ß · , ~ 1). Beginnt die Bestrahlung zur Ze it 
to = 0, so wird für Zeiten t > Lh 

(7) 

.... bb . 1 : 
Zeitl icher Verlauf der W irku ng sowie ihres revers iblen bzw. irrever· 
siblen Anteils für eine einmalige ,Kurzzeitbestrahlung von 200 R. 

40 ,,--------~--------.---------,-------~ 

30 ~~------4_------~ 

10 ~--------~--~----+---------~------~ 

Wj 

o 50 

Zeit t 

100 

[Tage] 
150 200 
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(8) Wj (t) = A· a . Do 

(9) W (t) = A· Dn { (1 - a) e - ßt + a} 

wo Dn die innerhalb Lh akkumulierte Dosis bedeutet. 
Für sehr große Zeiten t geht W, gegen Null und die ver
bleibende Gesamtwirkung reduziert sich auf ihren irre
versiblen Anteil A . a' Do. Andererseits wird kurz nach der 
Bestrahlung (ß · Lh < ß· t ~ 1) die Wirkung durch 

(10) W = A · Dn 

wiedergegeben. Hieraus läßt sich die Konstante A wie folgt 
festlegen: Die bisher nicht näher definierte W irkung wird 
so normiert, daß W den Wert 100 erreicht, wenn die ein
gestrahlte Dosis Do gleich der mittleren Letaldosis (LD50) ist. 
Man erhält dann 

(11) A = 100 
LD"f! 

Für eine LD50 von 500 R wird A = 0,2. Mit diesem Wert 
is t der zeitliche Verlauf der Wirkung einer einmaligen sub
letalen Dosis von 200 R in Abb. 1 als Beispiel eingezeichnet. 

C. Dauerbestrahlung mit konstanter Dosisleistung 

Setzt man in GI (6) y (t) = " = const. ein, so errechnet 
sich die Gesamtwirkung Waus 

(12) W (t) = A· y ' { 1 ß a ( 1 - e - ßt ) + at } 

a) Für ßt ~ 1, olsa kurz nach Beginn der Bestrahlung gilt 
wieder näherungsweise 

(13) W (t) ~ A ·,,· t = A· D (t) 

Der reversible Anteil trägt zunächst voll zur Gesamtwir
kung bei, da wegen der Kürze der Zeit noch keine nennens
werte Erholung möglich ist. 
Nun wird bei Bestrahlung mit hohen Dosisleistungen ober
halb von etwa 10 RJh der Wert W = 100 schon nach weni
ger als 2 Tagen erreicht (Abb. 2) . Eine Erholung findet in 
dieser Zeit praktisch nicht statt, so daß die Letaldosis eben
so wie bei einer einmaligen Kurzzeitbestrahlung 500 R 
beträgt. Be i niedrigeren Dos is leistungen fällt dagegen die 
einsetzende Erholung zunehmend ins Gewicht. So wird z. B. 
bei einer konstanten Einstrahlung mit 1 R/h die letale Wir
kung erst nach ca . 28 Tagen erreicht und nicht schon nach 
21 Tagen, wie es ohne Berücksichtigung einer Erholung zu 

Abb . 2 : 
Ze illicher Verlauf der Wirkung bei Daue ,bestrGhlung für verschieden e, 
iewe il. konstante Dosisleistungen. 
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erwarlen wäre. Entsprechend der längeren Bestrahlungs
zeit ergibt sich für dieses Beispiel eine Erhöhung der mitt
leren Letaldosis von 500 R auf etwa 600 R. 
b) Für ßt }.> 1 geht GI (12) über in 

A · (1 -a) 
(14) W (t) = ß . Y + A a)' t 

GI (14) ist für Zeiten oberhalb von etwa '12 Jahr gültig und 
demnach auf Langzeitbestrahlungen mit niedrigen Dos is
leistungen im mR/h-Bereich anwendbar. 

Um auch für diesen Fall einer langanhaltenden Strahlen
belastung zu ei ner Aussage über die Zeiten zu gelangen, 
in denen eine letale Wirkung erzielt wird, ist eine Erweite
rung des W irku ngsbegriffes notwendig. Bisher wu~e die 
W irku ng lediglich für akute Kurzze itbestrahlungen mit un
mittelbar letalem Ausgang definiert, wobei die normale 
Lebenserwartung unberücks icht igt bleiben konnte. Dies ist 
jedoch bei Dauer- wie auch bei subletalen Kurzzeitbestrah
lungen, die eine Verkürzung der natürlichen Lebensdauer 
zur Folge haben, nicht mehr zulässig. Es ist nun nahe
liegend, zwischen der Langzeitw irkung einer Strahlung und 
der durch sie verursachten Verkürzung der Lebenserwartung 
einen linearen Zusammenhang 

(15) 
tL-t 

W = 100· -
h. 

anzunehmen, wie dies zuerst von Blair vorgeschlagen 
wurde. Hier bedeutet tL die normale Lebenserwartung und 
tL-t deren Verkürzung. 
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Die Zeit t - gerechnet vom Beginn der Bestrahlung - gib t zug le ich 
die verkürzte Lebensdauer on , wobei die normale Lebenserwartung mit 
30 Jahren angenommen ist . 

Durch Gleichsetzen der Gin (15) und (6) erhält man dann 
die verkürzte Lebenserwartung t in Abhängigkeit von den 
durch die Zeitfunktion y (t) vorgegebenen Bestrahlungsbe
dingungen. In dem Spezialfall der einmaligen, kurzfristigen 
Exposition mit einer letalen Dosis ist t ~ tL und man er
hält aus GI (15) in Obereinstimmung mit unserer Nor
mierung für W den Wert 100. 

Für den anderen Grenzfall einer Dauerbestrahlung mit kon
stanter Dos isleistung y ergeben die Gin (12) und (15) einen 
direkten Zusammenhang zwischen der verkürzten Lebenser
wartung t und der während dieser Ze it akkumulierten ~os.is 
Du = y . t. Dieser ist in Abb. 3 aufgetragen, ~ob.el die 
normale Lebenserwartung h . mit 30 Jahren als Belsptel an 
genommen wurde. Man sieht, daß die Letaldosis, die bei 
kurzzeitiger Exposition und hoher Dosisleistung mit 500 .R 
angenommen wurde, auf ca. 3500 R anwächst, wenn die 
Bestrahlung gleichmäßig über einen Zeitraum von etwa 
5 Jahren ausgedehnt wird . Danach nimmt sie mit zuneh
mender Bestrahlungsdauer und entsprechend niedrigerer 
Dosis le istu ng wieder ab und erreicht für Zeiten, die der 
natürlichen Lebenserwartung entsprechen, den Wert Null. 
In Abb. 3 ist schließlich noch die während der Zeit t kon 
stant ei nwirkende Dosisleistung )' [mR/ h] eingetragen, die 
erford erlich ist, um . die zugehörigen Dos iswerte zu er
reichen. 

D. Fallout-Strahlung 

Für die Belange des Zivilschutzes von besonderer Bedeu
tung ist die Bestrahlung mit einer Dosisleistung, die pro
portional zu t 1, 2 abn im mt. Einem derartigen Zeitgesetz 
folgt bekanntlich die ),-Strahlung aus radioaktivem Nieder
schlag von Kernwaffendetonationen . Geht man m it dem 
Ansatz 

(16) )' (T) = )' 1' 't ", 
- wo )' 1 die Dosisle istung nach einer Stunde bedeutet - in 
die Gin (4) und (5) ein, so erhält mon 

t 

(17) W rtt) = A fl -u)Yl' e - ßt J't"2 e ß't dr 
to 

(18) W;(t) = 5· Au)'1 (tO' ·,2 - t-O,2) = Au D (t) 

Abb. 4 zeigt den zeitlichen Verlauf der W irkung W sowie 
ihrer Anteile Wrund W i für )'1 = 1 R/ h und für einen Be
ginn der Bestrahlung z. Zt. to = 1 Stunde. Zum Vergleich 
ist noch die Wirkung W o, die ohne Berücksichtigung einer 
Erholung maßgebend wäre, eingezeichnet. W o ist stets 
gleich dem 10fachen des irreversiblen Anteils Wi und nimmt 
stetig mit der Zeit zu. Demgegenüber geht W durch ein 
Max imum, das erreicht w ird, wenn sich Dosiszuwachs und 
Erholung gerade kompensieren. Es liegt bei etwa 6 Togen . 
Danach überwiegt zunächst die Erholung und W nimmt 
solange ab, bis - etwa nach einem Jahr - ihr reversibler 
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dosisleis tung en . 

Ante il auf nahezu Null abgeklungen ist. Van da an geht 
W in Wi über. 
In Abb. 5 ist W für verschiedene Bezugsdosisleistungen )'1 

als Parameter eingezeichnet. Man sieht, daß )'I-Werte ober
halb von ca. 175 R/ h zur Akkumulierung einer letalen Dosis 
innerhalb von weniger als einer Woche führen . Liegt die 
Bezugsdosisleistung dagegen niedriger, sa wird Dank der 
einsetzenden Erhalung der kritische Wert W = 100 nicht 
mehr erreicht und die überlebenswahrsche in lichkeit wächst. 

E, Reduktion der fallout-Strahlenwirkung 
durch Schutzmaßnahmen 

W egen der sehr hohen Dosis leistungen, die im fallout
Gebiet kurz nach einer Kernwaffendetonation auftreten 
können, wird in der Regel ein zumindest über die ersten 
Tage ausgedehnter Schutzraumaufenthalt notwendig sein , 
um die Bevölkerung vor zu hohen Strahlenbelastungen zu 
sch ützen. Diesbezügliche überlegungen si nd bereits in 
früheren Arbeiten [2,3] mitgete ilt worden, wobei stets von 
einer festen Toleranzdosis ausgegangen wurde, die bei 
Dauerbestrahlung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
nicht überschritten werden sollte. Hiera us wurde dann die 
erforder liche Aufenthaltsdauer im Schutzra um abgeleitet. 
Eine Erholungsfähigkeit des menschlichen Organismus blieb 
bei diesen Berechnungen unberücksichtigt. 
Im folgenden soll nunmehr unter Einbeziehung des oben 
formulierten Erholungsmechan ismus die Frage nach der 
höchstzulässigen Strahlenbelastung erneut geste ll t und so
dann untersucht werden, welche Folgerungen sich hieraus 
für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen ergeben. W ir 
überneh men die in "The Effects of Nuclear Weapons" ent
haltene, wie auch von Muth bestätigte Angabe, wonach 
eine einmalige akute Dosis bis zu 200 R keine oder nur 
leichte Erkrankungen auslöst, Todesfälle jedenfalls in der 
Regel nicht zu erwarten sind. Hiervon ausgehend wollen 
wir ford ern , daß di e biolog ische Wirkung jeder beliebigen 
Langzeitbes trahlung zu keiner Zeit die maximale Wirkung 
einer ei nmal ige n akuten Dos is von 200 R übersteigen darf. 
Dies entspricht nach unserer Norm ierung (W = 100 für 
500 R) einem Toleran zwert von 40 fü r die Wi rkung W . 

Zivilschutz Heft 1 

Hand elt es sich bei der Langzeitbestrahlung insbesondere 
um die mit t 1, 2 abnehmende fallout-Strahlung, so zeigt 
Abb. 4, daß der Toleran zwert 40 auch ohne irgendwelche 
Schutzmaßnahmen nicht überschritten w ird, sofern die Be
zugsdosisle istung 1' 1 unterhalb von 70 R/ h l iegt. Berücksich
tigt man noch, daß bei Aufenthalt in Wohnhäusern zumin 
dest ei n Schutzfaktor 2 in Ansatz gebracht werden kann , 
so würde die Strahl enbelastung noch bi s zu Bezugsdosis
leistungen von 140 R/h innerha lb der Toleran z l iegen . 
Höhere )'I-Werte erfordern jedoch in jedem Falle einen 
vorübergehenden Schutzra uma ufentha It. 
Sei t, die Aufenthaltsdauer im Schutzraum und S = 100 
dessen Schutzfaktor, so läßt sich nach GI (6) der ze itlich e 
Verlauf von W berech nen aus 
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Kurve 0 (linke Ordinate) , Di e maximale W ir kung bezoge n auf 1' 1 = 1 
in Abhängigkeit vom Schutzraumaufenthalt. 
Kurve b (rechte Ordinate), Zusammenhang zwischen der Bezugsdos is
leis tun g und der M i n d es t - Aufe nthaltsdauer im Schutzraum . 
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bedeutet. In Abb. 6 is t W I'Y I für verschiedene Aufentha lts
dauern t. als Funktion der Zeit aufgetragen. Man sieht, 
daß W auch hier stets ein Maximum durchläuft, das umso 
später erreicht wird, je größer t. ist. 

Aus Abb. 6 läßt sich nun leicht das Maximum von W I'Yl ;n 
Abhängigke it von der Aufenthaltsdauer ts entnehmen. Dies 
ist in Abb. 7, Kurve 0) aufgetragen. Setzt man insbesondere 
für W IIla , den Toleranzwert 40 ein, so erhält man unmittel
bar den Zusammenhang zwischen der Bezugsdosisleistung 
)' 1 und der Aufenthaltsdauer t. im Schutzraum, die erforder
lich ist, um ein überschreiten der höchstzulässigen Strah
lenbelastung zu vermeiden (Kurve b) in Abb. 7). 

An dieser Stelle sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, 
daß hiermit lediglich die jeweilige Mi n des t - Aufent
haltsdauer im Schutzraum festgelegt ist. Der tatsächliche 
Schutzraumaufenthalt sollte, wenn irgend realisierbar, stets 
länger bemessen sein, um auch geringfügigere Strahlen
schäden zu vermeiden und zudem über eine Reserve für 
evtl. spätere Strahlenbelastungen zu verfügen. 

F. Zusammenfassung und Schluß 

Infolge der Erholungsfäh igkeit des menschlichen Organis
mus kann eine Strahlenbelastung nicht alleine nach der 
akkumulierten Dosis beurteilt werden, sie hängt vielmehr 
auch noch von der Dauer der Bestrahlung und deren zeit
lichem Intensitätsverlauf ab. Die Angabe einer. allgemein
gültigen Toleranz dos i s für beliebige Bestrahlungsbe
dingungen ist daher nicht möglich. Es läßt sich stattdessen 
jedoch ein Toleranzwert für die biologische Wir k u n g 
festlegen, der von den speziellen Bestrahlungsbedingungen 
unabhängig ist. Hierzu wurde gefordert, daß die biolo
gische Wi.rkung einer. beliebigen Langzeitbestrahlung zu 
keiner Zelt größer sein soll als die maximale Wirkung 
einer einmaligen akuten Bestrahlung mit 200 R. 

Zur quantitativen Berechnung der Wirkung wurde die BIair
Formel verwendet und angenommen, daß stets 90 % einer 
akkumulierten Dosis durch Erholungsprozesse wieder ge
löscht werden können, wobei die tägliche Abbaurate etwa 
2,5 Ofo beträgt, während die restlichen 10 Ofo ols irreparabler 
Schaden verbleiben. Die Anwendung dieses Modells ouf 
die speziellen Bestrahlungsverhältnisse in radioaktiven 
Niederschlagsgebieten ergab eine Abschätzung, welche 
Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um ein Uberschreiten 
des Toleranzwertes für die Wirkung zu vermeiden. 

)11;, 6i1len um VtJ,6eslellung 

Wie ein Vergleich dieser Ergebnisse mit den unter [2,3] 
genannten Veröffentlichungen zeigt, kann infolge der Er
holungsfähigkeit des Organ imus gegenüber ,,-Strahlung 
noch eine etwa viermal so große fallout-Strahlenbelastung 
unter sonst gleichen Schutzbedingungen toleriert werden, 
als bisher angenommen wurde. So entnimmt man der Abb. 
7, daß bei einem bis zu 14 Tagen ausdehnbaren Schutz
raumaufenthalt die höchstzulässige Strahlenbelastung an 
all den Orten im fallout-Geb iet eingehalten werden kann, 
an denen die Bezugsdosisleistung kleiner als etwa 1 500 R!h 
ist. Als kritisch sind daher hauptsächlich die Gebiete mit 
"l I-Werten oberhalb von 1 500 R/ h anzusehen. Ihr Flächen
anteil am gesamten fallout-Gebiet beträgt jedoch nur 
wenige Prozent (bis zu 100/0 bei Detonationen im Mega
tonnen-Bereich). 

Hieraus ist zu schließen: 

Nahezu in allen, nicht von direkten Waffenwirkungen zer
störten Teilen des fallout-Gebietes ist ein überleben wahr
scheinlich, sofern dort Grundschutzräume vorhanden sind 
und ein Aufenthalt in ihnen bis zu 14 Tagen möglich ist. Be 
sondere Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen brauchen 
unter den genannten Voraussetzungen für das fallout
Gebiet in der Reg el nicht geplant zu werden . Sie werden 
vielmehr in erster Linie auf die Gebiete beschränkt bleiben 
können, die neben dem fallout noch von schwereren Zer
störungen betroffen worden sind. Ob derartige Maßnah
men darüber hinaus auch auf unzerstörte Geb ietsstreifen, 
in denen die 1 500 R/h-Grenze wesentlich überschritten 
wird, auszudehnen sind, muß im Ernstfalle der Entscheidung 
des örtlichen Luftschutzleiters bzw. seine r vorgesetzen Füh
rungsstelle überlassen bleiben. 
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LUFTKRIEG UND VERTEIDIGUNG 
NATO 

Manöver "Eostern Express" 
Mehr als 3000 Soldaten und vier Mi ll ionen Tonnen militä
rische Ausrüstung wurden bei einer NATO-Obung im ver
gangenen November von Westeuropa in die Türkei ge
bracht. Die Obung "Eastern Express" sollte die Fähigkeit 
der mobilen atlantischen Kräfte testen, schnell zur Ver
teidigung eines Teils des Bündnisgebietes zur Stelle zu sein . 
Bei dem Unternehmen brachten 150 amerikanische, 53 bel
gische sowie einige ita l ienische, westdeutsche und britische 
Transportflugzeuge Soldaten ihrer Streitkräfte und an 
nähernd 500 Fahrzeuge (vom Jeep bis zu 5-Tonner-Last
wagen) in die Türkei. Sie sollten ein 15000 Mann starkes 
türkisches Kontingent unterstützen, das im Manöver eine 
Invasion über die Südostgrenze des Landes zurückzuschla
gen hatte. 

Militärische Uberlegenheit des Westens 
Das militärische Machtverhältnis zwischen Ost und West 
ist trotz einzelner Veränderungen im Jahre 1965 im großen 
und ganzen das gleiche geblieben. Auf dem Gebiet der 
interkontinentalen Raketen wurde der Abstand zwischen 
den USA und der UdSSR etwas geringer. Das Verhältnis 
betrug um die Jahreswende etwa 3:1 zugunsten Washing 
tons und nicht mehr 4 :1 wie Ende 1964. Diese Informationen 
enthält der in London kürzlich veröffentlichte Bericht des 
Internationalen Insti t uts für Strategische Studien über die 
militärischen Machtverhältnisse in der Welt. 
Die Gesamtstärke der Streitkräfte der NATO und des 
Warschauer Pakts ist nach dics-n Inrormationen etwas 
gesunken, und zwar auf etwa 2,9 Millionen Mann auf je
der Seite. Die Sowjetunion hat einige taktische Kurzstrek 
kenraketen an ihre Satellitenstaaten weitergegeben. Aber 
es sind keinerlei Hinweise dafür vorhanden, daß sie etwa 
einem Bündnispartner einen Atomsprengkopf anvertraut 
hat. Die strategischen Raketenstreitkräfte der Sow jetarmee 
haben im letzten Jahre zugenommen. Ihr Kommandeur, 
Marschall Krylow, befehligt jetzt etwa 180000 Mann und 
hat rund 270 einsatzbereite interkontinentale Raketen zur 
Verfügung, das sind 40 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 
Ein großer Teil dieser Raketen ist in betonierten unter
irdischen Silos untergebracht. Von den sowjetischen Land 
streitkräften stehen augenbficklich 26 Divisionen außerhalb 
des eigenen Landes, und zwar 20 (je 10 mat. und Panzer
divisionen) in der Sowjetzone, zwei in Polen und vier in 
Ungarn. Im Gegensatz zu den sowjetischen Einheiten im 
Heimatgebiet befinden sich diese Divisionen auf voller 
Ma n nschaftsstä rke. 
Rotchina strebt nach den Vermutungen des Londoner 
Instituts den Bau von Wasserstoffbomben an. Den Hinweis 
hierauf gibt die Tatsache, daß die bisher zur Explosion 
gebrachten chinesischen Atombomben den Sprengstoff 
U 235 enthielten, der für Wasserstoffbomben notwendig 
ist. In einer Aufstellung über die vorhandenen oder ge
planten Atomreaktoren für friedliche Zwecke in der We lt 
wird in dem Bericht angegeben, daß die Reaktoren der 
Bundesrepublik bereits 1969 über genügend Plutonium 
verfügen würden, um 173 Atombomben jährlich in Stärke 
der Nagasaki -Bombe herzustellen. 

"Fliegende Kobra" 
"CL-981" ist die Typenbezeichnung für eine neue Version 
des F 104 G Starfighter, die spezielle Eigenschaften als 

Abfangjäger besitzt. Das Flugzeug verfügt über zwei zu 
sätzliche Stummeltragflächen, die bei Geschwindigkeiten 
über ein Mach ausgefahren werden und der CL-981 das 
Aussehen einer fliegenden Kobra geben. Wie aus Fach
kreisen verlautet, hat das neue Flugzeug gegenüber dem 
Super-Starfighter vergrößerte Tragflächen, zwei verlän 
gerte Oberschall -Stabilisierungsflossen unter dem Heck 
und ein verstärktes Triebwerk. 

Die größere Tragfläche dient hauptsächlich zur Aufnahme 
der Allwetter-Abfangrakete "Sparrow", die als radar
gesteuerte Kollisionsrakete wesentlich leistungsfähiger ist 
als die bisher beim Starfighter verwandte "Sidewinder"
Rakete. Nach Angaben der Hersteller lassen die Kobra 
flossen eine erhöhte Beschleunigung des Flugzeuges in 
allen Oberschallbereichen zu. Die CL-981 soll mehr als 
zwei Mach f l iegen können, ihre Reichweite ohne Zwischen 
tanken wird mit 3800 km angegeben. Bei der deutschen 
Luftwaffe besteht ein Bedarf von etwa 130 Flugzeugen 
dieses neuen Abfangjägers. 

VEREINIGTE STAATEN 

Auflösung von Reserveverbänden 
US-Verteidigungsminister McNamara hat die sofortige 
Auflösung von rund 750 Einheiten der Heeresreserve zur 
Verstärkung der aktiven Truppe und zur Kostenersparung 
befohlen. Sechs Reservedivisionen mit etwa 55000 Mann 
werden von dieser Anordnung betroffen. Die Auf lösung 
der obigen Verbände bedeutet jedoch nicht die Verschmel 
zung der Heeresreserve mit der Nationalgarde. Vielmehr 
sollen die Mannschaften der aufzulösenden Einheiten an 
deren Verbänden der verbleibenden Heeresreserve zuge
teilt werden. Die so aufgefüllten Einheiten erhalten mit 
Rücksicht auf die steigenden militärischen Anforderungen 
des Vietnam-Krieges gegenwärtig eine intensivere Ausbil 
dung. Sie soll zu schnellerer Einsatzbereitschaft führen . 
Auf diese Weise werden größere Einberufungen neuer 
Rekruten vermieden. Ungeachtet der Auflösung obiger 
750 Einheiten würde nach Angabe von McNamara die 
Heeresreserve den im Etat für 1966 vorgesehenen Stand 
von 270000 Mann erreichen . 

FRANKREICH 
Das Verteidigungsbudget für 1966 
Nach dem Wehrhaushalt für 1966 wird die Persona lstärke 
der französischen Streitkräfte nicht weiter gekürzt werden, 
sondern wie im Vorjahre etwa 580000 Offiziere, Unter
offiziere und Mannschaften betragen. Dagegen erfahren 
die Stäbe und Verwaltungsdienste der Territoria larmee 
eine Verringerung. Zwei Regionen (Wehrbereiche), wahr
scheinlich Dijon und Tours, sowie 39 Subdivisions Militai 
res, die den Departements entsprechen, werden aufge löst. 
Das dort beschäftigte Personal soll Kampfverbänden zu 
gewiesen werden. 
An Stelle der derzeitigen Handgelder für Freiwi ll ige bzw. 
der Prämien bei Weiterverpflichtung wird ein neues Wehr
so ldsystem treten, bei dem sich die Höhe des Betrages nach 
der Dauer der eingegangenen Verpflichtung richtet. Außer
dem sollen die Anfangsbezüge der Subalternoffiziere und 
die Endgehälter der Berufsunteroffiziere erhöht werden. 
Der Antei l der aus dem Unteroffizierskorps kommenden 
Leutnante hat sich im vergangenen Jahr von 35 auf 55 Pro
zent der Gesamtzahl der Leutnante erhöht. 



He er : Die Einsatzkräfte werden fünf mechanisierte Divi 
sionen sowie eine leichte Eingreifdivision für den Obersee
einsotz umfassen, die bereits fast vollständig ausgerüstet 
sind. Die Ausstattung der in Deutschland stationierten Divi 
sionen soll modern isiert werden. Die Panzer vom Typ Pat
ton werden durch 30-Tonnen-Panzer vom Typ AMX ersetzt. 
Die Entwicklungsarbeiten an der Boden-Boden-Rakete Plu
ton, die die Honest-John-Rakete ablösen soll , werden wei
tergeführt. 

Kr i e g s m a r i n e : Die Gesamttonnage der französischen 
Flotte beträgt etwa 320 000 Tonnen. Durch die Errichtung 
des Versuchszentrums für Atomwaffen im Pazifik ist die 
Schaffung einer Flotte von logistischen Versorgungsschiffen 
erforderlich geworden. 1966 wird die erste von insgesamt 
fünf Korvetten zu 3200 t auf Kiel gelegt. Die Marineflieger
einheiten für Unterseeboot jagd erhalten Flugzeuge vom 
Typ Breguet-Atlantic und Hubschrauber des Typs Super
freion. 

Lu f t w a f f e : Die Luftstreitkräfte werden mit Flugzeugen 
vom Typ Mirage 111 und Transportflug zeugen des Typs 
Transall ausgerüstet. Im Rahmen der französisch-britischen 
Zusammenarbeit befindet sich ein neues mit verstellbaren 
Tragflächen versehenes Jagd- und Erdkampfflugzeug in 
der Entwicklung. Es kann frühestens im Jahre 1972 gebaut 
werden. 
S t rat e gis ehe S t r e i t mac h t (Force de frappe): 
1966 werden 40 Mirage-lV-Flugzeuge mit ihren Bomben 
und allen Hilfs- und Versorgung seinrichtungen in Dienst 
gestellt werden. Außerdem beginnt der Ausbau von Ab
schußsteIlungen für Boden-Boden-Raketen in der Haute 
Provence. In der "dritten Generation" der strategischen 
Waffen Frankreichs ist in diesem Jahr der Baubeginn des 
ersten atomgetriebenen Unterseeboots mit Flugkörpern auf 
der Werft von Cherbourg vorgesehen. Das Unterseeboot 
"Gymnote" soll als Versuchs- und Erprobungsschiff für 
statische ballistische Raketen, die von See aus auf Land 
ziele abgefeuert werden, dienen. Der im Bau befindliche 
Luftwaffenschießplatz in den Landes soll Ende 1966 fertig 
gesteIlt werden. 

Französisch-amerikanisches Landungsmanöver 

Vom 6. bis 16. Dezember fand im Korsisch en Golf von 
Bonifacio ein französisch-amerikanisches Landungsmanö
ver statt. Beteiligt waren die Sechste amerikanische Flotte, 
das französische Mittelmeergeschwader und eine Fall 
schirmjägerkompanie des auf Korsika stationierten Batail 
lons der Fremdenlegion. In dieser übung ist ein weiterer 
Beweis für die enge und regelmäßige Zusammenarbeit zu 
sehen, die zwischen der französischen und der US-Marine 
herrscht. 

PORTUGAL 
Stützpunkte für die Bundeswehr 

Schon seit längerer Zeit bestehen zwischen Portugal und 
der Bundesrepublik engere bilaterale militärische Bezie
hungen. Das Bundesverteidigungsministerium vergab 1959 
Rüstungsaufträge im Wert von 120 Millionen Mark nach 
Lissabon. Insbe: ondere liefert Portugal Gewehr- und 
leichte Artilleri emunition für die Bundeswehr. Ende 1960 
wurde ein Verwaltungsabkommen über die Zusammenar
beit beider NATO-Partner geschlossen. Es schuf die 
Möglichkeit für die Bundesrepublik , in Portugal sowohl 
einen größeren Luftstützpunkt (bei Beja) als auch mehrere 
logistische Bosen - Lazarette, Instandsetzungswerkstätten 
und Materialdepots - für die Bundeswehr einzurichten. 

Etwa 150 Kilometer südöst l ich der Landeshauptstadt wird 
augenblicklich ein riesiges, 800 Hektar großes Flugfeld für 
die deutsche Luftwaffe gebaut. Zwei Betonpisten von je 
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3000 m Länge erlauben es auch den modernsten 
Flugzeugen, dort zu starten und zu landen . Moderne 
Hallen, Werkst c tten , ein Lazarett sowie Wohnungen für 
500 Familien werden auf dem Flugplatz zur Zeit errichtet. 
Von den Kosten dieser Anlage (140 Millionen Mark) trägt 
Bonn gut 130 Millionen Mark, Lissabon nicht ganz 10 
Millionen Mark . Später soll in Verbindung mit dem 
Flugfeld noch ein Schieß- und Abwurf-Obungsplatz für die 
Kampfflugzeuge der Luftstreitkräfte beider Länder geschaf
fen werden. Jedoch ist die Festlegung des Geländes 
hierfür noch nicht abgeschlossen. 
Der deutsche Luftstützpunkt bei Beja ist mit einem 
Materialdepot verbunden, das wesentliche Ersatzteile für 
die deutschen Flugzeuge beherbergen wird. Weiterhin sind 
Instandsetzungseinrichtungen vorgesehen. Schließlich hat 
sich die Bundeswehr die Möglichkeit gesichert, für größere 
Reparaturen an Flugzeugen die portugiesischen staat
lichen Betriebe OGMA (Oficina Gerais de Materiel 
Aeronautica ) in Alveron in Anspruch zu nehmen. 
Ein weiteres Materiallager der Bundeswehr, in dem vor 
allem strategische Güter sowie Sanitätsgeräte deponiert 
werden sollen, entsteht in Casteloes. Nicht weit von die$er 
Stadt entfernt wird zur Zeit unter dem Namen "Tou risl " 
ein logistischer Nothafen für Nachschub aller Art aus den 
USA gebaut. Eine zentra le Fernmeldestelle in Evora wird 
den schnellen Kontakt zwischen den Bundeswehrbasen in 
Portugal und dem Bundesverteidigungsministerium gewähr
leisten. 
Außer dem Hospital auf dem Flugplatz Beja werden noch 
zwei weitere Bundeswehrlazarette gebaut, und zwar in 
Lissabon und in Sines. Im Verteidigungsfall würden also 
im Lufttransport nicht nur Nachschubgüter aus Portugal in 
die Bundesrepublik geholt, sondern auch Verwundete 
zu rückgebracht werden können. Die Iberische Halbinsel ist 
bekanntlich der einzige Raum auf dem europäischen 
Kontinent, der von den Mittelstreckenraketen der Sowjet
union noch nicht erreicht werden kann. In den Kranken 
häusern soll außer deutschen Ärzten auch weitgehend 
portugiesisches Hilfspersonal Verwendung finden. Es wird 
jetzt bereits für diese etwaige Kriegsaufgabe vorbereitet. 

BUNDESREPUBlIK 
Von der Territorialreserve zu r Heimatschutztruppe 

Die bisher auf der Basis der Freiwilligkeit aufgebaute Ter
ritorialreserve wird nach einer Regierungsentscheidung 
vom 9. Dezember vom 1. April an in eine sog . "Heimat
schutztruppe" umgewandelt. Von diesem Datum an haben 
alle Reservisten der Bundeswehr damit zu rechnen, zu 
übungen in dieser neuen Truppe einberufen zu werden. 
Nach der Planung des Bundesverteidigungsministeriums 
sollen bis zum 31. März 1967 rund 10000 Reservisten der 
Bundeswehr übungen in der Heimatschutztruppe absolvie
ren. Jeweils tausend von ihnen werden in sechs Ausbil 
dungszentren zu zwölftägigen übungen und einer drei 
tägigen Mob.-übung von Sicherungseinheiten zusammen
gezogen, die im Ernstfall bestimmte Objekte zu schützen 
haben. 
Die Vergünstigung, die seinerzeit den Freiwilligen der Ter
ritorialreserve zugesichert wurde, nämlich nur drei Jahre 
lang für den Dienst in Sicherungseinheiten herangezogen 
zu werden, entfällt bei der Heimatschutztruppe. Die Um
w?ndlung von der Freiwilligkeit in den pflichtmäßigen 
Dienst wurde deshalb notwendig , weil die Meldungen für 
die Territorialreserve nicht ausreichten , um die benötigte 
Anzahl von Sicherungseinheiten aufzustellen. 
Nach der Neuregelung erhalten die jeweils etwa 200 
Mann starken Sicherungseinheiten an aktivem Personal 
ei nen Kompan iechef (zugleich als Le iter der Ausb ildung), je 
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drei Zugführer und Stellvertreter sowie fünf Funktions
unteroffiziere. Die Einheiten werden zu nächst in einem 
der sechs Ausbildungszentren auf ihre Aufgaben vorberei· 
tet und sodann im Rahmen der insgesamt 15tägigen Obung 
mit den Ortlichkeiten des zu sichernden Objekts vertraut 
gemocht. 

Dornier entwickelt Düsentransporte r 
Die 0031, dos erste senkrecht startende Düsen-Transport
flugzeug der Welt, wurde kürzlich von den Dornierwerken 
fertiggestellt . Es wurde im Auftrag des Bundesverteidi 
gungsministeriums zur Sammlung taktischer Erfahrungen 
im Einsatz von senkrecht startenden Transportern entwik
kelt. Die 0031 , on deren Konstruktion auch die Hambur
ger Flugzeugbau und die Vere inigten Flugtechnischen Wer
ke in Bremen beteiligt sind, ist dos größte Flugzeug, dos 
noch dem Kriege von deutschen Firmen gebaut wurde. Die 
über 20 Tonnen schwere Maschine besitzt zwei Düsen
motoren, mit denen sie sowohl vert;kal als auch horizontal 
fliegen kann . Für den senkrechten Start und die gleichfalls 
senkrechte Landung sind im Fluyzeug zusätzlich acht Dü· 
senflugwerke eingebaut. 

OSTBLOCK 

Dos Manöver "Oktoberstunn" des Wo rschauer Pakts 
Die vorläufige Auswertung des Manövers " Oktobersturm" 
vom 20. bis 24. Oktober v. J. des Warschauer Pakts ergibt 
folgendes Bild: 
- Die verschiedenen nationalen Verbände sta nden unter 
einheitlichem Oberbefehl. Die Sowjets beanspruchten da
bei auf Grund des Worschauer Vertrages die Führung. 
Entgegen bisherigen Gepflogenheiten lag die Manöver
leitung nicht in Händen des zuständigen nationalen Ver
teidigungsministers, sondern wurde durch den sowjetischen 
Armeegeneral Koschewoi wahrgenommen. 
- Besonders betont wurde bei der Obung die Austausch
barkeit und Unterstellungsmöglichkeit von Verbänden, un
abhängig von il,rer nationalen Zugehörigkeit. 
- Durch Einsatz von Luftlandeverbänden wurden moderne 
Operationsgrundsätze bei der Obung ausprobiert. Fall 
schirm jäger, d ie über 1 200 km herangeAogen worden 
waren, sprangen 10 km östlich der Zonengrenze ob. 
- Demonstriert wurden weiterhin einheitliche Ausbildungs
und Führungsgrundsätze unter konventionellen und atoma
ren Bedingungen. 
- Die Manöver bewiesen schließlich den Vorte il der im 
Prinzip einheitlichen Ausbildung und Ausrüstung der Trup
pen der Ostblockstaa ten. 
Der " Oktobersturm" war eine Angriffsoperation . Die Wahl 
des Manöverraums Thüringen mit Schwerpunkt des sog. 
"Thüringer Ba lkons" ließ eindeutig die operative Anlage 
eines Angriffs mit der Stoßrichtung auf Hessen und das 
Rhein-Main-Gebiet erkennen. Die Vorschal t ung einer 
" b lauen Aggression" in der M anöverlage war nur propa 
gandistischer Trick. Man übte Angriff aus der Bewegung, 
a ls Gegenschlag getarnt. 
Die Manöverlage ging von der Annahme aus, daß sich 
Truppen des Warschauer Pakts "auf die Hilfe fortschritt
licher demokratischer Kräfte im Lande des Klassenfeindes 
stützen können". Gemeint waren damit die Tarnorganisa 
tionen der Kommunistischen Parte i in der Bundesrepublik. 
Damit sollte die Operationsfreiheit der Truppen des War
schauer Pakts in W estdeutsch land erleichtert und ihre Er
folgsmöglichkeiten erhöht werden. Zum ersten Male ging 
mit einem Manöver in der Sowjetzone ein massiver Pro
paga ndaeinsatz Hand in Hand. Im gesamten Obungsraum 
wurden Flugblätter mit Raketenwerfern abgeworfen, an 
der Zonengrenze auch in Richtung Bundesrepublik. 

Die Obung "Oktobersturm" diente auch der außenpoliti 
schen Aufwertung der Sowjetzone. Die Großverbände der 
Nationalen Volksarmee wurden in der 1. Strategischen 
Stoffel der Ostblocktruppen eingesetzt, weiterhin sowje
tische Verbände zum ersten Male sowjetzonale Offi zieren 
unterste llt. Die Integration ging bei der Obung so weit, 
daß eine russische Kampfdivision einer NVA-Armeegruppe 
unterstellt wurde. 
Die Manöver unterstrichen schließlich gegenüber der Be
völkerung der Sowjetzone die Waffenbrüderschaft und 
dokumentierten den Einsatz der gesamten Macht des So· 
wjetblocks "zum Schutz der DDR". Bisher hatten die Men
schen in Mitteldeutschland nur gehört, daß "a tombesessene 
Aggressoren " jederzeit über sie herfallen könnten. Jetzt 
sollte ihnen dargestellt werden, daß die Fähigkeit zum so
fortigen vernichtenden Gegenschlag durch die Truppen 
des Warschauer Pakts zugleich ein hohes Maß an Ab
schreckung hervorruft. 

Jubiläum 

J u b i I ä u m - 9 0 J 0 h r e J. S c h mit z & C o. 
Kürzlich konnte die Firma J. Schmitz & Co., Ffm.-Höchst, 
Kurma inzer Str. 1, auf ihr 90jähriges Bestehen zurück
blicken . Des Gründungstages gedachte die Firma in einer 
Feier am 19. November 1965. - Das von Josef Schmitz ge
gründete Unternehmen entwickelte sich aus bescheidenen 
Anfängen. Damals bestand die Fertigungsstätte aus einer 
kleinen Gießerei und Metalldreherei mit Bürogebäude; es 
wurden zu dieser Zeit bereits Feuerschutzarmaturen herge
stell t, und um die Jahrhundertwende setzte die Serienferti
gung kompletter Autovergaser, Kühlwa sserpumpen, von 
Olapparaten und Olverte i lern sowie allen sonstigen Arma 
turen für den Automob il- und Motorenbau ein. 1905 über
nahm Karl Schm itz die Leitung des Betriebes. Durch seine 
Initiative wurden Entwicklung und Fertigung von Feuerlösch
armaturen und zweckmäßigen Feuer löschapparaten für den 
Selbstschutz vorangetrieben. Schon 2 Jahre später kamen 
die ersten SCHMITZ-Orig ina l-Schlaucht räge rtüren und 
-schränke (Wandhydranten) auf den M arkt. Hier se·i beson
ders darauf hingewiesen, daß Wandhydranten eine Erfin 
dung der Firma Schm itz sind, die auch für schnellste Ein
führung bei Großbauten sorgte. - Dieter Schmitz, der 
heutige alleinige persönlich haftende Gese llschafter trat 
1937 in die Geschäftsführung des Betriebes ein. Er baute 
nicht nur d ie gesamte Fertigung aus, sondern nahm auch 
neue Erzeugnisse aus dem G ebiet der Schwerarmaturen in 
das Fertigungsprogramm auf. 
Im Zweiten Weltkrieg war das Unternehmen zu 80 v. H. 
vernichtet worden. M it untern eh merischer Weitsich t, Erfah
rung und Einsatzbereitschaft der Führungskräfte und der 
Unterstützu na bewährter M itarbeiter konnte der Betr ieb 
wieder aufnebaut und wesentlich vergrößert werden. Heute 
zählt das W erk zu den führenden Unternehmen seines Fach
bereichs. 

Persönliches 
Dr.-Ing. M i ehe I im M inisterium des Innern wurde 

zum Re gi e run g s bau dir e k tor ernannt. 

Mitte letzten Jahres erhielt er das Referat "Baul ich e 

Maßnahmen" . Er gehört zu unseren ständigen M it

arbeitern. 
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Aktueller Rundblick 
Die in dieser Rubrik gebrachten Nachrichten über Zivilschutz und seine Grenzgebiete stützen sich 

auf Presse· und Fachpressemeldungen des In· und Auslandes. Ihre kommentarlose Obernah me ist 

weder als Bestätigung ihrer sachlichen Richtigkeit noch als übereinstimmende Anschauung mit 

der Redaktion in allen Fällen zu werten, ihr Wert liegt vielmehr in der Stellungnahme der 

äffentlichen Me inu ng sowie der verschiedenen Fachsparten zum Ziv ilschutzproblem . 

Wo bleibt der Zivilschutz? 

Unter dieser Oberschrift veröffentlichte die Hamburger 
Zeitung DIE WELT am 20. November einen Leitartikel, in 
dem es u. a. heißt : "Im Husarenritt hat eine Gruppe ent
schlossener (DU-Abgeordneter in Bann der eigenen Par
tei und der Bundesregierung eine böse Schlappe beige
bracht. Ort der Tat war der Haushaltsausschuß. Dort blie
ben nach einem Oberroschungsangriff die drei erst kurz 
vor der letzten Bundestagswahl verabschiedeten Zivil
schutzgesetze (Schutzraumbau, Selbstschutz, Zivilschutz
korps) auf der Strecke. Das Plenum ließ dem traurigen Er
eignis seinen Lauf. 

Gelegenheit zur Attacke bot die Beratung des Haushalts
Sicherungsgesetzes (das inzwischen sowohl vom Bundestag 
wie vom Bundesrat gebilligt worden ist). Allgemeines Un
behagen an der Zivilverteidigung, Zweifel am Sinn der 
vorgesehenen Schutzmaßnahmen, vorrangige Bewertung 
der Wissenschafts- und Bildungspolitik sowie die Befürch
tung, der Personalbedarf des Zivilschutzkorps könnte die 
Territoriale Verteidigung der Bundeswehr behindern, hat
ten sich zu dem Willen verdichtet, den vom Parlament 
beschlossenen Zivilschutz auf Eis zu legen. Nicht ums Spa
ren ging es den Akteuren also in erster Linie, sondern um 
den Versuch, die Konzeption der Zivilverteidigung aus den 
Angeln zu heben ... 

Der Schlag gegen die drei Schutzgesetze läßt Zweife l dar
an hochkommen, ob Bundestag und Bundesregierung es 
mit der Zivilverteidigung ernst meinen. Er atomisiert das in 
zehn Jahren mühsam geweckte Verständnis der Bevölke
rung für die Notwendigkeit eines Schutzprogramms. Damit 
gehen die politisch-psychologischen Voraussetzungen für 
die Verwirklichung der Zivilverteidigung verloren. 

Einen Stillstand verträgt der Zivilschutz nicht. Man kann 
ihn nicht wie einen Fahrstuhl anhalten. Wer das versucht, 
tut dasselbe, als zerschnitte er das Fahrstuhlseil. Schon 
heute ist klar, daß die drei Schutzgesetze am 1. Januar 
1968 nicht so in Kraft gesetzt werden können, als zählten 
die dazwischenliegenden Jahre nicht. 

Das Schutzbaugesetz verpaßt durch die Verzögerung um 
zwei Jahre endgültig den Anschluß an die Neubauwelle. 
Die Folge ist, daß es 1968 auf den Einbau von Schutzräu
men in Altbauten umgestellt werden müßte. Fachleute 
versichern, die Einrichtung eines Schutzraumes in einem 
Altbau sei um 30 - 50 Prozent teurer als in einem Neubau. 
Damit würde beinahe das Todesurteil für den Schutzbau 
gesprochen sein. 

Ohne Schutzräume aber verliert der Selbstschutz jeden 
Sinn. Niemand wäre bereit, für die Ausbildung im Selbst
schutz Zeit und Geld zu opfern, wenn es kaum eine Ober· 
lebenschance in einem Kriege gäbe. 

Für das Zivilschutzkorps ist die Lage nicht ganz so düster. 
Gleichwohl besteht Gefahr, daß die wünschenswerte Ge-

schlossenheit dieser modernen Rettungsgruppe schon in 
der Aufstellungsphose verspielt wird. Denn finanzstarke 
Bundesländer werden versucht sein, im Vorgriff auf die 
vertagte Initiative des Bundes mit dem Ausbau eigener 
Verbände zu beginnen. Man könnte es ihnen nicht einmal 
verdenken, wenn sie sich auf diese Weise einen wirkungs
vollen Katastrophenschutz schüfen." 

Anschlußkosten an den LS-Warndienst 

Das Bundesverwaltungsgericht hat unter Aktenzeichen VII 
( 11 /64 mit Urteil vom 23.7.1964 eine bedeutsame Ent
scheidung gefällt. Gegenstand der Klage war die Weige
rung eines Betriebes, die Anschlußkosten an den Luft
schutzwarndienst selbst zu tragen. 

Die Verpflichtung zum Anschluß an den Warndienst um
faßt die Einrichtung eines Drahtanschlusses und einer 
Empfangs-Funkanlage. Nach § 7 Abs. 4 1. ZBG können 
Behörden und Betriebe zur Beschaffung und Unterhaltung 
der erforderlichen Anschlußvorrichtungen verpflichtet wer
den. Die Kosten für ihre Beschaffung und Unterhaltung 
müssen die zum Anschluß an den LS-Warndienst verpflich
teten Behörden und Betriebe selbst tragen. Diese Kosten
regelung verstößt nicht gegen die Eigentumsgarantie des 
Art.14 des Grundgesetzes. Die Aufforderung, sich auf 
eigene Kosten dem Warndienst anzuschließen, ist auch 
kein unzulässiger Eingriff in das Vermögen, sondern eine 
andere im Interesse des allgemeinen W ohles auferlegte 
Belastung. Bei Einrichtungen, die lebens- und verteidi
gungswichtige Aufgaben zu erfüllen haben (§ 7 Abs . .4 
1. ZBG), bedarf es keiner näheren Darlegung, daß das 
Eigentum in einer sozialen Bindung steht, die die Auf
erlegung der strittigen Belastung rechtfertigt (Art. 14, Abs. 2 
GG). 

Zusammenarbeit der USA und der UdSSR in der Weltraum.. 
forschung 
Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion haben im 
Oktober v. J. Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit 
in der Weltraumforschung getroffen. Die zwischen Ver
tretern der US-Weltraumbehörde (NASA) und der sowjeti 
schen Akademie der Wissenschaften vereinbarten Abma· 
chungen sehen den weiteren Ausbau von wissenschaft 
lichen Daten der Wettersatelliten beider Länder vor sowie 
die gemeinsame Publikation von wissenschaftlichen Er
kenntnissen in der Weltraumbiologie und -medizin. Das 
Abkommen tritt automatisch in Kraft, wenn nicht eine der 
beiden Seiten innerhalb von zwei Monaten Einwände er
hebt. 

Wie es in einer kürzlich veröffentlichten Verlautbarung 
der NASA heißt, sollen innerhalb der nächsten Monate 
Daten der Wettersatelliten von beiden Seiten auf konti 
nuierlicher Basis zur Verfügung gestellt werden . Bis dahin 
wird der tägliche Austausch konventioneller Wetterdaten 
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über die 1963 eingerichtete direkte Fernsprechleitung ZWI

schen Moskau und Washington fortgesetzt. 

Der zweite Teil der Vereinbarung sieht die Herausgabe 
eines gemeinsamen Werkes über die Forschung in der 
Weltraumbiologie und -medizin in . beiden Länd.e rn vor. 
Für diese Publikation soll ein gemeinsamer amertkanlsch 
sowjetischer Redaktionsstab zusammengestellt werden, d.er 
das von beiden Staaten zur Verfügung gestellte Matertal 
bearbeitet und die Autoren auswählt. 

Die neue Vereinbarung geht auf ein allgemeines Uber
einkommen zwischen den USA und der UdSSR vom De
zember 1962 zurück, in dem die Zusammenarbeit beider 
Staaten in der Weltraumforschung beschlossen wurde. 
Dieses Abkommen kam nach einem Briefwechsel zwischen 
Präsident Kennedy und Ministerpräsident Chruschtschow 
nach dem erfolgreichen Raumflug des amerikanischen 
Astronauten Glenn im Februar 1962 zustande. 

Die Ergebnisse der 20. Internationalen Rotkreuzkonferenz 

In Wien hat Anfang Oktober eine Internationale 
Rotkreuzkonferenz stattgefunden, die 20. Zusammenkunft 
des höchsten beschlußfassenden Gremiums der nationalen 
Rotkreuzgesel lschaften. An der Tagung, die alle vier Jahre 
in einem anderen Land abgehalten wird, nahmen 
Delegierte aus 104 Staaten teil. Sie waren entweder als 
Abgesandte der nationalen Gesellschaften einschließlich 
der des Raten Halbmondes und des Roten Löwen 
erschienen, als Vertreter der Signatarmächte der Genfer 
Konventionen oder als Beobachter. 

Die Konferenz forderte sämtliche Regierungen auf, den 
Genfer Konventionen auch in Bürgerkriegen Geltung zu 
verschaffen und die nationalen Kontingente der UN
Streitkräfte zu verpflichten, die einzelnen Abkommen 
einzuhalten. Der Exekutivrat erhielt den Auftrag, seine 
Bemühungen fortzusetzen, in al len S.cJaren Bestrafungen 
von Verstößen gegen die Genfer Konventionen durch 
nationale Gesetze zu erreichen. Die Delegierten sprachen 
sich ferner für die strikte Einhaltung der Schutzbestimmun
gen über die Kriegsgefangenen aus. Ein weiterer Beschluß 
spricht den kriegführenden Mächten das Recht ab, Waffen 
einzusetzen, die die Zivilbevölkerung ebenso gefährden 
wie die kulturelle Zukunft der Menschheit. In diesem 
Zusammenhang wurde an alle Staaten appelliert, das 
Genfer Protokoll von 1925, das den Einsatz von Giftgasen 
und Bakterien verbietet, zu unterzeichnen . 

Besondere Bedeütung für die Zukunft kommt der 
Reso luti on zu, durch die sich das Rote Kreuz selbst zu 
einem "Faktor des Friedens" erklärt. Darin heißt es, daß 
das Internationale Komitee in Genf in ständiger Verbin
dung mit den Vereinten Nationen alle Anstrengungen 
unternehmen solle, um bewaffnete Konflikte zu verhindern 
oder einzudämmen. Ob und inwieweit es allerdings dem 
Roten Kreuz gelingen wird, auf dem Felde der internatio
nalen Politik oder an dessen Rande zu arbeiten, kann erst 
die Zukunft zeigen. 

Unterblieben ist die erwartete Formulierung einer Fünften 
Genfer Konvention, durch die Ärzte, Pflegepersonal, 
Feuerwehren und Technische Notdienste unter den 
g leichen internationa len Schutz gestellt werden, den schon 
Kriegsgefangene und Zivilisten genießen. Die Teilnehmer 
empfahlen ihren Experten des Völkerrechts lediglich, sich 
we iterhin Gedanken über die mög liche Form einer 
derartigen Vereinbarung zu machen. Das Internationale 
Komitee erhielt schließlich die Weisung, ähnlich der UN
Friedensslreitmacht Gruppen von sachverständ igen Persön
lichkeiten zusammenzustellen, die auf Kriegsschauplätzen 
die Einhaltung der Genfer Konvention überwachen. Diese 

Aufgabe konn allerdings nur dann erfüllt werden, . wenn 
die kriegführenden Staaten gegen die Anwesenheit von 
Beobachlergruppen keine Einwendungen erheben. 

Feuerbeständige Schutzbekl eidung aus Wolle 

Schutz gegen flüssiges Metall sowie Flammen von Schneid 
brennern und Hochöfen bietet eine Arbeitsbekleidung aus 
wollenem feuerbeständigem Gewebe ohne chemische 
Schutzschicht. Es besteht aus speziell behandelten Wo ll
fasern und einem geringen Prozentsatz nichtwollener Fa 
sern. Die Qualität des Materials wird weder durch wieder
holtes Waschen noch durch langes Tragen beeinträchtigt. 
Versuche mit Fäustlingen, die aus drei Schichten dieses 
Gewebes gearbeitet waren und sechsmal einer Flammen 
einwirkung von 740 Grad Celsius ausgesetzt wurden, zeig
ten, daß die Außenseite des Gewebes zwar verkohlte 
aber nicht entflammte, und daß die inneren Isolierschich
ten unbeschädigt geblieben waren. Die Schutzbek leidung 
bietet außerdem einen guten Schutz gegen Chemika lien. 

Briti sche Versuche mit radioaktiven Chemikalien 

In dem britischen Atomversuchszentrum Harwell hat sich 
eine Gruppe von Freiwill igen, darunter auch Frauen, einer 
Reihe von Versuchen mit radioaktiven Chem ikalien unter
zogen. Nach dem Jahresbericht der Atomenergiekommis
sion des Vereinigten Königreichs haben d iese mensch 
lichen Versuchskaninchen" in Harwell radioaktives Methy l
jodid ~ingeatmet, um den Wissenschaftlern die Möglichkeit 
zu geben, die Einwirkung der Radioaktivität auf den 
menschlichen Organismus, insbesondere die Lungen, zu 
studieren. 
Radioaktives Methyljod id entsteht u. a. bei A tomexp losio
nen. Nach dem Bericht sind die Risiken, die die Ve rsuchs
personen eingingen, "minimal". Die von ihnen erworbene 
Radioaktivität sei praktisch geringer als diejenige, die ein 
Mensch aufnehme, der geröntgt wird. 

Amerikanische Exportkontrolle für spaltbares Material 

Das US-Handelsministerium führt neuerdings strikte Export
kontrollen für Güter und technische Daten durch, die für 
die Herstellung und die Erprobung von Kernwaffen Ver
wendung finden könnten. Es handelt sich um solche Waren 
oder Daten, die zwar nicht direkt für die Atomwaffen
produktion bestimmt sind, von denen der Exporteur aber 
weiß oder annehmen kann, daß sie für solche Zwecke 
verwendet werden könnten. Ferner betrifft die Kontrolle 
Waren, die im normalen Hande l erhältlich sind, abe r so 
verändert wurden, daß sie für die Herstellung und Erpro
bung von Kernwaffen verwandt werden könnten. Die Be
stimmungen beziehen sich vor allem auf Exporte in Län 
der, die den Moskauer Vertrag über den nuklearen Test
stop nicht unterzeichnet haben. Die Ausführung von spa lt
barem Materia l bedarf außer der Exportl izenz des Han
deisministeriums auch noch der Genehmigung des Außen 
ministeriums sowie der Atomenergiebehörde. 

N euartige amerikanische Aufbereitungsanlage für Kern
brennstoff 

Vor einigen Wochen wurde der Brutreaktor EBR 11 , eine 
Leistungsreaktor-Versuchsanlage der US-Atomenerg iekom
mission in Idaho Falls mit angeschlossener Aufbereitungs
anlage für Abbrandelemente seiner Bestimmung über
geben. Im Vergleich zu den bereits bestehenden Leistungs
Reaktorstationen ist EBR 11, der mit der Spaltwärme Strom 
(Kapazität 20000 kW) erzeugt und gleichzeitig durch die 
Umwandlung von Uran 238 in das spaltbare Plutonium 
mehr Kernbrennstoff produziert als er selbst verbraucht, 



insofern ein Novum, als er zur Erneuerung der Brenn
elemente niemals abgeschaltet zu werden braucht. 
Die verbrouchten Elemente werden mittels ferngesteuerter 
Geräte entfernt und noch nur 15 Togen Lagerzeit (bei den 
üblichen Aufbereitungsverfahren sind mindestens 100 Tage 
erforderlich, um die stärkste Radioaktivität etwas abklin
gen zu lassen) weiterverarbeitet. Dos bedeutet: Entfernung 
der Umhüllung, Einschmelzen des verbrauchten Urans un
ter Abtrennung der gasförmigen Spaltprodukte und ande
rer radioaktiver Stoffe in einem neuartigen pyrometallur
gischen Prozeß, ferner Gießen neuer Urankörper und 
schließlich Montage zu neuen Brennelementen. 30 Tage 
noch der Entnahme eines al ten aus dem Reaktorkern wird 
dos neue Brennelement eingesetzt. 

Neuartige Rettungsmatrafze 
Ein pneumatischer "Sprungdämpfer", der dos traditionelle 
Sprungtuch ersetzt, wird in Spanien hergestellt. Es handelt 
sich um eine Art Rettungsmatratze, die sich aus drei über
einanderliegenden, kreisförmigen Schläuchen und drei Zen
tralschläuchen zusammensetzt. Die Einheit wird zusammen
gefaltet zur Einsatzstelle transportiert und dort in wenigen 
Sekunden mit Hilfe von zwei C02-Flaschen aufgeblasen. 
Die Rettungsmatratze kann auch mit der Hand aufgefüllt 
werden. Abmessungen: Höhe 1 m, Durchmesser 4 m. Zusam
mengeklappt nimmt sie nur 5 Prozent des aufgeblasenen 
Volumens ein. Den Sprungdämpfer kann ein Helfer allein 
aufstellen. Wird dos Gerät umgedreht, erhält mon ein 
Rettungsfloß für etwa 20 Perso:1cn. 

Ehemaliges Salzbergwerk als Atom-Müllgrube 
In einem zunächst auf zwei Jahre befristeten Versuch 
werden Wissenschaftler des US-Kernforschungszentrums 
Oak Ridge National Laboratority die Möglichkeiten zur 
unterirdischen Lagerung stark radioaktiver Abfallstoffe in 
Stollen stillgelegter Salzbergwerke prüfen. Als Strahlen 
quelle dienen hochaktive bestrahlte Kernbrennstoffele
mente aus Reaktoren . Sie werden in Behältern aus rost
beständigem Stahl 300 m unter der Erdoberfläche in der 
Nähe von Lyons und Hutchinson (Kansas) on besonders 
vorbereiteten Stellen deponiert. Nach jeweils einem hal
ben Jahr werden sie gegen frischbestrahlte Brennstoff
elemente ausgetauscht. 
Von besonderem Interesse sind der Grad und die Auswir
kungen der Wärmeentwicklung sowie die Strahlenwirkung 
in dem Gestein, dos die Kammer umgibt. Aller Wahr
scheinlichkeit nach dürften die Effekte jenen ähnlich sein, 
die feste Konzentrate aus flüssigen radioaktiven Abfall
stoffen haben. Augenblicklich werden hochaktive Rück
stände aus der chemischen Aufbereitung der Reaktor
abbrandelemente in großen unterirdischen Tanks in der 
Nähe einiger Anlogen der US-Atomenergiekommission 
~elag.ert, bis die Radioaktivität weitgehend abgeklung en 
Ist. Dieses Verfahren hat sich zwar in den 20 Jahren, in 
denen mon damit Erfahrungen sammeln konnte, recht gut 
bewährt, es gilt jedoch nicht a ls eine ideale Methode zur 
Behandlung derjenigen Abfälle, die Hunderte von Jahren 
radioaktiv bleiben. 

Zwischen bilanz des deutschen Zivilschutzes 

Obwohl die gesetzlichen Grundlagen für den Aufbau des 
deutschen Zivilschutzes bisher noch recht unzureichend 
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waren, hot dos Bundesinnenministerium in den letzten 
Jahren eine beachtliche Leistungsbilanz des Bevölkerungs
schutzes aufzuweisen. So konnte der Bundesluftschutzver
band, der sich auf Freiwillige stützen muß, die Zahl seiner 
Helfer seit 1961 von 160000 auf fast 334000 erhöhen, also 
mehr als verdoppeln. Alle Männer und Frauen, die dem 
Verband angehören, haben zumindest eine Grundausbil 
dung im Selbstschutz erhalten. 

In den Städten ist während der letzten vier Jahre mit der 
Aufstellung, Ausrüstung und Ausbildung von fast 1100 
Selbstschutzzügen begonnen worden. Von ihnen sind etwa 
700 personell bereits voll besetzt. Der örtliche Luftschutz
hilfsdienst verfügt jetzt über rund 250 Einheiten (Bereit
schaften) mit 18000 freiwilligen Helfern, wöhrend im 
überörtlichen Hi lfsdienst, dem im Aufbau der Vorrang 
gegeben worden war, insgesamt 550 Einheiten mit rund 
50 000 Männern geschaffen wurden. Die Gerätedepots der 
Verbände sind auch bereits zum größten Teil vorhanden. 
In seinen Sanitätsdiensten konnte der Zivilschutz fast 
36500 Ausbilder und über 450000 Helfer in Erster Hilfe 
schulen, nahezu 3,8 Millionen Laien erhielten in ihr eine 
allgemeine Unterrichtung. Bisher sind mehr als 39000 
Schwesternhelferinnen ausgebildet worden. Die jährliche 
Ausbildungsquote beträgt jetzt etwa 15000. Es mangelt 
jedoch vielfach on jungen Mädchen, die bereit sind, sich 
für die Arbeit on Kranken und Verletzten zur Verfügung 
zu stellen. 

Als Ausweich- und Hilfskrankenhäuser wurden bisher mehr 
als 1600 Gebäude mit über 440000 Betten erfaßt. Davon 
sind 45 Hospitä ler mit fast 1600 Betten fertiggestellt. An 76 
weiteren Notkrankenhäusern mit fast 30000 Betten wird 
gebaut. Für 127 Hilfslazarette mit fast 40000 Betten stehen 
die Planungen vor dem Abschluß. Insgesamt sind 115 
Vorratslager für Arzneimittel, Verbandstoffe und ärztliche 
Geräte eingerichtet worden. Ihr Inhalt repräsentiert einen 
Wert von 228 Millionen Mark, allein der des eingelagerten 
Blutplasmas betrögt 17 Millionen Mark. Große Fortschritte 
hat der Aufbau des Warn - und Alarmdienstes zu 
verzeichnen. Von den vorgesehenen 45000 elektrischen 
Sirenen wurden bereits 41000 montiert, während von den 90 
neuen Preßluftsirenen 22 betriebsbereit sind. Für sieben 
der zehn Warnämter wurden unterirdische An lagen 
gebaut, die für die restlichen drei gehen ihrer Vollendung 
entgegen. Von den rund 1300 ABC-Meß- und Beobach
tungsste ilen konnten fast 900 ausgestattet und personell 
voll besetzt werden. 

Der bauliche Schutz mußte sich bisher auf drei 
Programme beschränken. Im Rahmen des ersten Pro
gramms, das die Instandsetzung von 1200 Bunkern des 
zweiten Weltkrieges vorsieht, wurden bis jetzt fünf 
Großbunker mit 10000 Plätzen hergerichtet. 32 weitere, 
von denen jeder 2000 Menschen Zuflucht bieten soll 
befinden sich im Bau. Im zweiten Programm wurden i~ 
bere its vorhandenen kleineren öffentlichen Schutzräumen 
Möglichkeiten zur kurzfristigen Unterbringung von etwa 
280000 Menschen geschaffen . Das dritte Programm will 
den Ausbau unterirdischer Verkehrsanlagen und Tiefgara 
gen zu Schutzräumen erreichen. Sechs solcher Mehrzweck
bauten mit zusammen 12000 Plätzen sind im Rohbau 
fertiggestellt. An elf weiteren wird noch gearbeitet. 

W ir weisen unsere Leser besonders darauf hin, 

daß dieser Ausgabe das 

JAH RESI N HALTS V ERZE I CHN I S 1965 beiliegt 
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Patentschau 

Patentliste 
Strahlenschutz: 
25. 11 . 1965 

2'1 g 18/01 - K 49 243 - DAS 1 205 629 
Einri~htung zum gle ichzeitigen, getrennten Messen der {l- und ß-
Aktiv i tät von Kernstrohlern ; . 
E: Dr. Hons Kiefer, Leopoldshafen bel Korlsruhe und Dr . Rupprechl 
Moushart , Korlsruhe; 
A: Gesellschaft für Kernforschun g mbH., Korlsruhe; '20 . 3 . 63 
21 g, 18/01 - L 39 144 - DAS 1 205630 
Ion i.ati onsko m mer-Stra h I u ngsdoSi meter; 
E: 'Emil Kowolski, Bern-Sluck ishous. (Schweiz); 
A: Lond is & Gyr A .G ., Zug (Schweiz); 6. 6. 61, Schweiz 19. 5. 61 

Feuerlöschwesen : 
9. 12. 1965 

61 b 2 - U 10494 - DAS 1206729 . 
Verf~hre n zur Herstellung eines Feuerlöschpul vers auf der BaSis vOn 
verschiedenen zusammengeschmolzenen Al koli- und/oder Erdolko ll-
chloriden; . . 
E: Glyn Hugh Robert·s Huylon , Liverpool (G roßbn tonn len); 
A : United Kingdom AtomlC Energy Authonty, London ; 
13. 2. 64 , G roßbritonn ien 21 . 1. 63 

Desinfektion und Sterilisation: 
25. 11 . 1965 

30 i 3 - A 36 100 - DAS 1 205656 
Selb~ l -s ter i l isie rendes Verpackungsmoteriol; 
E: Bert il Järnhäll und Er ik Lennort W ikonder, Södertälje (Schweden); 
A : Aktiebologet Aslra , Apotekorne s Kemisko Fobrike r, Södertälj e 
(Schweden) ; 
13. 11 . 60, Schweden 24. 11. 59 

Heilseren, Bakterienpräparate : 
25. 11 . 1965 

30 h, 6 - L 46 715 - DAS 1 205655 
Verfohren zur Herstellung des neuen Antibiotikums WG 696; 
E: Wagn Oie Godlfredsen, Vaerlose; Ann eli se Helene Kjoll er und 
Henning 0110 Boisen, Kopenhagen (Dänemark); 
A : Lovens Kemiske Fabnk Produktlonsoktleselskob, Bollerup (Däne
mork); 3. 1. 64 , Großbritonnien 3. 1. 63 und 71. 1. 63 

16. 12. 1965 
30 h 6 - F 40 'n6 - DAS 1 207 046 
Verf~hren zur Herstellung von Mercapto-phenoxymethyl -p. nici ll inen; 
E: Or . Helmut Nahm, Kell<heim-Münster; Or. Adalf Oppermann , 
Hofheim (Taunus); Dr. Hinrich Hoffmann , Kelkheim; Dr . Mo .. Körn
lein, Frankfurt/M .-Hoechst und Dr . Helnz Opplnger, Hofhelm 
(Tounus); 
A: Farbwerke Hoechs t A .G . vormols Meister Lucius & Brün ing, 
Frankfurt/M .; 13. 7. 63 

Absorbieren, Reinigen und Trenrlien von Gasen und 
Dämpfen: 
25. 11 . 1965 

12 e 2/01 - Sch 14002 - DAS 1 '105 494 
Vorrichlung zum nossen Absche iden von festen und flüssigen Te il
chen ous Gasen oder Dämpfen ; 
E: Dr .- Ing. 0110 Sch mid, Bregenz, Vororlberg (Osterreich); 
A : Etabli ssement Aerornix, Vadu z (Liechtens tei n) ; 
Zusatz zum Po l'ent 1109146 ; 20. 11. 53 
12 e, 3/01 - S 77 258 - DAS 1 205495 
W irbelkammer ; 
E: Emil G raf, Winlerthur (Schweiz); 
A : Gebrüder Sulzer A .G ., W interthur (Schweiz); 
22 . 12. 61 , Schweiz 15. 12. 61 
12 e, 3/01 - S 84052 - DAS 1 205496 
Zen tr ifugalobscheider zum Abscheiden von festen und flüssigen 
Teilchen aus ei nem Gosstrom ; 
E: Roland Walther, W inlerthur (Schwe izl: 
A: G ebrüder Sulzer A .G ., W interthur (Schweiz); 
7. 3 . 63, Schweiz 27 . 2. 63 

2. 12. 1965 
12 e. 3/01 - G 30 139 - DAS 1 2059'31 
Absch eider zur Abschei dung von Flü ssigkei :'en, i nsbesondere vo" 
01 aus Gosen ode r Dämpfen ; 
E: Dr .-Ing . Karl W i lhelm Sorg, W iesbaden und Dipl.-Ing. Pou l 
Heimboch, Rodenkirchen bei Köln; 
A : Gesellschaft für Lindes Eismosch inen A .G., W iesboden; 22. 7. 60 

9. 12. 1965 
12 e, 3/04 - S 74558 - DAS 1 206394 
Verfahren zur Massentrenn-ung ei nes GosQemische:;: 
E: Dr. Heinz Moecker, München und Dipl.- Phys. Dr . Wollgong Fr;e , 
Erlongen; 
A : Siemens-Schuckertwerke A.G ., Berl in und Erlangen; 29. 6. 61 
Ir] e, 5 - M 56791 - DAS 1 206397 
Verfohren zum Rei nigen von Gosen oder Dämpfen in elektrosta
tischen Abscheidern unter Anwendung osymmelrischer W echselspan 
nun-gi 
E: Karl Loh rberg und Dipl .-Ing . Hel mut Sch umm er. Frank fur :/M.; 
A: M etallge sellschaft A .G ., Fronkfurt/M .; 11. 5. 63 

Gasdichier Schutzanzug 
Gasdichte Schutzanzüge werden bei Arbeiten in vergifte ter. ode r .ver
,euchter Luft benötigt. Diese Schutza nzüge schließen den Trager voli ig 
von der umgebenden Luft ob. Die benötigte Aternluft entni mmt der 
Anzugtröger zumeis t eine m ~ruckluftatemschutzgerat, dos. unter dem 
Anzug aU I dem Rücken getrogen wird. Der Schutzan.zug weISt deshalb 
in seinem Rückenteil eine socka rtige Ausbuchlung fur dos Atemschutz
geröt auf. - Bei löngeren Arbei ten reicht häufig der Atemga svo rraT 
des Druckluftatemschutzgerötes nicht aus. In diesem Fall w ird de r 
Anzugtröger über eine Schlauchlei tung mit Atemluft . versorgt und 
de r Anzug von innen, belüftet. Die Luft wi rd über e inen A nschluß
stutzen in den Anzug geleitet und über ein Schlauchsystem im Innern 
verteilt. Die einströmende Luft blöst den Anzug bis zu einem durch 
einstellbare Oberdruckventile festgelegten ~ruck auf. Au s dem den 
Anzug füllenden Luftvorrot deckt der Anzugtröger seinen Aiemluft
bedarf. Zugleich atmet der Anzugträger souersto flärm ere Luft ous, 
die durch Ausotmen- und Oberdruckventile ous dem Anzug ins Freie 
entweichen konn. Die ousgeatmete Luft ve rmischt sich ober vor dem 
Entweichen mi t der e intretenden Luft. Es besteh t somi t die Gefohr, 
daß sich bei großem Luftvolumen zwischen Träger und Anzug d ie zu
geführte Frischluft mit Ausatemluft on reichert, wenn diese nicht rasch 
genug noch außen abgeführt w ird . Hierbei kann es du rch den Stlck
stolf und dos Koh lendioxyd der Auso temlu ft zu Schädigungen des 
Anzugtrögers kommen. .' 
Der Erfindung liegt die Aufgobe zug ru nde, diesen Nachte" gos
dichter Schutzonzüge, deren Rückenteil eine sacko rtig e Ausbuchtun!) 
zur Aufnahm e eines Druckluftatemschutzgerätes oufweist, zu besei 
tigen. Dies wird erfindungsgemöß dodu rch er reicht, doß die die 
sacko rtige Ausbuchtung 5 b il dende Wand des Schutzonzug'es 1, de r 
mit /vI'ilteln 2 zum Anschließen on eine Schlouchleitung versehen ist, 
außen mit Knöpfen 7 bzw. 11 und Knopflochla><nen a bzw. 12 ver
sehen ist, die derarr ongeardnet sind, dal) sie verknöpft die zu einem 
flochen toschenartigen Gebilde, dos ouf dem Rü cken des Anzug
trägers oufliegt, gefaltete sockortige Au sbuchtung in d iese r Stei
lung holten . 
Wird der Anzugtröger durch dos in der sockarti gen Ausbuchtung 5 
befindliche ~ruckluflatemschutzgeröt mit Atemluft versorgt, so ist der 
Zuleitungsstutzen 2 verschlossen , um eine Verbindung mit der A ußen
luft zu verhindern . - Um bei Belü ftung mittels der Schlouchle itung 
den schödlichen Raum ITotrouml verkleinern zu können, ist die A us
buchtung 5 ou f der Rückenflöche 6 erfindungsgemäß mit den beiden 
Knöpfen 7 und zwei Knopflochloschen 8 versehen. Durch Verknöpfen 
dieser beiden Verschlußg l ieder wird d ie Ausbuchtung 5 in einem 
bestimmten M aß verkleinert. Bei weiterem Zusommenfolten mit lot
rechtem Foltstoß können die on den Stoffleisten 9 und 10 ange
ordneten Knöpfe 11 und Knopflachloschen 12 verknöpft werden. - Der 
e riindung sgemäße Schutzonzug hot daher den Vorteil, daß er wahl
weise mit e iner Schiouchleitung 2 oder e inem im Schu tzanzug befind
iichen Atemschutzgerö t benutzt we rden konn, ohne doß bei Zufuhr 
der Atemluft über die Schlouchleitung 2 durch die Ausbuchtung 5 
ein unerwünsch t großer Totroum entster,t. 

Anm elder: Auergesell 
scha ft GmbH ., Berlin 65 , 
Fr iedr.-Krouse-Ufer 24; 
Erfi nder : Hors t W 051ner, 
Heinz Schulz und Dip l.
Ing . Karl-Werner Kauf
mann, Ber li n ; Anmelde
tag: 19. 5. 62; Bekannt
mochungstog: 18. 2. 65; 

Au slegeschrift 
Nr . 1 187487 ; Klosse 
610 , !2'9/12. 


